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Vorbem rkun cn 

Vorbem erkungen 

Vorlage an den 1 atlonalrat 

Der RH berichtet dem ationalrat gemäß Art 126 d Abs 1 zwei ter Satz 
B-VG nachstehend über Wahrnehmungen, die er bei mehreren Geba­
rungsüberprüfungen getroffen hat. Der Überprüfung der Transportkosten 
bei drei Gebietskrankenkassen lag ein Ersuchen des Bundesministers für 
soziale Sicherheit und Generationen, Mag Herbert Haupt, gemäß 
Art 126 b Abs 4 letzter Satz B-VG zu Grunde. 

Dar ... tcllung der Prüfung'iergcbnis~e 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfa -
send die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten 
Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den RH (Kenn­
zeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprii/ten Stelle (Kennzeichnung mit 
3 und im Ktmivdmck) sowie die allfällige Gegenäußerung des RH (Kenn­
zeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in diesem Bericht enthaltene 
Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der zum 
Redaktionsschluss (25. März 2003) geltenden Zusrändigkeitsverteilung, 
Bezeichnung und Reihung der Bundesministerien. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der Über­
sichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform ge­
wählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage an den Nationalrat 
über die Homepage des RH http://www.rechnungshof.gv.at verfügbar. 
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Kurzfassung 

Bereich aller Bundesministerien 

Einrichtungen der internen Revision 

Revisionseinrichtungen wurden in allen Bundesministerien geschaf­
fen; eine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer internen Re­
vision fehlte jedoch. Die organisatorische Stellung, die personelle 
Ausstattung und die Aufgabenschwerpunkte der Revisionseinrich­
tungen waren in den einzelnen Ressorts unterschiedlich geregelt. 

Die Revisionseinrichtungen erwiesen sich als weitgehend funkti­
onsfähig. Wegen der umfassenden Aufgabenzuordnung, der in ein­
zelnen Ressorts bestehenden Wirkungs- und Anerkennungsdefizi­
te sowie der im Lauf der Zeit geänderten Anforderungen an die 
interne Revision bestand jedoch insgesamt ein Reformbedarf. 

Die Mehrzahl der Revisionseinrichtungen unterstand dem Leiter 
der jeweiligen Präsidialsektion. Nur in zwei Ressorts war die Revi­
sion organisatori ch unmittelbar dem Bundesminister unterstellt. 
Ein regelmäßiger und persönlicher Kontakt zum Ressortleiter war 
für die Mehrzahl der Revisionseinrichtungen gering. 

Bundesweit war durchschnittlich ein Prüfer e iner Revisionsein­
richtung für rd 1 900 Planstellen und 500 Mill EUR an Budgetmit­
teln prüfungszuständig. In mehreren Ressorts war die Personalaus­
stattung der Revisionseinrichtungen gering. 

Eine Hauptaufgabe der Revisionseinrichtungen bestand in der 
nachgängigen Kontrolle, wobei die überwiegende Anzahl der Revi­
sionseinrichtungen über eine Jahresplanung verfügte. Ein weiterer 
Aufgabenschwerpunkt lag auf der begleitenden Kontrolle von Be­
schaffungsvorgängen, Vergaben und Förderungen. Einige Revisi­
onseinrichtungen nahmen zudem revisionsfremde Aufgaben wie 
Controlling-Tätigkeiten, Förderungsabrechnungen und Projektko­
ordinationen wahr. 

Die Wirksamkeit der internen Revision hängt in hohem Maß von 
der fachlichen und sozialen Kompetenz der Revision mitarbeiter 
und der Unterstützung durch die Ressortleitung ab. In jenen Fäl­
len, in denen Quantifizierungen vorgenommen wurden , überstie­
gen die erzielten Einsparungen die Kosten der Revisionseinrichtun­
gen beträchtlich. 
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Kenndaten der Einrichtungen der internen Revision 

Rechtsgrundlagen § 7 Abs 4 Bundesministeriengesetz 1986 (" ... chaffung von 
Einrichtungen ... zur inneren Revis ion der Verwaltung ... ") 
Ministerratsbeschlüsse vom 15. September 1981 und vom 
12. April 1983 
Revisionsordnungen der Bundesministerien 

Personalkapazitäten I) Stand : l. Jänner 2002 

Ressort Prüfer Planstellen im Prüfer pro Budget Prüfer pro Mrd 
(Kapazi- Ressort 1 000 Plan- (Ausgaben in EUR 

täten) stellen Mill EUR) 2) Budgetvolumen 

BKA 3,5 3) 980 3,57 587 5,96 

BMA 3,0 1 533 1,96 300 10,00 

BMBWK 5,4 497954) 0,11 8005 0,67 

BMF 4,0 15653 0,26 3873 1,03 

BMI 4,0 32051 0,12 1645 2,43 

BM] 18,85) 11 319 1,66 810 23,21 

BMLV 14,0 26070 0,54 1 671 8,38 

BMLFUW 9,06) 3949 2,28 2316 3,89 

BMLS 1,0 185 5,41 78 12,82 

BMSG 7,5 2358 3,18 12659 0,59 

BMVIT 2,0 1 145 1,75 2918 0,69 

BMWA 5,0 3629 1,38 5 160 0,97 

Summe 77,2 148667 0,527) 40022 1,937) 

1) bezogen auf die jeweilige Organisationseinheit "Innere Revision" oder "Interne Revision" 

2) soweit eine Prüfungszuständigkeit der internen Revision bzw inneren Revision in Betracht kam; Einnahmenansätze 

blieben unberücksichtigt 

3) ohne Referat Förderungskontrolle (erst im Jänner 2002 mit Revisionsaufgaben befasst) 

4) beinhaltet auch das gesamte Lehrpersonal; Bundesschulen unterliegen überdies dem Schulaufsichtsdienst 

5) inklusive dezentraler Revision bei den Oberlandesgerichten und Revisionskapazitäten bei den Landesgerichten ; 

Zentralstelle: 3,0 Vollbeschäftigungsäquivalente 

6) ohne den organisarorisch getrennten Bereich EU-Finanzkontrolle 

7) bundesweiter Durchschnitt 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Funktion der 
internen Revision 

Einrichtu 9 n der 
internen ev si on 

Der RH überprüfte von Dezember 2001 bis Februar 2002 im Zuge einer 
Querschnittsüberprüfung die Einrichtungen der internen Revision in al­
len zwölf Bundesministerien sowie der Koordinationsstelle der Internen 
Revision im BMlS. Zu den im August 2002 übermittelten Prüfungsmit­
teilungen gaben die Bundesministerien zwischen September 2002 und 
Februar 2003 Stellungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäuße­
rungen zwischen Oktober 2002 und März 2003. 1m vorliegenden Tätig­
keitsbericht werden die Ressortstandpunkte weitgehend zusammenge­
fasst wiedergegeben. 

Der Schwerpunkt der Gebarungsüberprüfung lag bei den für die Tätig­
keit der Revisionseinrichrungen maßgeblichen Rahmenbedingungen 
(zB Rechtsgrundlagen, organisatorische Eingliederung, Ressourcenaus­
stattung und übertragener Aufgabenbereich); diese Rahmenbedingungen 
sollen die Funktionsfähigkeit der Revisionseinrichtungen sicherstellen. 

Allgem eine Fests tellungen 

2.1 Die interne Revision hat als ressorrinternes Kontrollorgan des jeweiligen 
Bundesministers die Effizienz der Aufgabenerfullung im Ressort zu über­
prüfen, die Gebarungssicherheit und insbesondere die Wirksamkeit der 
internen Kontrollsysteme zu überwachen, Missstände aufzuzeigen und 
Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Die potenziellen Stärken der internen 
Revision liegen in ihrem guten Einblick in das Ressort, ihrer kurzfristi­
gen Verfügbarkeit und dem besonderen Verrrauensverhältnis zum Bun­
desminister. 

2.2 Der RH hob die Funktion der internen Revision als prozessunabhängige 
Kontrollinstanz in den Bundesministerien hervor und unterstrich ihre be­
sondere Bedeutung für eine finanziell geordnete Verwalrungsführung. Er 
sah in der Stärkung und Aufwerrung der internen Revision ein wichtiges 
Instrument, um die Kontrollziele der Bundesregierung erreichen zu kön­
nen. 

Ungeachtet der unterschiedlichen organisarorischen und funktionellen 
Zuordnung von interner Revision und RH besteht zwischen beiden Ein­
richtungen wegen der gemeinsamen Prüfungsziele ein Interessengleich­
klang . Möglichst starke, ressorrintern anerkannte und effektive Revisi­
onseinrichtungen sind daher ein wesentliches Anliegen des RH. 
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Rechtsgrundlagen 
und Reform­
bestrebungen 

3.1 Das Bundesministeriengesetz 1986 bildet die gesetzliche Grundlage der 
Revisionseinrichtungen in den Bundesministerien; es enthält jedoch kei­
ne Verpflichtung zur Errichtung einer internen Revision. Eigene gesetzli ­
che Regelungen zur Absicherung der Stellung der internen Revision be­
stehen für das BMA und das BM]. Ein Ministerratsbeschluss aus dem 
Jahr 1981 enthielt Rahmenrichtlinien für die Einrichtung sowie Funkti­
on der Revisionsabteilungen und leg te für deren Tätigkeit einen umfang­
reichen Aufgabenkatalog fest. Auf diesen Grundlagen wurden in allen 
Bundesministerien Revisionseinrichtungen geschaffen . Die Revisionsord­
nungen unterschieden sich teilweise deutlich. 

Der RH zeig te bereits 1989 (TB 1989 Abs 2. 1 f) einen Reformbedarfbei 
den Revisionseinrichtungen des Bundes auf. Der Milchwirtschaftsfonds-Un­
tersuchungsausschuss des Nationalrates schlug 1990 die Erarbeitung einer 
Bundesrevisionsordnung auf gesetzlicher Basis vor; der Vorschlag wurde je­
doch nicht umgesetzt. Reformbesrrebungen der Koordinationsstelle der in­
ternen Revision und der Revisionsleiter blieben in den letzten J ahren insge­
samt gesehen ergebnislos. 

3.2 Die geleistete Aufbauarbeit führte zu weitgehend funktionsfähigen Revi­
sionseinrich tungen mit teilweise beachtl ichen Erfolgen. Es bestand je­
doch wegen der umfassenden Aufgabenzuordnung, der nicht immer aus­
reichenden Förderung durch die Ressortleitungen - die in einzelnen 
Ressorts zu Wirkungs- und Anerkennungsdefiziten führte - und wegen 
der im Lauf der Zei t geänderten Anforderungen an die interne Revision 
ein Reformbedarf. Die Situation der internen Revision war deshalb nicht 
zufriedenstellend, weil ihr insgesamt eine zu geri nge Bedeutung zukam. 
Dem RH erschien daher eine strategische Neuausrichtung der internen 
Revision im Bundesbereich notwendig. 

Der RH empfahl, auf eine Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen 
für die Revisionseinrichtungen hinzuwirken und deren Einrichtung ver­
bindlich vorzusehen; dies sollte die Position und Unabhängigkeit der in­
ternen Revision in den Ressorts deutlich verbessern . Wesentliche Grund­
sätze für die Einrichtung, Organisation und Aufgaben soll ten gese tzlich 
fes tgeschrieben und die bestehenden Revisionsordnungen stärker standar­
disiert werden. 

3.3 Die Bundesministerien standen einer stärkeren gesetzlichen Verankerung der inter­
nen Revision überwiegend positiv gegenüber. Das BMLS teilte mit, die Koordinati­
onsstelle werde ein neues Konzept erarbeiten, in welchem auch die gesetzliche 
Grundlage überlegt werden wird; die bestehende Musterrevisionsordnung werde an­
gepasst. Das BKA und das BMBWK befürworteten zwar eine gesetzliche Ver­
pflichtung zur Einrichtung einer internen Revision; dariiber hinausgehende detail­
liertere Regelungen (z B hinsichtlich der organisatorischen Stellung) sollten aber 
dem Ressort/eiter vorbehalten bleiben. Das BMJ wies auf zu berücksichtigende 
Ressortspezi/ika hin. Das BMLFUW erachtete die bestehende Regelung ßir aus­
reichend. 
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Organisatorische 
Stellung 

Einr c 
inter n 

er 

4.1 In den einzelnen Ressorts waren die organisatorische Stellung und die 
Eingliederung der Revisionseinrich tungen unterschiedlich . Zum 1. J än­
ner 2002 waren sie folgenden Funktionsträgern direkt unterstellt: 

Bundesminister BMLV, BMSG 

Generalsekretär BMA, BMLFUW, BMVIT 

Präsidialvorstand BKA, BMBWK, BMF, BMJ, BMLS 

Andere Sektions-/Bereichsleiter BMI, BMWA 

Ein regelmäßiger, unmittelbarer und persönlicher Kontakt der Revisions­
einrichtungen zum Ressortleiter war bei der Mehrzahl der Bundesminis­
terien nicht vorhanden. Ausdrückliche Reaktionen der Ressortleiter auf 
einzelne Revisionsberichte waren nur selten dokumentiert. 

4.2 Der RH regte an, die Revisionse inrichtungen führungs nah einzurichten 
und nach Möglichkeit dem Ressortlei ter unmittelbar zu unterstellen. Er 
räumte dieser Lösung wegen des direkten Zugangs zum Bundesminister 
und wegen de r g rößeren Unabhängigkeit vom Präsidi um - dessen 
Agenden (zB Personal, Budget , IT-Ausstattung) ein wesentliches Prüf­
feld der internen Revision darstellen - den Vorzug gegenüber einer Ein­
g liederung in die Ministerialverwaltung ein. 

Bei Vornahme der Prüf tätig keit sollte die interne Revision weisungsfrei 
gestellt werden. Ihre expon ierte Stellung lässt außerdem eine dienstrecht­
liche Absicherung ihres Leiters und ihrer Bediensteten auch künftig not­
wendig erscheinen . 

4.3 Die Ressorts, bei denen keine direkte Unterstellung der internen Revision unter den 
Bundesminister bestand, sprachen sich in ihren Stellungnahmen großteils für die 
Beibehaltung der bestehenden organisatorischen Eingliederung aus; sie habe sich 
bewährt, entsprä'che den Intentionen des Ressortleiters oder sei das Ergebnis eines 
Reorganisationsprozesses. Die Prüfungstätigkeit werde inhaltlich nicht beeinflusst 
und der Revisionsplan vom Ressortleiter genehmigt. 

Das BKA wies auf einen miiglichen Anschein politischer Einflussnahmen bei einer 
ministernahen Sonderorganisation hin. Das BM) befürchtete bei einer direkten 
Ministerunterstellung einen verschlechterten lnformationsfluss. Das BMl verwies 
auf die bei der Ressortfeitung liegende Fachaufsicht. Das BMBWK hingegen hat 
die interne Revision als Stabsstelle unmittelbar der Ressortfeitung unterstellt. Das 
BMF und das BMLFUW sagten eine Überprüfung der organisatorischen Ein­
gliederung zu. 

4.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, dass eine fü hrungsnahe Organisa­
tionsform die interne Revision als objektives Informations- und Kontroll­
instrument aufwertet, Interessenkonflikte vermindert und den direkten 
Kontakt zur Ressorrleitung fördert ; von deren Unterstützung hängt die 
Wirksamkeit der internen Revision in hohem Maß ab. 
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Zuständigkeit 
der Revisions­
einrichtungen 

Personal und 
Ressourceneinsatz 

5.1 Die Revisionseinrichtungen sahen in einzelnen Ressorts ihre Einbindung 
in den relevanten Informationsfluss als nicht ausreichend an . 

5.2 Nach Auffassung des RH ist die Information über aktuelle Entwicklun­
gen im Ressort für eine effiziente Prüf tätigkei t wesentlich. Die Revisions­
einrichtungen sollten daher in relevan te Informationsflüsse eingebunden 
werden und den Zugang zu allen dafür notwendigen Informationssyste­
men des Ressorts erhalten . 

6.1 Die Zuständigkeit der Revisionseinrichtungen erstreckte sich auf das ge­
samte Ressort (Zentralstelle und nachgeordnete Dienststellen). In den 
letzten Jahren wurden jedoch verstärkt bisher unmittelbar von der staatli ­
chen Verwaltung wahrgenommene Aufgaben ausgegliedert und auf recht­
lich selbständige Organisationen übertragen . Letztere verfüg ten nur teil­
weise über Revisionseinrichtungen (zB Arbeitsmarktservice Österreich, 
Österreichische Bundesbahnen, Österreichische Bundesforste AG). 

6.2 Der RH wies darauf hin, dass durch Ausgliederungen zunehmend revisi­
onsfreie Räume entstehen können . Er empfahl den Bundesministerien, im 
Rahmen ihrer Eigentümerfunktion darauf hinzuwirken, dass auch in den 
ausgegliederten Einrichtungen ihres jeweiligen Einflussbereichs interne 
Revisionen eingerichtet werden. Bei gebarungsmäßig kleineren Einrich­
tungen wäre allenfalls eine gemeinsame Lösung (zB mit der Revision des 
fachlich zuständigen Ressorts) überlegenswert. 

6.3 Einzelne Ressorts sagten eine grundsa"tzliche Prüfung der Empfehlung des RH zu. 
Das BKA verwies auf die Verantwortung der Geschaftsführung von ausgeglieder­
ten Einrichtungen, das BMBWK auf die Universita"tsautonomie; EinJlussnahmen 
des Eigentümers bzw des Ressorts auf die innere Organisation widersprachen dem 
Ausgliederungsgedanken. Das BMLFUW sah bei Ausgliederungen ausreichende 
Kontrollen gegeben. 

6.4 Der RH wies auf die erhalten gebliebenen Einflussmöglichkeiten der öf­
fentlichen Hand hin. 

7.1 Der Personalstand der Revisionseinrichtungen der Ressorts reichte von ei­
nem Prüfer (1,4 Personen einschließlich Sekretariat) im BMLS bis zu 
14 Prüfern (17 Personen einschließlich Sekretariat) im BMLV Eine Son­
derstellung nahm das BMJ mit einer dezentralen Revision bei den Ober­
landesgerichten ein. Im Verhältnis zu den Planstellen für das Jahr 2002 
(siehe Überblickskasten nach der Kurzfassung) zeigte sich, dass in vier 
Ressorts weniger als ein Prüfer auf 1 000 Planstellen entfiel. Mit zuneh­
mender Größe der Ressorts nahm das Verhältnis Prüfer zu Ressortmitar­
beitern grundsätzlich ab. 

Bundesweit war durchschnittlich ein Prüfer einer Revisionseinrichtung 
für rd 1 900 Planstellen (bzw 0,52 Prüfer pro 1 000 Planstellen) und 
500 Mill EUR an Budgetmitteln (bzw 1,93 Prüfer für 1 Mrd EUR) prü­
fungszuständig. Einige Revisionseinrichtungen (BMA, BMF, BMI, BMJ, 
BMLV, BMLS) nahmen in geringem Ausmaß die Dienste von externen 
Experten in Anspruch. 
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Personal und Ressourceneinsalz 

Eine im Jahr 1996 in Deutschland, der Schweiz und in Österreich durch­
geführte Erhebung lieferre Hinweise auf eine insgesamt eher mäßige per­
sonelle Ausstattung der Revisionseinrichtungen des Bundes. 

7.2 Der RH betonte, dass ausreichende Personalkapazitäten eine wesentliche 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Revisionseinrichtungen darstel­
len. Die Kennzahlen wiesen darauf hin, dass besonders die großen Res­
sorrs (BMBWK, BMF, BMI) tendenziell schlechter ausgestattet sind. Eine 
Mindestanzahl von zwei Prüfern erachtete der RH auch bei kleinen Res­
som jedenfalls für erforderlich. 

Er regte an, die Revisionseinrichtungen unter Berücksichtigung der 
Größe des Ressorts, der Komplexität der Ressorttätigkeiten , der den Re­
visionseinrichtungen überrragenen Aufgaben und der angestrebten Prüf­
frequenz ausreichend mit Mitarbeitern auszustatten. Der gezielte Einsatz 
von externen Experten kann die Effizienz erhöhen. 

7.3 Einzelne Ressorts, denen eine personelle Aufstockung empfohlen wurde, stellten eine 
sokhe in Aussicht (BMP, BMVIT). Andere wollten durch innerorganisatorische 
Maßnahmen (BMA ) oder die fallweise Beiziehung externer Experten (BMLS) 
zusätzliche Ressourcen für die Revisionstätigkeit bereitstellen. Das BMBWK ver­
wies fiir seinen Bereich auf eine eingeschrä'nkte Aussagekraft der Kennzahlen, das 
BMI Cluf Budgetrestriktionen. 

8.1 Die Revisionsleiter bezeichneten es als schwierig, geeignete Mitarbeiter 
für die Revisionstätigkeit einzustellen. Spezielle Aus- und Forrbildungs­
konzepte für die Revisionsmitarbeiter lagen nicht vor. 

8.2 Der RH hob die besondere Bedeutung von qllalifizierrem Personal für ei­
ne anerkannte und qualitativ hochstehende Revisionsarbeit hervor; deren 
Wirksamkeit hängt in hohem Maß von der fachlichen und sozialen Kom­
petenz der Revisionsmitarbeiter ab. Eine Mitentscheidung des zuständi­
gen Revisionsleiters bei der Personalauswahl wäre zweckmäßig. Die Ar­
beitsplätze in der internen Revision sollten qualifizierren Mitarbeitern 
besondere Anreize bieten. Der RH empfahl, in Zusammenarbeit mit der 
Koordinationsstelle der Internen Revision ein Aus- und Forrbildllngs­
konzept für Revisionsmitarbeiter zu erarbeiten. 

8.3 Das BMLS sagte entsprechende Initiativen zu. 
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Personal und Ressourceneinsatz 

9. 1 Die Arbeitsplatzbewertungen der Lei tungsfunktion der Revisionseinrich­
tungen waren in den einzelnen Bundesministerien unterschied lich und la­
gen zwischen der Verwendungsgruppe/Funktionsgruppe A1I4 und Al l7. 

echs Revisionslei ter waren in A1I6 eingestuft (entspricht einer besonders 
bedeutenden Abteilung in ei ner Zentralstelle). Die Einstufung der Ar­
bei tsplätze der Bed iensteten im Prüfdienst war ebenfalls uneinheitli ch. 

9.2 N ach Ans icht des RH komm t den Revisionseinrichtungen wegen der ho­
hen fachlichen Anforde rungen an d ie Mitarbeiter und ihrer Bedeutung 
für eine finanziell geordnete Verwal tungsführung jedenfalls die tellung 
einer besonders bedeutenden Abtei lung in ei ner Zentralstelle zu. Der RH 
reg te an , die Arbeitsplatzbewer tung de r Revi sionsmitarbeiter unter 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte zu vereinheitl ichen . 

9.3 Die Ressorts mit einer unterdurchschnittlichen Arbeitsplatzbewertung sagten groß­
teils eine Neubewertung oder eine Überpru/ung zu. Das BMLS und das BKA 
wiesen darauf hin, dass für die Arbeitsplatzbewertung nicht die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Organisationseinheit, sondern nur die gesetzlichen Kriterien maß­
geblich sein dürfen. 

9.4 Der RH tei lte diese Ansicht und verwies auf die aus de r Bedeutung der 
Revis ion im Regelfa ll gegebenen besonderen fac hlichen Anfo rde rungen 
an die Revisionsarbeitsplätze. 

Aufgaben der Revisionseinrichtu ngen 

Revision (nachgängi­
ge Kontrolle) 

10.1 D ie Revis ions tät igkei t (nachgängige, prozess unabhängige Kontro lle des 
Verwaltungshande ins, in der Regel du rch Prüfungen an Ort und Stelle) 
stellte in sechs von zwölf Minis terien die kapaz itätsmäßig bedeutendste 
Aufga be der Revisio nse inric htunge n da r. In einige n Resso rts (BMA, 
BMF, BMI, BMWA) nah m sie mehr als 50 % der Kapazitäten in An­
spruch, in anderen dagegen weniger als 20 % bzw keine (BMBWK-Be­
reich Bildung und Kultur, BMLV, BMLS, BMVIT). 

10.2 N ach Auffassung des RH war die Revisionstät igkeit am besten geeig net , 
d ie Funkti onsfähigkei t der Verwaltung und die Gebarungssicherheit zu 
überwachen; die interne Revision konnre damit ihre Funktion als prozess­
unabhängige Konrroll instanz erfüllen. Der RH sah daher als Kernaufgabe 
der inrernen Revis ion die Revisionstät igkei t an, deren Anreil grundsätz­
lich nicht unter 40 % der Gesamttätigkeiten einer Revisionseinrichtung 
liegen sollte. 

10.3 Die Ressorts mit geringem Anteil an nachgiingiger Kontrollttitigkeit sagten größ­
tenteils eine Verschiebung der Priorittiten zu. 
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Aufgaben der Revisionseinrichtungen 

Mitbefassung (beglei­
tende Kontrolle) 

Sonstige Aufgaben 

11.1 In fast allen Bundesministerien fand eine begleitende Kontrolle von Auf­
tragsvergaben durch die Revisionseinrichtungen statt; in einigen Ressorts 
darüber hinaus auch bei Förderungen (zB BMBWK, BMLFUW, BMSG). 
Die begleitende Kontrolle beanspruchte die Kapazitäten der internen Re­
visionen je nach Ressort in sehr unterschiedlichem Ausmaß. In vielen 
RessortS (BMA, BMF, BMI, BMJ, BMLS) lag der Anteil der begleitenden 
Kontrolle an der Gesamttätigkeit unter 10 % bzw war beim BMWA kei­
ne Zuständigkeit gegeben; in anderen Ressorts dagegen lag er über 50 % 
(BMBWK-Bereich Wissenschaft, BMLV, BMVIT). 

Die Wertgrenze für die Mitbefassung der Revisionseinrichtungen lag in 
der Regel bei rd 73 000 EUR. Nach den Feststellungen des RH wurden 
die Bestimmungen über die Mitbefassung in einzelnen Ressorts jedoch 
nicht lückenlos eingehalten . 

11.2 Der RH erachtete eine begleitende Kontrolle bei Beschaffungen, Verga­
ben und Förderungen mit finanziell bedeutenden Beträgen durch die in­
terne Revision als zweckmäßig. Er bemängelte, dass einigen Revisionen 
die über der Wertgrenze liegenden Verfügungen nicht oder nicht recht­
zeitig zur Kenntnis gebracht wurden . Allerdings sollten die Revisionsein­
richtungen dabei auf die Beratung beschränkt bleiben und dürften kei­
nesfalls zur Entscheidungsinstanz gemacht werden. 

Darüber hinaus betonte der RH, dass die begleitende Kontrolle nicht zur 
Haupttätigkeit einer Revision werden sollte, sondern stets nur als Ergän­
zung der Kernaufgabe der nachgängigen Kontrolle verstanden werden 
kann. 

11.3 In den RessortsteIlungnahmen wurde die Auffassung des RH weitgehend geteilt. Ein­
zelne Ressorts (BMLV, BMVIT) wiesen jedoch für ihren Bereich auf die spezielle 
Bedeutung einer begleitenden Kontrolle hin; das BMBWK sah sie als gleichrangigen 
Schwerpunkt, das BMLS als wichtigste Aufgabe der internen Revision. 

12.1 Die Revisionseinrichtungen wurden in einigen Ministerien zur Beratung 
bei Organisations- und Verwaltungsreformvorhaben herangezogen 
(Tätigkeitsumfang im Durchschnitt 12 % der Gesamttätigkeit). 

12.2 Nach Ansicht des RH verfügen die Revisionseinrichtungen über gute 
Kenntnisse der Stärken und Schwächen des jeweiligen Ressorts. Er erach­
tete es daher als sinnvoll, diese bei wesentlichen Reformvorhaben zur Be­
ratung heranzuziehen . 

11 
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Aufgaben der Revisionseinrichtungen 

Prüfungsplanung 

13.1 In einigen Ressorts wurden die Revisionseinrichtungen auch zu revisions­
fremden Aufgaben - wie Controllingtätigkeiten (zB BKA, BMF, BMLS) 
oder operativen Tätigkeiten (zB Förderungsabrechnung oder Projektkoor­
dination) - herangezogen. In zwei Ressorts (BM G, BMWA) waren die 
Revisionseinrichrungen überdies mit der Finanzkontrolle für di e 
EU-Mittel befasst. 

13.2 Der RH hielt es nicht für zweckmäßig, den Revisionseinrichtungen Auf­
gaben zu übertragen, die sie so weit in die Verwaltungsabläufe und Ent­
scheidungsproze se einbinden, dass ihre Unabhängigkeit und Unbefan­
genheit bei einer allfälligen späteren Prüfungstä tigkeit nicht mehr 
gewährleistet ist. Er erachtete insbesondere Aufgaben des Controllings, 
der Förderungsabrechnung oder des Projektmanagements mit der Tätig­
keit der internen Revision als unvereinbar. 

Andererseits stellte die Finanzkontrolle der EU-Mittel zwar keine typi­
sche Revisionsaufgabe dar, war aber eine Tätigkeit, die aufgrund der für 
diese Aufgabe gebo tenen Unabhängigkeit im Einklang mit der Stellung 
und der Funktion der Revisionseinrichtungen stand. 

13.3 Die betroffenen Ressorts sagten überwiegend eine Entlastung der Revisionseinrich­
tungen von revisionsfremden T iitigkeiten zu. 

14. 1 In neun der zwölf geprüften Ressorts beruhten die Prüfungstätigkeiten 
auf den von den Revisionseinrichtungen erstellten Jahresplänen, die im 
Regelfall vom Ressortleiter genehmigt wurden . Die Kriterien und Grün­
de für die Auswahl der Prüfungsgebiete waren unrerschiedlich bzw nicht 
immer ausreichend dokumentiert. Die in den meisten Revisionsordnun­
gen vorgesehene Möglichkeit von Sonderrevisionen auf Wunsch des Bun­
desministers oder Ersuchen eines Sektionsleiters wurde in sehr unter­
schiedlichem Ausmaß genutzt. 

14.2 Die RH bewertete die in den Ressorts weitgehend vorhandene Jahrespla­
nung positiv und empfahl allen Bundesministerien, Revisionspläne zu er­
stellen. Er regte wei ters eine stärker an den Risken orientierte Prüfungs­
planung mit einer schriftlichen Festlegung der Prüfungsschwerpunkte an. 
Die Revisionseinrichtungen sollten in ihre Prüfungsplanungen vermehrt 
Follow-up-Prüfungen zu Prüfungsergebnissen des RH aufnehmen. Bei 
Prüfungsvorhaben sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorschlä­
gen der internen Revision und Prüfungswünschen der Ressortleitung an­
gestrebt werden. 

14.3 Soweit noch keine Revisionspliine vorlagen, sagten die Ressorts ihre Erstellung oder 
die Priifung der diesbeziiglichen Empfehlung zu. Eine stiirker risikoorientierte 
Priifungsplanung werde generell angestrebt. 
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Einr.ic tu ge d r 
eVlslo 

Kosten-Nutzen der 15 .1 Angaben zum Umsetzungsgrad der Empfehlungen der Revis ionseinrich­
internen Revision rungen und zu den dadurch bewirkten finanziellen Erfolgen waren in den 

meisten Ressorts nur eingeschränkt möglich . Die Weiterverfolgung von 
Empfehlungen erfolgte unterschiedlich intensiv. Vielfach wurden Empfeh­
lungen schon im Rahmen der Prüfung von der geprüften Stelle umgesetzt. 
Einige Revisionen konnten die durch ihre Tätigkeit erzielten Erfolge und 
die finanziellen Einsparungen an hand von Einzelfällen quantifizieren. 
Weiters wiesen sie auf die präventive Wirkung einer funktionierenden Re­
vision hin . 

Koordinatio n 
der Revisions­
einrichtungen 

15 .2 ach Ansicht des RH erhöhte die Quantifizierung von Empfehlungen 
ebenso wie deren konsequente Weiterverfolgung die Wirkung und Ak­
zeptanz der internen Revision. Der RH anerkannte, dass in jenen Fällen, 
in denen Quantifizierungen vorgenommen werden konnten , die durch die 
Arbeit der internen Revision erzielten Einsparungen die Kosten der Revi­
sionseinrichrungen beträchtlich überstiegen. 

Er empfahl den Revisionseinrichrungen, die finanziel len Wirkungen von 
Empfehlungen möglichst zu quantifizieren, die Umsetzung ihrer Emp­
fehlungen durch Führung einer "Offenen-Posten-Liste" weiter zu verfol­
gen und in den Jahresberichten an die Ressortleitung die Erfolge ihrer 
Arbei t darzustellen. 

15 .3 Die Ressorts standen den Empfehlungen des RH positiv gegenüber. 

16.1 Der Ministerratsbeschluss aus dem Jahr 1981 legte fest , dass zum Zweck 
der Koordination der Tätigkeit der Revisionseinrichrungen des Bundes eine 
Koordinationsstelle der Internen Revision (Koordinationsstelle) im Bundes­
kanzleramt (zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im BMLS) eingerichtet 
wird. Die Koordinationss telle war ursprünglich eine eigene Abteilung mit 
vier bis fünf Mitarbeitern. 

eit der letzten Gebarungsüberprüfung des RH im Jahr 1989 erfolgte eine 
organisarorische SchlechtersteIlung und eine kontinuierliche Verringerung 
ihres Personalstands auf einen Leiter - dem zusätzlich die innere Revision 
des BMLS übertragen wurde - und eine teilzugeteilte administrative Un­
terstützungskraft. 

Die Koordinationsstelle setzte nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten ei nzel­
ne wichtige Schwerpunkte (zB Weiterbildungs- und Informationsveran­
staltungen), konnte jedoch die im Ministerratsvortrag aus dem Jahr 1981 
vorgesehenen Aufgabenberei che nicht oder nur mehr sehr eingeschränkt 
wahrnehmen. Die meisten Ressorts standen der Koordinationsstelle der 
internen Revisionen des Bundes grundsätzlich positiv gegenüber und sa­
hen deren Aufgabe in einer verstärkten Servicefunktion. 

Ein wei terer Ministerratsbeschl uss aus 1983 sah vor, Revisionsberichte 
anderer Ressorts der Koordinationsstelle zu übermitteln , sofern darin 
grundsätzliche, ressortübergreifende Fragen angesprochen werden . In den 
letzten Jahren wurden der Koordinationsstelle keine Revisionsberichte 
übermittelt. 

13 
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Koordination der Revisionseinrichtungen 

Ressortberichte 

BKA 

16.2 Der RH stellte fest, dass die die Koordinationsstelle betreffenden Minis­
terratsbeschlüsse nicht zur Gänze umgesetzt bzw eingehalten wurden. Er 
erachte te eine zentrale Unterstützung der Revisionsei nrichtungen des 
Bundes und die Wahrnehmung bestimmter Koordinationsfunkt ionen für 
notwendig. 

Der RH befürwortete einen Ausbau der Unters tützungsleistungen der 
Koordinationsstelle; er empfahl dazu ihre personelle Stärkung, eine Kon­
zentration ihrer Aufgaben auf serviceorientierte Leistungen und Support­
funktionen sowie die zentrale Vertretung der Anliegen der internen Revi ­
sion auf Bundesebene . Das BMLS sollte eine Neuausrichtung d er 
Koordinationsstelle in Abstimmung mit den Ressorts in Angriff nehmen 
und die betreffenden Ministerratsbeschlüsse überarbeiten. 

16.3 Das BMLS sagte eine Überarbeitung der die Koordinationsstelle betreffenden Mi­
nisterratsbeschliisse zu. Eine personelle Au/stockung lehnte das BMLS ab; es werde 
jedoch durch den gezielten Einsatz von externen KrCi/ten Ressourcen bereitstellen. 

16.4 Der RH erachtete im Hinblick auf die wahrzunehmenden Aufgabe n wei­
terhin eine personelle Aufstockung der Koordinationsstelle und zugleich 
Inneren Revision des BMLS für erforderlich. 

Ressortspezifische Feststellungen 

17 Der RH verfasste neben den allgemeinen Feststellungen zur internen Re­
vision des Bundes auch Einzelberichte zur spezifischen Situation der Re­
visionseinrichtungen in den einzelnen Ressorts ; er gab dabei eine Reihe 
von speziellen Empfehlungen ab. Diese Empfehlungen wurden überwie­
gend positiv aufgenommen und ihre Umsetzung in Aussicht ges tell t. 
Hinsichtlich der organisatorischen Stellung der internen Revision sprach 
sich die überwiegende Mehrzahl der Ressorts für die Beibehaltung ihrer 
spezifischen organisatorischen Eingliederung aus. 

18.1 Die interne Revision war in das Präsidium ei ngegliedert . Ihr Aufgaben­
gebiet umfasste hauptsächlich Revisionen und die begleitende Konttolle 
von Auftragsvergaben, aber auch Controlling- und Verwaltungsreform­
vorhaben, die im Hinblick auf ihre Funktion als prozessunabhängige 
Kontrollinstanz problemat isch waren . Die in einem Referat der Revisi­
onsabtei lung durchgeführten Förderungsabrechnungen wurden im 
J ahr 2002 einer anderen Organisationseinheit übertragen, das Referat der 
Revisionsabteilung mit der Förderungsrevision betraut. Die Revisionsab­
teilung war personell ausreichend ausgestattet. 

18.2 Der RH empfahl dem BKA, die Ressourcen der Revisionsabteilung zu Re­
visionstätigkeiten (nachgängige Kontrolle) zu verlagern und Controlling­
sowie Verwaltungsreformagenden anderen Organisationseinheiten zu über­
tragen. 

18.3 Das BKA sagte dies zu. 
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BMA 

BMBWK 

d 
io 

19.1 Das Generalinspektorat war dem Generalsekretär für auswärtige Angele­
genheiten unterstellt und in den internen Informationsfluss gut einge­
bunden. Es wies einen hohen Anteil an Revisionstätigkeit auf und ver­
folgte seine Empfehlungen gezielt weiter; dadurch konnten erhebliche 
Einsparungen und eine hohe Umsetzungsquote dokumentiert werden. 
Nicht besetzte Stellen führten zeitweise zu einer verminderten Prüfungs­
tätigkeit. Auch bei Vollbesetzung des Generalinspektorats konnten nicht 
zwei gleichzeitig einsetzbare Prüf teams gebildet werden. 

19.2 Der RH empfahl dem BMA, durch eine vorausschauende Personalpla­
nung unter Beachtung des ressortspezifischen Rotationsprinzips eine kon­
tinuierli che Prüf tätigkei t sicherzustellen. Die Revisionskapazität wäre 
aufzustocken, um die Bildung von zwei Prüf teams zu ermöglichen. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMA sei die liingere Vakanz auf besondere Umstiinde 
zurückzuführen gewesen. Eine vorübergehende Zuteilung von Mitarbeitern zur in­
ternen Revision werde erwogen. 

20.1 Im BMBWK bestanden zwei Revisionsabteilungen (für den Bereich Bil­
dung und Kultur sowie für den Bereich Wissenschaft). Beide waren der 
Präsidialsektion eingegliedert. Der Personalstand verringerte sich im 
Jahr 2001 insgesamt um vier Personen. 

Die für den Bereich Bildung und Kultur zuständige Revisionsabteilung 
führte keine Revisionen durch und erstellte auch keine Revisionspläne . 
Sie wendete mehr als ein Drittel ihrer Kapazitäten für Förderungsabrech­
nungen auf. 

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Revisionsabteilung Wissenschaft lag in 
der begleitenden Kontrolle . 

20.2 Der RH empfahl dem BMBWK, 

(1) die beiden Revisionsabteilungen organisatorisch zusammenzuführen, 
die Personalkapazität aufzustocken und die Arbeitsplatzbewertung zu 
verbessern; 

(2) die Ressourcen zu Revisionstätigkeiten (nachgängige Kontrolle) zu 
verlagern und revisionsfremde Tätigkeiten (zB Förderungsabrechnungen) 
anderen Organisationseinheiten zu übertragen sowie 

(3) jährliche Revisionspläne zu erstellen. 

20.3 Laut Stellungnahme des BMBKW seien die beiden Revisionsabteilungen im Okto­
ber 2002 zusammengelegt und der Ressortleitung unterstellt worden. Die Arbeits­
platzbewertung werde verbessert, die Aufgabenschwerpunkte würden deutlich ver­
dndert werden. Neben der Revision seien auch andere Aufgabenbereiche als 
gleichrangig zu betrachten. Die Erstellung von Revisionspliinen werde geprüft. 

15 
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BMF 

BMI 

BMJ 

21.1 Die interne Revision war der Präsidial sektion eingegliedert. Ihr Aufga­
benbereich umfasste schwerpunktmäßig die Überprüfung der Organisati­
onseinheiten des Ressorts im Bereich der gesamten Finanzverwaltung. 
Der internen Revision waren in den Jahren 1999 und 2000 Agenden des 
Controllings übertragen worden. Unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedeutung der Einnahmenansätze und der hohen Beschäftig tenzahl im 
BMF war die personelle Ausstattung der Revisionabteilung gering. An­
lassbezogene Prüfungen nahmen einen beträchtlichen Anteil der Prü­
fungstätigkeit in Anspruch. 

21.2 Der RH empfahl dem BMF, 

(1) die Personalkapazität der internen Revision aufzustocken und 

(2) auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen längerfristig aufgrund von 
Risikoeinschätzungen geplanten Revisionen und Sonderprüfungen zu 
achten. 

21.3 Laut Stellungnahme des BMF sei eine Neuorganisation der internen Revision und 
eine Ausweitung der Ressourcen in Planung. 

22.1 Die interne Revision war der Sektion Recht, Kontrolle und Verwaltungs­
innovation eingegliedert. Ihr Aufgabenbereich umfasste schwerpunkt­
mäßig die Überprüfung der Organisationseinheiten des Ressorts. Die per­
sonelle Ausstattung der Revisionsabteilung war angesichts der großen 
Anzahl der Ressortmitarbeiter gering. Anlassbezogene Prüfungen nah­
men einen beträchtlichen Anteil der Prüfungstätigkeit in Anspruch. 

22.2 Der RH empfahl dem BMI, 

(1) die Personalkapazität der internen Revision aufzustOcken und die Ar­
beitsplatzbewertung zu verbessern sowie 

(2) auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen längerfristig aufgrund von 
Risikoeinschätzungen geplanten Revisionen und Sonderprüfungen zu 
achten. 

22.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die personelle Ausstattung im Hinblick auf beste­
hende Budgetrestriktionen ausgewogen. Die Arbeitsplatzbewertungen wiirden iiber­
prüft, die Bestrebungen zur Stiirkung der Prüfungsautonomie anerkannt werden. 

23.1 Die Revisionsabteilung war in das Präsidium eingegliedert; ihr kam eine 
gefestigte Position im Ressort zu und sie wat in den internen Informati­
onsfluss g ut eingebunden. Ihre Tätigkeiten umfassten sowohl Revisionen 
als auch Verwaltungsreform- und Organisationsprojekte, wobei letztere 
im Hinblick auf die Funktion der Revisionsabteilung als prozessunabhän­
gige Kontrollinstanz problematisch waren. Die Eintichtung von dezen­
tralen Revisionseintichtungen bei den Oberlandesgerichten entsprach den 
spezifischen Erfordernissen der Justiz. Die Revisionsabteilung verfolgte 
die Empfehlungen kontinuierlich weiter. Quantifizierbare Einsparungen 
aus Revisionsempfehlungen übertrafen die Kosten der Revisionsabte ilung 
beträchtlich. 
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BMLV 

BMLFUW 

BMLS 

Einr chtu 9 n der 

23.2 Der RH empfahl dem BMJ, die Revisionsabteijung bei Verwalrungsre­
form- und Organisationsprojekten wohl beratend beizuziehen, die Pro­
jektleirung oder wesentliche Projektfunktionen aber anderen Organisati­
onseinheiten zu übertragen. 

23.3 Das BM) sagte dies eingeschriinkt attf Projekte zu, die nicht der Umsetzung von 
Revisionsempjehlungen dienen. 

24.1 Das Kontrollbüro war als Stabssrelle im Kabinett des Bundesministers 
eingerichtet und personell zufriedenstellend ausgestattet. Der unmittelba­
re Zugang zur Ressortleirung verdeutlichte dessen Bedeutung im BMLV. 
Neben nachgängigen Prüfungen waren vor allem begleitende Kontrollen 
von Großprojekten sowie die Überwachung von Auftragsvergaben durch­
zufuhren. Das Kontrollbüro erzielte seit Jahren durch direkte Einwirkung 
auf Beschaffungsvorgänge beträchtliche Einsparungen. Die Empfehlungen 
des Kontrollbüros wurden überwiegend umgesetzt. 

24.2 Der RH empfahl dem BMLV, die Ressourcen de Kontrollbüros in Rich­
tung nachgängige Kontrolle zu verlagern . 

24.3 Das BMLV sagte dies zu, verwies aber auf die Erfolge bei der begleitenden Kontrolle. 

25.1 Im BMLFUW bestanden zwei mit Revisionsangelegenheiten befasste Ab­
teilungen (für den Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie für den Be­
reich Umwelt), die Anfang 2002 zusammengelegt wurden. Die Verant­
wortlichen waren um eine reibungslose Zusammenführung der beiden 
Abteilungen bemüht. Absehbar war allerdings, dass der Revisionsabei­
lung zwei Planstellen auf Dauer verloren gehen werden. Die Revisionsab­
teilung war beim Generalsekretär angesiedelt. Ihre Aufgabenschwerpunk­
te lagen bei der begleitenden Kontrolle (Mitbefa sung bei Vergaben und 
Förderungen) und der nachgängigen Kontrolle . 

25.2 Der RH empfahl dem BMLFUW, den Bundesminister stärker in die Prüfungs­
planung einzubinden und die Prüfungspläne von ihm genehmigen zu lassen. 

25.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW habe sich die Genehmigung des Pritfplans 
durch den Generalsekretiir bewahrt. 

26.1 Die Aufgaben der inneren Revision des BMLS sowie der Koordinations­
stelle der Internen Revision des Bundes waren einer Stabsstelle in der Prä­
sidial- und Sportsektion übertragen. Die personelle Ausstatrung (Leiter 
und eine teilzugeteilte administrative Unterstützungskraft) war für diese 
Aufgabenbereiche unzureichend. Die Aufgabe als Koordinationsstelle be­
anspruchte die Hälfte der Leisrungszeit. 

Der organisatorische Status und die Arbeitsplatzbewertung des Revisions­
leiters entsprachen nicht der Stellung, die einer internen Revision zukom­
men soll te. Bei der Erlassung der Revisionsordnung kam es zu Verzöge­
rungen . Revisionspläne wurden bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung 
nicht erstellt, erste Prüfungen jedoch durchgeführt. Der inneren Revision 
waren auch Verwalrungsreformaufgaben übertragen. 

17 
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BMLS 

18 

BMSG 

BMVIT 

26.2 Der RH empfahl dem BMLS, 

(1) die personelle Ausstattung der inneren Revision bzw der Koordinati­
onsstelle zu verbessern, eine organisatorische Aufwertung der inneren Re­
vision vorzunehmen und die Arbeitsplatzbewertung zu verbessern; 

(2) die Ressourcen der inneren Revision verstärkt zu Revisionstätigkeiten 
(nachgängige Kontrolle) zu verlagern und 

(3) jährliche Revisionspläne zu erstellen. 

26.3 Das BMLS verwies auf seine Sparsamkeitsüberlegungen; es werde jedoch gezielt 
externe Experten einsetzen. Der begleitenden Kontrolle werde im BMLS ein höherer 
Stellenwert eingeriiumt; Revisionspliine würden künftig erstellt. 

27.1 Die Revisionsabteilung des BMSG war direkt dem Bundesminister unter­
stellt; ihr kam eine gefestigte Position im Ressort zu. Sie hatte drei Auf­
gabenschwerpunkte: Die nachgängige Prüfungstätigkeit, die begleitende 
Kontrolle (von Beschaffungen, Vergaben und Förderungen) und die Kon­
trolle der Verwendung von EU-Mitteln, wobei diese Aufgabe in Zukunft 
wegfallen wird. Durch ihre Koordinationsfunktion hatte die interne Revi­
sion einen Überblick über alle Prüfungs- und Kontrollvorhaben im Res­
sore. Sie führte hauptsächlich an lass bezogene Sonderprüfungen im Auf­
trag des Bundesministers durch . 

27.2 Der RH empfahl dem BMSG, auf ein ausgewogenes Verhälrnis zwischen 
längerfristig aufgrund von Risikoeinschätzungen geplanten Revisionen 
und Sonderprüfungen zu achten . 

28.1 Die interne Revision im BMVIT unterstand dem Generalsekretär. Mit ei­
ner Personalausstattung von drei Personen (zwei Prüfer und eine adminis­
trative Unterstützungskraft) zählte sie verglichen mit den anderen Bun­
desministerien zu den personell kleinsten Revisionsabteilungen. Die 
Arbeitsplatzbewertung des Abteilungslei ters entsprach nicht der Stellung 
einer besonders bedeutenden Abteilung in einer Zentralstelle. Sie führte 
keine Prüfungen an Ort und Stelle durch und verfügte auch nicht über 
Revisionspläne. Mehr als 50 % ihrer Kapazität wendete sie für die beglei­
tende Kontrolle von Vergaben auf. 

28.2 Der RH empfahl dem BMVIT, 

(1) die Schwerpunkte für die Tätigkei t der internen Revision neu festzulegen 
und die Prüfungstätigkeit (nachgängige Kontrolle) deutlich zu steigern; 

(2) jährliche Revisionspläne zu erstellen und 

(3) die Abteilung personell aufzustOcken sowie die Arbei tsplatzbewer­
tung zu verbessern. 

28.3 Das BMVIT sagte die Umsetzung der Empfehlungen prinzipieLl zu. 
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BMWA 

Einrieh ungen der 
internen ev sion 

29.1 Die Revis ionsabteilung des BMWA war in den Präsidialbereich bzw sei t 
Jänner 2002 in den Personalbereich des Ressorts eingegliedert; in die rele­
vanten Informationsflüsse des Ressorts war sie nicht ausreichend eingebun­
den. Der Aufgabenschwerpunkt der Revisionsabteilung lag bei der nach­
gängigen Kontrolle. Seit 2000 kam ihr auch die Finanzkontrolle für die 
EU-Mittel zu; die im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle erforderli­
chen Kontrollhandlungen hatte sie zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
durch den RH noch nicht aufgenommen. Für begleitende Kontrollen (Mit­
befassung bei Vergaben bzw Förderungen) war die Revisionsabteilung nicht 
zuständig . 

29.2 Der RH empfahl dem BMWA, 

(1) eine begleitende Kontrolle bei Auftragsvergaben und Förderungen 
mit hohen finanziellen Mitteln vorzusehen; 

(2) die Arbeitsplatzbewertung zu verbessern und 

(3) sicherzustellen , dass die Verpflichtungen aus der Finanzkontrolle der 
EU-Mittel erfüllt werden können. 

29.3 Laut Stellungnahme des BMWA werde eine begleitende Kontrolle überlegt; die 

Neubewertung der Arbeitspliitze sei bereits eingeleitet worden. Für die Kontrolle 
der EU- Mittel würde ein Pru/raster entwickelt. 

19 
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20 
Schlu s­
bemerkungen 

30 Zu ammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Auf eine Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für die Re­
visionseinrichtungen wäre hinzuwirken. Die Einrichtung der Revi­
sionseinrichtungen wäre verbindlich vorzusehen. 

(2) Die Revisionseinrichtungen wären führungsnah einzurichten 
und möglichst dem Ressortleiter unmittelbar zu unterstellen. 

(3) Für die interne Revision wäre die nachgängige Kontrolle als 
Kernaufgabe zu bestimmen sowie eine begleitende Koncrolltätig­
keit bei finanziell bedeutenden Vergabe- und Förderungsfällen 
vorzusehen. Von revisionsfremden Tätigkeiten wären die Revisi­
onseinrichtungen zu entlasten. 

(4) Die Revisionseinrichtungen wären unter Berücksichtigung der 
Größe des Ressorts , der Komplexität der Ressorttätigkeiten und der 
übertragenen Aufgaben ausreichend mit qualifizierten Mitarbeitern 
auszustatten. 

(5) Die Arbeitsplatzbewertung der Revisionsmitarbeiter wäre unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedeutung der internen Revision 
und der hohen Anforderungen an die Mitarbeiter zu vereinheitlichen. 

(6) Die finanziellen Wirkungen von Empfehlungen der Revisions­
einrichtungen wären möglichst zu quantifizieren und deren Um­
setzung durch Führung einer "Offenen-Posten-Liste" weiter zu 
verfolgen. 

(7) Die Revisionseinrichtungen sollten jeweils in die relevanten In­
formationsflüsse des Ressorts eingebunden werden und den Zu­
gang zu allen dafür notwendigen Informationssystemen des Res­
sorts erhalten. 

(8) Die Koordinationsstelle der Internen Revision sollte ihre zentra­
len Unterstützungsleistungen für die Revisionseinrichtungen des 
Bundes ausbauen; dafür wäre sie personell zu verstärken. 
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Kurzfassung 

Bereich der Bundesministerien für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wirtschaft und Arbeit 

Forschungsangelegenheiten 

Die Bruttoinlandsausgaben für Forschung in Österreich stiegen 
von 1995 bis Ende 2001 um 49 % auf rd 4,030 Mrd EUR. Diese Er­
höhung war im Wesentlichen auf die Mitwirkung Österreichs an 
den Rahmenprogrammen der EU und auf höhere Forschungsausga­
ben im Unternehmenssektor zurückzuführen. Die diesbezüglichen 
Ausgaben des Bundes stiegen durch den Einsatz von Sondermitteln 
für Forschung und Entwicklung in Form von drei "Technologiemil­
liarden" (auf Basis von ATS) von 1995 bis 2001 von 1,092 Mrd EUR 
auf 1,356 Mrd EUR. 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt stieg der Anteil der Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung (Forschungsquote) von 1,57 % (1995) 
auf 1,91 % (2001). Österreich wies damit gegenüber den OECD­
Staaten 0999: 2,21 % ) einen Rückstand auf. Bis 2005 soll sich die 
Forschungsquote auf 2,5 % erhöhen. 

Die insgesamt erarbeiteten Vorschläge und Konzepte zur Weiter­
entwicklung der österreichischen Forschungspolitik enthielten zwar 
wertvolle Anregungen, entsprachen aber mangels Verbindlichkeit 
nicht der Qualität eines forschungspolitischen Gesamtkonzepts. 
Der RH empfahl der Bundesregierung, Festlegungen und Maßnah­
men von grundsätzlicher Bedeutung für die österreichische For­
schungspolitik im Ministerrat zu beschließen. 

Das Fehlen eines förderungspolitischen Gesamtkonzepts mit defi­
nierten Strategiefeldern führte zur Verwirklichung vieler Einzel­
ideen. Die einzelnen Bundesministerien verwirklichten dabei unter 
vorrangiger Verfolgung ihrer ressortspezifischen Interessen eine 
breite Palette von Programmen ohne Prioritätenreihung und ohne 
einheitliche Programmgestaltung. Weiters fehlte eine finanzielle 
Gesamtplanung für die gesamte Laufzeit der aus den Technologie­
milliarden finanzierten Programme und Projekte. 

Durch die Beteiligung von drei Bundesministerien bestand eine 
weitgehende Aufsplitterung der Forschungskompetenzen. Eine 
durchgängige und nachvollziehbare Abstimmung von Ressortinte­
ressen war nicht gegeben. 

21 
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22 

Kurzfassung 

D ie seit J ah re n gewachsene St ruktur an Förderungseinrichtungen 
er sch werte eine abges t im mte Au sr ichtung auf ei ne gesamthafte 
österreich ische Forschungsp olitik. 

Die Zusamm enarbeit des Bu ndes m it d e n Ländern beschränkte 
sich au f ein zelne Förd erungsprogramm e. Eine d arüber hinausge­
hende Abstimmung in der strategischen Forschungsp olitik erfolgte 
nur teilweise. 

Kenndaten zu den Brutto inlandsausgaben für For schung in Österreich 

Rechtsgrundlagen Bundesgeserz zur Förderung der Forschung und Technologieenrwicklung, 
BGBI N r 434/1982 idgF, Forscbungsorganisarionsgeserz, BGBI Nr 341/1981 idgF 

Gebarungsumfang 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

in Mill EUR 

Brurroinlandsausgaben * 2700,67 2884,05 3 121,60 3399,83 3 655,96 3 805,69 4 030,89 

Index 100 107 116 126 135 141 149 

davon durch den Bund 
finanziert 1092,28 1 066,46 1077,59 1 09 7, 51 1200,82 1 225,42 1 356,92 

Forschungsquore in %** 1,57 1,62 1,71 1,79 1,86 1,86 1,91 

* Darunter werden die gesamten Ausgaben für die innerhalb eines Landes durchgeführte Forschung und experimentelle 
Enwicklung verstanden. Die Ausgaben werden durch Bund, Länder, Unternehmenssekror, Ausland und Sonstige finanziert. 

** Anteil der gesamten Bruccoinlandsausgaben für Forschung am Brutroinlandsprodukr 

Prüfungsablau f und 
-gegenstand 

Gesetzliche 
Rahmen­
bedingungen 

Der RH überprüfte von November 2001 bis Ende Jänner 2002 die For­
schungsstrategie, -instrumente und -mittel des Bundes unter besonderer 
Berücksichtigung der in den Jahren 1997 bis 2001 eingesetzten "Techno­
logiemilliarden" . Die Prüfungshandlungen konzentrierten sich dabei im 
Wesentlichen auf die mit Forschungsangelegenheiten betrauten Sektio­
nen des BMBWK, BMVIT und BMWA. 

Zu den im Juni 2002 übermittelten Prüfungsmi tteilungen gaben d ie be­
fasste n Ressorts im September und Oktober 2002 Stellungnahmen ab. 
Der RH erstattete seine Gegenäußerung im November 2002. 

2 Für die Durchführung der Forschungs-, Technologie- und Innovations­
poli tik si nd insbesondere das Bundesgesetz zur Förderung der Forsch ung 
und Tech nologieentwicklung (Forschungs- und Technologieförderungs­
gesetz) sowie das Bundesgesetz über die Forschungsorganisation in Öster­
reich und über Änderungen des Forschungsförderungsgesetzes (For­
schungsorganisationsgesetz) maßgeblich. Auf Basis dieser Gesetze wurde 
im Juli 2000 der Rat für Forschung und Technologieentwicklung einge­
richtet. 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Sonderfinanzierung der Technologie­
milliarden der Jahre 1997 bis 1999 waren das Budgetüberschrei tungs­
gesetz 1997 sowie die Bundesfinanzgesetze für die J ahre 1998 und 1999. 
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Zielvorgaben zur 
Forschungspolitik 

eil 

3.1 Das Koalitionsübereinkommen zwischen der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs und der Österreichischen Volkspartei von März 1996 sah 
Maßnahmen zur Stärkung von Forschung und Entwicklung sowie zur 
Verbesserung des Wissenstransfers vor. Die Bundesregierung nahm im 
September 1996 das Technologiepolitische Konzept, welches mittel- und 
langfristige Zielsetzungen und Leitlinien für die österreichische Techno­
logiepoli tik formulierte, zur Kenntnis. Im Juni 1997 kündigte die Regie­
rung auf einer Klausur den Start einer Technologieoffensive an und stellte 
dafür in der Folge 218,02 Mill EUR (3 Mrd ATS) als so genannte Techno­
log iemilliarden bereit. Im Rahmen einer Regierungsklausur im Jänner 1999 
wurde die langfristige Erhöhung der Forschungsquote auf 2,5 % des Brutto­
inlandsproduktes angekündigt. 

Das Regierungsübereinkommen vom Februar 2000 zwischen der Öster­
reichischen Volkspartei und der Freiheitlichen Partei Österreichs beinhal­
tete eine Anhebung der Forschungsquote auf 2 % bis zum Jahr 2002 und 
auf 2,5 % bis 2005 . Im Juli 2000 stellte die Bundesregierung eine mit 
508,71 Mill EUR dotierte neue Forschungs- und Technologieoffensive 
vor. Im Herbst 2001 kündigte die Bundesregierung weitere Finanzmittel 
für Forschungsvorhaben an . 

Der Nationalrat verabschiedete in der XX. und XXI. Gesetzgebungsperiode 
eine Reihe von Entschließungen zur Forschung, die auch die Anhebung 
der Forschungsquote auf 2,5 % des Bruttoinlandsproduktes bis 2005 be­
trafen. 

Wichtige konzeptive Arbeiten im strategischen Umfeld waren der Delphi 
Report Austria, das Grünbuch zur österreichischen Forschungspolitik, 
der Bericht der Technologiebeauftragten der Bundesregierung, ein Gut­
achten des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen zu längerfristigen 
Aspekten der österreichischen Technologiepolitik sowie eine später vom 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung erarbeitete Forschungs­
strategie. 

3.2 Die erarbeiteten Vorschläge und Konzepte enthielten wertvolle Anregun­
gen zur Weiterentwicklung der strategischen Ziele der österreichischen 
Forschungspolitik . Da sie jedoch zum Großteil nur Leitlinien ohne ver­
bindliche Festlegung forschungspolitischer Zielsetzungen darstellten, 
entsprachen diese Ergebnisse nicht der Qualität eines forschungspoliti­
schen Gesamtkonzepts . 

Der RH empfahl der Bundesregierung, Festlegungen und Maßnahmen 
von grundsätzlicher Bedeutung für die österreichische Forschungspolitik 
im Ministerrat zu beschließen und verbindliche Zielvorgaben zu setzen. 
Weiters wären die vorgeschlagenen Maßnahmen im Sinn einer zielgerich­
teten Umsetzung verstärkt zu konkretisieren und zu quantifizieren sowie 
mit Terminvorgaben und Kompetenzen zu verknüpfen. 

23 
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Entwicklung der 
Forschungsquote 

Abstimmung 
zwischen Bund und 
Ländern 

4.1 Die Brutroinlandsausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung 
stiegen in Österreich von 1995 bis Ende 2001 um 49 % auf 4,030 Mrd EUR. 
Die Erhöhung war im Wesentlichen auf die Mitwirkung Österreichs an 
den Rahmenprogrammen der EU und auf höhere Forschungsausgaben im 
Unternehmenssekror zurückzufi.ihren. Als Indikator für die Leistungs­
fähigkeit einer Volkswirtschaft im Forschungsbereich werden die Brutto­
inlandsausgaben für die Forschung mit ihrem Anteil am Bruttoinlands­
produkt (Forschungsquote) herangezogen. Demnach konnte Österreich 
zur durchschnittlichen europäischen Forschungsquote von 1,86 % im 
Jahr 1999 aufschließen, weist aber gegeni.iber den OECD-Staaten 0999: 
2,21 %) einen Rückstand auf. Gemäß der Statistik Austria lag die For­
schungsquote Österreichs im Jahr 2001 bei 1,91 %; für 2002 lag die Schät­
zung bei 1,95 %. Bis 2005 soll die Forschungsquote auf 2,5 % angeho­
ben werden . 

4.2 Der RH wies auf die Schwierigkeiten hin, die österreichische Forschungs­
quote auf ein Niveau von 2,5 % anzuheben. Dies ist neben der Bereitstel­
lung hoher Minel durch Bund und Länder auch von der Bereitschaft der 
Wirtschaft abhängig, ihre Forschungsaktivitäten überproportional auszu­
weiten. Dari.iber hinaus wird es auch notwendig sein, die Effizienz des 
Mitteleinsatzes und die Ergebnis(Outpur)orientierung des Forschungsför­
derungssystems zu steigern. 

5.1 Die Länder weireten ab 1995 ihre Forschungsausgaben stark aus. Gemessen 
an den Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung war bis 
2001 eine Steigerung um 69 % auf 260,04 Mill EUR festzustellen. Dies 
war auf eine Ausweitung von Förderungsaktionen zurückzuführen, die 
zum Teil über neu geschaffene Förderungsschienen abgewickelt wurden . 
Weiters arbeiteten die Länder im Rahmen einzelner Förderungsprogramme 
mit dem Bund oder durch Kofinanzierungen mit der EU zusammen. 

5.2 Der RH wies auf die nur teilweise vorhandene Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern in der strategischen Forschungspolitik hin . Er empfahl 
die Einrichtung eines Konsultationsmechanismus auf der Ebene Bund­
Länder und die Verwirklichung übergreifender Forschungsthemen im Rah­
men von Gemeinschaftsfinanzietungen. Weiters sollten zwischen den Ge­
bietskörperschaften abgestimmte Forschungsförderungsgtundsätze erar­
beitet werden . 

5.3 Laut den Stellungnahmen der überprüften Bundesministerien häften sie im Rah­
men einzelner Forschungsfiirderzmgsprogramme zttSammengearbeitet. Das BMVIT 
strebe darüber hinaus eine Vertiefung der gemeinsamen strategischen Ausrichtung 
im Forschllngsbereich an. 
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Abstimmung zwischen 

Bund und Ländern 

Europäischer 
Forsch ungsraum 

6. 1 Seit Ende der siebziger J ahre bestand zunächst auf dem Gebiet der Roh­
stoffforschung und später im Bereich der Energie- und Umweltforschung 
in den geförderten Bere ichen eine Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern . Obwohl immer wieder Vorschläge zur Erneuerung dieser Förde­
rungsplattform vorlagen, setzten erst Mitte des Jahres 2000 Bestrebungen 
ein, die Zusammenarbeit auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Jahr 
hatten der Bund 3 Mill EUR und die Länder 2,2 Mill EUR für diese För­
derungsbereiche aufgebracht. Mitte 2002 lag dazu ein Positionspapier des 
BMBWK vor. 

6.2 Der RH wies darauf hin , dass der Bund-Länder-Kooperation Signalcha­
rakter für die Quali tät der Zusammenarbei t der Gebietskörperschaften 
auf dem Gebiet der Forschung zukommt. Er regte deshalb eine grund ­
legende euausrichtung der Förderungsplattform zwischen Bund und 
Ländern an, um die Zusammenarbeit durch Übernahme ak tueller For­
schungsthemen weiter zu entwickeln. 

7. l Die EU strebte seit An fa ng 2000 die Schaffung eines gemeinsamen For­
schungsraumes an. Dabei soll ein Übergang von der bisher üblichen Ein­
ze lprojekrförderung auf eine Förderung integrierter Großprojekte erfol­
gen und eine europäische Forschungsinfrastruktur aufgebaut werden. 
Gleichzeitig soll eine Verbindung zwischen den nationalen Forschungs­
aktivitäten hergestellt und die Durchführung der nationalen Programme 
koord iniert werden . 

Zusätzlich ist beabsichtig t, die nationalen Forschungsförderungsprogramme 
systematisch für Teilnehmer aus anderen Ländern des europäischen For­
schungsraumes auf Bas is der Gegenseitig kei t und Frei willig keit zu öff­
nen. Gleichzeitig soll eine engere Verbindung zwischen den Organisatio­
nen für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit in Europa 
hergestellt werden. 

7.2 Der RH regte eine verstärkte Anpassung der österreichischen Forschungs­
förderung an die Standards der Förderungsprogramme der EU an. Dabe i 
sollten international ausgerichtete Forschungsförderungsprog ramme in 
ei nem eigenen Gesamtkonzept zusammengefasst werden , um eine Harmo­
nisierung und Abstimmung der Einzelprog ramme zu gewährleisten. 
Weiters wären die nationalen Förderungsinstitutionen vers tärkt in die 
Forschungsförderungsprogramme der EU einzubinden. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei eine ausgewogene Mischung aus antragsorien­
fierten Frjrderungsprogrammen und den bei det· EU üblichen wettbewerbsorientier­
ten F1irderungsprogrammert notwendig, um einen bestmiiglichen Erfolg der For­
schungsfiirdenmg zu erzielen. 
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Organisation und Kompetenzverteilung 

Kompetenzvertei I ung 

Abstimmung der 
Ressortinteressen 

Forschungsförde­
rungsei nrich tungen 

8.1 Die Ressortzuständigkeiten für Forschungsangelegenheiten änderten sich 
seit 1995 wiederholt. Durch die Anfang 2000 erfolgte Novellierung des 
Bundesministeriengesetzes 1986 kam es zur Auf teilung der Forschungs­
kompetenzen auf drei Bundesministerien (BMBWK, BMVIT und BMWA). 

8.2 Nach Auffassung des RH waren die wiederholten Kompetenzänderungen 
auf das Fehlen eines verbindlichen langfristigen Forschungskonzepts zu­
rückzuführen , das als Grundlage für die Fesdegung von Kompetenzen 
und Organisationsstrukturen bei den Bundesmin is terien hätte dienen 
können. Der RH wies kritisch darauf hin, dass es statt zu einer umfassen­
den Aufgaben- und Kompetenzbereinig ung zu einer weitgehenden Auf­
splitterung der Forschungskompetenzen gekom men war. Eine durchgän­
gige und nachvollziehbare Abstimmung von Ressortinteressen war nicht 
gegeben. 

9.1 Die im Jahr 2000 erfolg te Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 
wies die Koordination von Forschungsaufgaben keinem Bundesministerium 
mehr ausdrücklich zu. Die interministerielle Koordination fand informell 
in einem Lenkungsausschuss statt, dem Spitzenbeamte des BMBWK, des 
BMVIT und des BMWA angehörten . 

9.2 Der RH bemängelte das Fehlen von Protokollen über die im Lenkungs­
ausschuss getroffenen Entscheidungen, weil sie eine verbindliche Grund­
lage für eine gemei nsam abgestimmte Vorgangsweise im Forschungsför­
derungsbereich hätten bilden können. 

9.3 Das BMVIT sagte zu, die T iitigkeit des Lenkungsausschusses besser zu dokumen­
tieren. 

10. 1 Der Förderung von Forschungsprojekten dienen im Wesentlichen der 
Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft, der Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der Innovations- und Tech­
nolog iefonds , die Technologie Impulse GesmbH und die Innovations­
agentur GesmbH. Diese Einrichtungen führen entweder Förderungen im 
eigenen Wirkungsbereich durch oder übernehmen Förderungsprogramme 
des Bundes zur Ab~icklung . Für Berarungsfragen, speziell betreffend die 
Teilnahme an Rahmenprogrammen der EU, steht das Büro für internatio­
nale Forschungs- und Technologiekooperationen zur Verfügung. 

10.2 Der RH stellte fest, dass die seit Jahren gewachsene Struktur an Förde­
rungsei nrichtungen eine abgestimmte Ausrichtung auf eine gesamthafte 
österreichische Forschungspolitik erschwerte. Der RH empfahl eine Ver­
ringerung der Anzahl der Förderungsei nrichtungen verbunden mit einer 
Zusammenlegung der Aufgaben und der finanziellen bzw organisatori­
schen Ressourcen. 
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10.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei eine Harmonisierung des Zusammenwirkens 
der Fiirderungseinrichtungen beabsichtigt. 

Das BMWA gab bekannt, es habe in seinem Wirkungsbereich die Fiirderungsein­
richtungen in der Austria Wirtschaftsservice GmbH zusammengefasst. 

10.4 Nach Ansicht des RH wäre eine ressortübergreifende Abstimmung der 
Fördetungseinrichtungen zweckmäßig gewesen. 

11.1 In den drei RessortS BMBWK, BMVIT und BMWA befassten sich im 
Jahr 2001 insgesamt drei Sektionen, sechs Gruppen und 23 Abteilungen 
sowie zahl reiche Referate mit insgesamt 142 Mitarbeitern (auf Basis von 
Voll beschäftigungsäquivalenten) mi t forschungspolitischen Angelegen­
heiten. 

11.2 Der RH empfahl im Sinne einer zweckmäßigen und ökonomischen Ver­
waltungsführung, die forschungsspezifischen Aufgaben der d rei Ressorts 
zusammenzuführen. Dadurch wären allein im Personalbereich jährliche 
Einsparungen von rd 1 Mill EUR möglich. Bei der Zusammenführung 
wären ei ne Konzen tration auf ei ne strategische Ausri chtung der For­
schungsangelegenhei ten sowie ein strategisches und operatives Control­
ling der Förderungsprogramme und -einrichtungen anzustreben. 

11.3 Das BMWA vertrat die Ansicht, dass im Hinblick auf einen wissenschaftsnahen 
und einen wirtschaftsbezogenen Forschungsbereich die Kompetenzen auf zwei Bun­
desministerien aufzuteilen wiiren. 

11.4 Der RH erwiderte, dass durch ei ne intensive Zusammenarbeit zwischen 
den Forschungsbereichen die Effizienz und Hebelwirkung der österreichi­
schen Forschungsförderung insgesamt angehoben werden könnte. 

12.1 Ab Oktober 2000 beschäftigte sich ein externer Berater über Auftrag des 
BMF mit der Ausarbei tung von Einsparungsmöglichkeiten in den einzel­
nen Ministerien. Ein Detai lpro jekt betraf die Koordination und gemein­
same Führung von Forschungsaktivitäten im BMBWK, BMVIT und 
BMWA; dieses wurde aber nicht weiterverfolgt. 

12.2 Dadurch wurde eine Möglichkeit nicht genutzt, mittels ei ner Kompetenz­
bereinigung ei ne Abstimmung der Förderungsinstrumentarien herbeizu­
führen und gleichzeitig eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen. 

13 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Tätigkei t 
früherer Beratungsorgane, die Ausarbeitung von Verfahrensrichtlinien zur 
standardisierten Abwicklung von Forschungsförderungsprojekten und ei ne 

euregelung von Beschäft igungsverhältnissen auf Werkvertragsbasis. 
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14. 1 Für die Technologieoffensive 1997 bis 2001 wurde ein Betrag von 
2l8,02 Mill EUR (3 Mrd ATS) voranschlagswirksam verrechnet, wobei 
letztlich 201,25 Mill EUR zur Verfügung standen. Bis Ende 2001 belie­
fen sich die Ausgaben der Bundesministerien auf 192,46 Mill EUR. Das 
entsprach einem Ausschöpfungsgrad von 95,6 %. Der Differenzbetrag 
von 8,79 Mill EUR wurde anderweitig verwender. 

Die vom Bund in den Jahren 1997 bis 2001 bereitgestellten Sondermittel 
trugen mit dazu bei, die gesamten jährlichen forschungswirksamen Aus­
gaben des Bundes um 279,33 Mill EUR (26 % ) auf 1 356,92 Mill EUR 
anzuheben. Mit Hilfe der Technologieoffensive war es gelungen, die For­
schungsquote von 1,71 % (1997) auf 1,91 % (2001) zu erhöhen. 

Aus den Technologiemilliarden wurden im Zeitraum 1997 bis 1999 dem 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Fotschung 37,06 Mill EUR 
zur Verfügung geste llt . Der Forschungsförderungsfonds für die gewerb­
liche Wirtschaft erhielt 33,43 Mill EUR bzw weitere 10,65 Mill EUR 
zur Abwicklung von Program men aus dem Innovations- und Technolo­
giefonds. Damit erhielten die beiden Forschungsförderungsfonds 40,3 % 
der Technologiesondermittel. 

14.2 Der RH hielt fest , dass die Förderungstätigkeit der beiden Forschungsför­
denmgsfonds in diesen Jahren zu einem hohen Anteil auf Sondermitteln 
des Bundes beruhte. 

15 .1 Die Bundesministerien entwickelten ab Ende 1996 für die Technologie­
offensive eine breite Palette von Programmen. Dabei verfolgten sie vor­
rangig ihre ressortspezifischen Interessen. 

15 .2 Der RH vermerkte kritisch, dass das Fehlen eines Gesamtkonzepts mit 
definierten Strategiefeldern zur Verwirklichung vieler Einzelideen führte, 
die teilweise ohne Prioritätenreihung und ohne einheitliche Programm­
gestaltung umgesetzt wurden. Er empfahl, die bestehenden Zersplitte­
rungen lind Überschneidungen der Forschungsförderungsinsrrumente 
durch eine gezielte Abstimmung der einze lnen Instrumente der For­
schungspolitik sowie ein Zusammenlegen der Förderungsprogramme zu 
besei tigen. 

15 .3 Laut Stellungnahme des BMWA gewahrleiste die Programmvieifalt, dass die Unter­
nehmen die /fir die jeweilige Problemstellung passende FO'rderung wahlen kb"nnten. 
Seit der Einrichtung des Rates für Forschung und Technologieentwicklttng habe 
sich außerdem die Koordinierttng der Programme der einzelnen Ressorts versta"rkt. 

16.1 Die überprüften Ressorts finanzierten aus den Technologiemilliarden Pro­
gramme und Auftragsforschungsprojekte außerhalb der Fonds im Um ­
fang von 67,72 Mill EUR. Da die Finanzierbarkei t der mehrjährigen Vor­
haben zum Planungszeitpunkt Ende 1996 noch nicht sichergestell t war, 
führte dies in späteren Finanzjahren zu budgetären Belastungen. 
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16.2 Der RH kritisierte das Fehlen einer finanziellen Gesamtplanung über die 
gesamte Laufzeit der Förderungsprogramme. Er reg te an, bereits bei der 
Entwicklung von Förderungsprogrammen den Förderungsbereich und die 
dafür erforderli che finanzielle Gesamtplanung zu definieren. Zur Beurtei­
lung der Zielerreichung sollten standardisierte Methoden der begleiten­
den und der nachgängigen Kontrolle eingesetzt werden. 

16.3 Das BMVIT teilte mit, dass zum damaligen Zeitpunkt die Miiglichkeiten fiir 
langfristige finanzielle Perspektiven im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vor­
schriften und der zur Ver/iigung stehenden Budgets nicht gegeben gewesen wiire. 
Für die Forschungs- und Technologieoffensive ab 2001 habe das BMVIT eine 
Gesamtplanttng erstellt. 

Lallt Stellungnahme des BMWA wa;'en im Sinne einer Gesamtplanung Riicklagen 
für die Programme gebildet worden. 

16.4 Der RH wies neuerlich auf die Bedeutung einer finanzi ellen Gesamtpla­
nung als Entscheidungsgrundlage für jedes Förderungsprogramm hin. 

17. 1 Di e Bundesregierung startete unter Verwendung von Mitteln aus den 
Technologiemilliarden mehrere Förderungsprogramme zur mittelfristigen 
Erhöhung des österreichischen Exportvolumens. Das Gesamtbudget für 
die J ahre 1998 bis 2000 belief sich auf 43,60 Mill EUR. Es wurde mit 
29,5 Mill EUR (68 %) in Anspruch genommen. 

17.2 Der RH zeigte auf, dass die Exportförderungsprogramme weder zwischen 
den beteiligten Bundesministerien noch mit den technologiepolitischen 
Schwerpunkten der Technologieoffensive abgestimmt worden waren. Dies 
hätte im Zusammenwirken mit den übrigen Förderungsprogrammen einen 
hohen Wirkungsgrad sichergestellt. Weiters wies er auf den niedrigen 
Ausnutzungsgrad der Exportförderungsprogramme hin . 

18 Wei tere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen eine genauere 
Überprüfung des volkswirtschaftlichen Werts von Erfindungen sowie eine 
Vereinfachung der Berechnung des steuerlichen Forschungsfreibetrags 
mit dem Ziel der Verringerung von Verwalrungskosten. 

19.1 Der I ni tiativantrag fü r das Budgetüberschrei rungsgesetz 1997 betreffend 
die erste Technologiemilliarde nahm in seinen Erläuterungen, die auch in 
den Bericht des Budge tausschusses des Nationalrates Eingang fanden, 
Bezug auf die Überprüfung der Angemessenheit der Instrumente und des 
Grades der Zielerreichung der Technologieoffensive. Dabei sollte spätes­
tens nach fünf Jahren eine Evaluierung durch eine unabhängige Institution 
erfolgen . Die Technologiemilliarde 1997 sowie allfällige aus weiteren Tech­
nologiemilliarden finanzie rte Einzelmaßnahmen sollten als Gesamtpro­
gramm betrachtet und beurteilt werden. 

29 
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30 
19.2 Der RH hielt kritisch fest , dass weder eine Ex-ame- (vorangehende) noch 

eine Ex-post- (nachfolgende) Evaluierung der Technologiemilliarden 
hinsi chrlieh der erzielbaren bzw der erzielten Hebelwirkungen erfolgt 
war. Ein zwischen den Bundesministerien abgestimmtes gesamthaftes 
strategisches und operatives Controlling, das über die Einhalrung bud­
getärer Vorgaben hinausgegangen wäre, fehlte. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMVIT werde d.as Controlling ausgebaut. Für die lau­
/ende Technologieof/ensive sei beabsichtigt, ein Evaluierungs- und Monitoringpro­
gramm einzusetzen. 

Controlling der Forschungsfärderungsfonds 

Forschungs­
schwerpunkte 

20.1 Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der For­
schungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft konmen kraft 
Gesetzes ihre Förderungsschwerpunkte und Vergabekriterien selbständig 
festlegen. Sie harren dabei auf die im Forschungsorganisationsgesetz fest­
gelegten Grundsätze zur Förderung von Wissenschaft und Forschung so­
wie auf die von der Bundesregierung erstellten Planungen, insbesondere 
auf allfällige Forschungsschwerpunkte, Bedacht zu nehmen . 

20.2 Für die Abstimmung der Aufgaben der Förderungseinrichrungen wird es 
notwendig sein , weit stärker als bisher auf die Beachrung und Einhalrung 
von Forschungsschwerpunkten im Bundesimeresse zu drängen . Als Vor­
aussetzung dafür wären Forschungsschwerpunkte des Bundes vorweg zu 
definieren und verbindlich festzulegen . 

Finanzplanung 

21.1 Die finanzielle Basis für die bei den Forschungsförderungsfonds bildeten 
vorwiegend Budgetmirrel des Bundes. Beide Fonds wiesen in den vergan­
genen Jahren aus umerschiedlichen Gründen Finanzierungsengpässe auf. 

21.2 Der RH empfahl, die beiden Forschungsförderungsfonds zu einer mehr­
jährigen laufenden Finanzplanung anzuhalten. Diese sollte beruhend auf 
den Förderungsvorstellungen der Fonds mit den Bundesimeressen abge­
stimmt werden und ein hohes Maß an Verbindlichkeit für alle Beteiligten 
erhalten . Derart abgesicherte finanzielle Rahmenbedingungen würden 
nach Ansicht des RH die Voraussetzungen für eine mehrjährige For­
schungsplanung bilden. 

Einflussnahme des Bundes 

22 .1 Die von den beteiligten Bundesministerien entsandten Vertreter waren in 
den Emscheidungsgremien der beiden Fonds lediglich mit beratender 
Stimme vertreten. Damit war eine Einflussnahme zur Durchsetzung for­
schungspolitischer Angelegenheiten im unmirrelbaren Bundesinreresse, 
zur Ausrichtung auf forschungspolitische Zielsetzungen der EU, zur Ab­
stimmung der Förderungsprogramme und Förderungsinstrumeme sowie 
zur Änderung des Förderungsverfahrens nur eingeschränkt möglich. 
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22.2 Im Hinblick auf den hohen Einsatz von Bundesmitteln empfahl der RH 
eine Änderung der diesbezüglichen Bestimmungen des Forschungs- und 
Technologieförderungsgesetzes anzustreben. Dadurch sollte eine bessere 
Abstimmung und Einbindung der Fonds in die Schwerpunktförderungs­
maßnahmen des Bundes erzielt werden. 

Internationale Evaluierung 

23.1 Weder der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung noch 
der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft sind seit 
ihrer Gründung im Jahr 1968 einer internationalen Evaluierung unterzo­
gen worden . 

23.2 Der RH regte eine Evaluierung beider Forschungsförderungsfonds auf in­
ternationaler Basis an, um eine Beurteilung ihrer Effizienz und der Wir­
kungen ihrer Färderungssysteme zu erhalten. Damit wäre eine Entschei­
dungsgrundlage zur künftigen Positionierung der Fonds im System der 
österreichischen Forschungsförderung gegeben . 

24.1 Der Innovations- und Technologiefonds diente ursprünglich zur For­
schungsförderung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen. Im Jahr 2001 
wandte er jedoch mehr als die Hälfte seiner Mittel für Beitragszahlungen 
an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) auf. 

24.2 Der RH wies darauf hin, dass der Innovations- und Technologiefonds im 
Laufe der Zeit seine ursprüngliche Zielsetzung der Finanzierung von 
Schwerpunktprogrammen im Forschungsbereich verloren hatte . Er emp­
fahl, im Rahmen der Neustrukturierung der Forschungsförderungsein­
richtungen diesen Fonds entweder aufzulösen oder seine grundsätzliche 
Neuordnung vorzunehmen. 

Wei tere Feststellungen 

25 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH zu den beiden For­
schungsförderungsfonds betrafen die Funktionsdauer der von den Bundes­
ministerien entsandten Vertreter, eine bessere Abstimmung der Förde­
rungssysteme mit den Förderungsprogrammen der EU sowie eine ver­
stärkte Anpassung der Förderungsabwicklung an die Standards der EU. 

26.1 Die Innovationsagentur GesmbH (51 % Bundesbeteiligung) und die Tech­
nologie Impulse GesmbH (100 % Bundesbeteiligung) waren mit der Ab­
wicklung von Forschungsförderungsprogrammen betraut. 

26.2 Der RH empfahl, für derartige Beteiligungsgesellschaften ein einheit­
liches strategisches Controlling einzurichten, das über die Wahrnehmung 
der Interessen der einzelnen Bundesministerien hinaus eine gesamtheit­
liehe Steuerung und Abstimmung der Forschungsförderungseinrichmn­
gen erlaubt. 
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26.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei inzwischen ein Controlling für die Beteiligungs­
geseifscha/ten eingerichtet worden. 

Das BM WA gab bekannt. dass das Beteifigtmgscontroffing von der AltStria 
Wirtschaftsservice GmbH wahrgenommen werde. 

27.l Die Abwicklung der Forschungsförderungsprogramme erfolgte teilweise 
durch die befassten Bundesministerien, zum Teil war sie an Dritte ausge­
lagert. Eine weitere Variante bestand darin, dass ein Bundesministerium 
die Programmstruktur entwarf. Die operative Abwicklung übertrug es 
einem Fonds. Bei den in Eigenverantwortung der Bundesmin isterien ab­
gewickelten Programmen fehlte mitunter ein Projektcontrolling; ein stra­
tegisches Programmconcrolling, das Aussagen zum Zielerreichungsgrad 
der Forschung förderungsprogramme erlaubt hätte, war auf der Ebene der 
Bundesministerien nicht eingerichtet. 

27.2 Nach Auffassung des RH wird es notwendig sein, bei der Durchführung 
von Programmen - auch wenn sie auf der Ebene mehrerer Bundesminis­
terien stattfinden - zu einer klaren und einheitlichen Vorgangsweise zu 
gelangen. Dabei sollten Forschungsförderungsprogramme nach bundes­
weit einheitlichen Standards gestaltet werden. Dazu zählte der RH die 
Festlegung von überprüfbaren und evaluierbaren Programmzielen, von 
quantitativen und qualitativen Leistungs(Output)indikatoren, von Mei­
lensteinen für Zwischen- und Endevaluierungen sowie des Gesamtfinan­
zierungsbedarfs einschließlich der Folgefinanzierung. 

Weiters wären ein Ptogrammcontrolling und -monitoring einzurichten, 
die mittelfristig eine dynamische und flexible Steuerung der Forschungs­
förderungsprogramme und eine Anpassung an neu auftretende Forschungs­
schwerpunkte erlauben. Operative Aufgaben wie die Durchführung von 
Programmen sollten soweit wie möglich ausgelagert werden. 

27.3 Laut Steifungnahme des BMVIT sei vorgesehen, die aus den Technologiemiifiarden 
finanzierten Programme nach deren Auslaufen zu evaluieren. Auch habe es inzwi­
schen einen Entwurf zur Wirkungsanalyse von Programmen ausgearbeitet und mit 
dem BMF sowie mit dem Rat für Forschung lind Technologieentwicklung abge­
stimmt. 

Laut Stellungnahme des BMWA habe es die Empfehlungen des RH aufgegriffen. 

28.l In den letzten Jahren übertrugen die mit der Technologieförderung befass­
ten Bundesministerien die im eigenen Verantwortungsbereich erstellten 
Förderungsptogramme zur Abwicklung verstärkt an ausgelagerte Förde­
rungseinrichtungen. 

28.2 Der RH vermisste grundlegende Entscheidungen mit klaren Zielvorga­
ben für die Ausgliederung der operativen Programmdurchführung. 
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Weiterentwicklung 29.1 Im Juli 2000 wurde, wie erwähnt, der Rat für Forschung und Techno-

Schluss­
bemerkungen 

logieentwicklung eingerichtet. Auf Basis seiner Empfehlungen wurden 
bi Mitte 2002 für die neue Forschungs- und Technologieoffensive dem 
BMVIT 230,01 Mill EUR, dem BMBWK 187,87 Mill EUR, dem BMWA 
79,80 Mill EUR und für ressortübergreifende Projekte 10,28 Mill EUR 
haushaltsrechtlich genehmigt. 

29.2 Der RH anerkannte die Setzung von Schwerpunkten in der Forschungs­
politik durch den Rat für Forschung und Technologieentwicklung. 

30.1 Im Zuge des Konjunkturgipfels der Bundesregierung Anfang Dezem­
ber 2001 wurden für den Bereich der Forschung und Technologieent­
wicklung weitere Sondermirrel in Höhe von 508,71 Mill EUR für den 
Zeitraum von 2004 bis 2006 angekündigt. 

30.2 Der RH empfah l bei der Vergabe weiterer Forschungsförderungsmittel 
vorweg Verteilungsstrategien nach analytischen und nachvollziehbaren 
Grundsätzen festzulegen. 

31 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die forschungsspezifischen Aufgaben der damit befassten Bun­
desministerien sollten zusammengeführt werden. Allein im Perso­
nalbereich wären dadurch jährliche Einsparungen von rd 1 Mill EUR 
möglich. Dabei wäre eine Konzentration auf eine strategische Aus­
richtung der Forschungsangelegenheiten sowie ein strategisches 
und operatives Controlling von Förderungsprogrammen und -ein­
richtungen anzustreben. Operative Aufgaben wie die Durchführung 
von Programmen sollten so weit wie möglich ausgelagert werden. 

(2) Bereits bei der Entwicklung von Förderungsprogrammen wären 
der Förderungsbereich und die dafür erforderlich finanzielle Ge­
samtplanung zu definieren. Zur Beurteilung der Zielerreichung 
sollten standardisierte Methoden der begleitenden und der nach­
gängigen Kontrolle eingesetzt werden. 

(3) Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern im Bereich der 
Forschung wäre zu verstärken. Dabei wären auch zwischen den 
Gebietskörperschaften abgestimmte Forschungsförderungsgrund­
sätze zu erarbeiten. 

(4) Die Optimierungsmaßnahmen im Forschungsbereich sollten 
stärker als bisher auf die Intentionen der EU zur Schaffung eines 
Europäischen Forschungsraumes ausgerichtet werden. 

(5) Die Anzahl der Förderungseinrichtungen wäre zu verringern. 
Damit zu verbinden wäre eine Zusammenlegung der Aufgaben 
und der finanziellen bzw organisatorischen Ressourcen. 

(6) Die bestehenden Zersplitterungen und Überschneidungen der 
Forschungsförderungsinstrumente wären durch eine gezielte Ab­
stimmung der einzelnen Instrumente der Forschungspolitik sowie 
ein Zusammenlegen der Förderungsprogramme zu beseitigen. 
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Kurzfassung 

Bereich der Bundesministerien für 
Finanzen 
soziale Sicherheit und Generationen 

Familienbeihilfenverfahren 

Der RH stellte erhebliche Kontrolldefizite im Familienbeihilfenver­
fahren , zB im Zusammenhang mit unrichtigen IT-Eintragungen, 
einer überhöhten Au zahlung sowie mit zahlreichen Betrugsfällen 
bei der Inan pruchnahme der erhöhten Familienbeihilfe fest. 

Das Instrument der Selbstträgerschaft machte aufwendige Verwal­
tungsabläufe notwendig und verursachte hohe finanzielle Einbußen 
für den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. Weitere Einbußen 
entstanden durch die seit 1955 unterlassene Wertanpassung der 
Beiträge der Länder und den Verzicht auf die Verzinsung von Rück­
forderungen und Ersätzen. Dadurch ergaben sich erhebliche Ver­
zerrungen des zwischen den Gebietskörperschaften vereinbarten 
Finanzausgleiches. 

Das automationsunterstützte Familienbeihilfenverfahren sollte ins­
besondere zur Nutzung von Synergien modernisiert werden. 

Für den Vollzug des Familienbeihilfenverfahrens waren das BMSG 
und das BMF zuständig, was zu Meinungsverschiedenheiten führte. 
Der RH empfahl erneut den alleinigen Vollzug durch das BMF zur 
Straffung von Entscheidungsstrukturen. 

Die mit den Familienbeihilfen befassten Stellen der Finanzämter 
waren ungleich belastet und erbrachten sehr unterschiedliche Leis­
tungen. 
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Rechtsgrundlagen 

Kenndaten zum Familienbeihilfenverfahren 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI Nr 376 idgF 

Einkommensteuergesecz 1988, BGBI Nr 400 idgF 

Bundesminisreriengesetz 1986, BGBI r 76 idgF 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 9. Juni 1965 über 
die Richtsätze für die Einschätzung der Minderung der Erwerbsfahigkeit nach den 
Vorschriften des Kriegsopfergesetzes 1957, BGBI Nr 15011965 

1999 2000 2001 2002* 

in Mrd EUR 

Ausgaben für Familienbeihilfen 2,516 2,711 2,718 2,738 

Anzahl 

Anspruchsberechtigte 1093 343 1092537 1 090 339 1090162 

Kinder 1 846 127 1 841 628 1 835 378 1 830 124 

- davon behinderte Kinder 59508 60760 61897 62861 

in % 

- davon behinderte Kinder 3,22 3.30 3,37 3.43 

Arbeitsbelastung der Finanzämter/ 
Entwicklung des Personaleinsatzes 1999 2000 2001 

Anzahl 

Anträge und sonstige Einlaufstücke 995137 852969 850488 

1.1.2000 1.l.2001 1.1.2002 

mit dem Familienbeihilfenverfahren befasste Bedienstete 444 442 460 

- davon bei F inanzii11ltern 403 399 418 

in Vollbeschäftigungsäquivalenten 393,48 382,82 397,79 

- davon bei F inanziimtern 370,60 358,44 373.67 

* vorläufiger BundesrechnungsabschJuss 

P rüfungsablau f und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 2002 das Familienbeihilfenverfah­
ren. Prüfungsanlass waren die in den Jahren 2000 und 2001 bekannt ge­
wordenen Betrugsfälle bei der erhöhten Familienbeihilfe. Weiters wurde 
überprüft, in welchem Ausmaß die anlässlich der letzten Überprüfung 
1996 abgegebenen Empfehlungen des RH umgesetzt worden waren.Prü­
fungsschwerpunkt waren insbesondere die internen Kontrollsys teme. Z u 
den im Oktober 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahmen das 
BMSG und das BMF im Dezember 2002 Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerungen im Februar 2003. 
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Rechtsgrundlagen 

Erhöhte 
Familienbeihilfe 

Familie elhilfenverfahre 

2 Gemäß dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 haben Personen mit 
einem Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 
für ihre minderjährigen oder - unter bestimmten Voraussetzungen -
volljährigen Kinder Anspruch auf Familienbeihilfe. Diese betrug von 1999 
bis 2002 - in Abhängigkeit vom Alter und der Anzahl der Kinder -
monatlich für jedes Kind zwischen 103,6 EUR und 170,9 EUR. Für er­
heblich behinderte Kinder erhöhte sich die Familienbeihilfe im selben 
Zeitraum monatlich um 129,0 EUR bis 131,0 EUR. 

3.1 In den letzten Jahren wurden im Bereich der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland zahlreiche Betrugsfälle bekannt. 
Insgesamt hatten über 250 Antragsteller für mehr als 360 Kinder sowohl 
durch Vorlage gefälschter ärztlicher Bescheinigungen als auch durch Vor­
täuschung beihilfenrelevanter Krankheitsbilder zu Unrecht erhöhte Fami­
lienbeihilfe beantragt. Diese wurde zunächst auch ausbezahlt; der da­
durch entstandene Schaden belief sich auf 2,86 Mill EUR. 

Die Begehung dieser strafbaren Handlungen wurde im Wesentlichen 
durch die mangelnde Qualität der für die Gewährung der erhöhten Fami­
lienbeihilfe erforderlichen ärztlichen Bescheinigungen als auch durch die 
unterschiedliche Beurteilungspraxis der Amtsärzte erleichtert. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
leitete bereits Maßnahmen zur Rückforderung der zu Unrecht bezogenen 
Familienbeihilfen ein . 

3.2 Der RH empfahl ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Abstellung der 
im Zusammenhang mit dem Familienbeihilfenverfahren aufgezeigten 
Kontrolldefizi te: 

(l) eine Vereinheitlichung der Begutachtungspraxis der Ärzte; 

(2) die direkte und elektronische Übermittlung der ärztlichen Bescheini­
gungen bzw Gutachten an das zuständige Finanzamt; 

(3) die elektronische Erfassung der begutachtenden Ärzte sowie der Art 
und des Grades der bestätigten Behinderung mittels Codes; 

(4) eine periodische Auswertung und Überprüfung von Auffälligkeiten 
anhand der neu gewonnenen Daten; 

(5) die einmalige bundesweite Meldung von Verdachtsfällen mit erhöhter 
Familienbeihilfe zur Untersuchung an das Bundesamt fUr Soziales und 
Behindertenwesen; 

(6) die Prüfung der allfälligen zivilrechtlichen Haftung von involvierten 
Ärzten und Finanzbediensteten. 
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Erhöhte Familienbeihilfe 

Personaleinsatz 
und Kosten des 
Verfahrens 

Leistungs­
kennzahlen 

3.3 Laut Stellungnahme des BMSG müsse ab 1. j dnner 2003 der Grad der Behinde­
rung oder die voraussichtlich dauernde Erwerbsunfahigkeit durch eine Bescheini­
gung des Bundesamtes fiir Soziales und Behindertenwesen aufgrund eines a'rzt­
lichen Sachversta'ndigengutachtens nachgewiesen werden. \Veiters sei die elektronische 
Übermittlung der arztlichen Bescheinigung an das Finanzamt geplant. Zur Beur­
teilung einer alljalligen zivilrechtlichen Haftung sei bereits die Finanzprokuratur 
befasst worden. 1m Übrigen schloss sich das BMSG der Stellungnahme des BMF 
an. 

Das BMF verwies gleichfalls auf die seit 1. j a'rmer 2003 geCinderte Rechtslage. Fiir 
die Anforderung bzw Erstellung eines arztlichen Gutachtens wa't'e seit Dezember 2002 
ein automationsunterstiitzes Verfahren in Betrieb. Die Daten der begutachtenden 
Ärzte sowie hinsichtlich der Art und des Grades der Behinderung waren nunmehr 
elektronisch gespeichert. Eine einmalige bundesweite Ü berpriifung von Verdachts­
fallen mit erhöhter Familienbeihi/fe werd.e nicht durchgefiihrt, weil in den ndchs­
ten ein bis zwei j ahren ein Großteil dieser Falle routinemaßig zu iiberpriifen sei. 

. 4.1 Im BMF, im BMSG, in den Finanzlandesdirektionen, in den Finanzäm­
tern sowie in der Bundesrechenzentrum GmbH waren von 2000 bis 2002 
durchschnit tl ich 449 Bed ienstete (das entspricht rd 39 1 Vollbeschäft i­
g ungsäquival enten) mit Angelegenheiten de r Familienbeih ilfe befasst. 
Die vom RH errechneten Kos ten fü r den Vollzug des Familienbeih ilfen­
verfa hrens beliefen sich au f d urchschn ittl ich 17,64 M ill EUR pro J ahr 
und zeig ten eine steigende Tendenz. 

Das Personal info rmationssys tem des BMF enthielt ledig lich die H aupt­
funktionen der Mitarbeiter, nicht aber Informationen über mit dem Fami­
lienbeihilfenverfahren nur teilweise befass te Mitarbeiter. 

4.2 N ach Ansicht des RH si nd fü r Zwecke der strategischen Planung und 
Entscheidung exakte Informat ionen über den tatsächlichen Personalein­
satz in einzelnen Dienststellen dringend geboten . Der RH empfahl , den 
im BMF vorhandenen Datenbestand des Personalinformationssystems um 
aussagekräftige Daten zu erweitern und regelmäßig zu aktualisieren. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF werde gegenwdrtig an der Entwicklung eines Mana­
gementinformationssystems gearbeitet. 

5. 1 Der RH errechnete basierend auf den Personal zahlen sowie einer Erledi­
g ungsstatistik des BMF Leisrungskennzahlen der Finanzämter für den 
Bereich der Familienbeihilfe. Dabei traten zum Teil erhebliche Leistungs­
unterschiede in den Finanzämtern auf. 

5.2 Der RH empfahl , die Ursachen fü r d ie Leistungsunterschi ede zu untersu­
chen sowie ei ne bundeswei t ausgewogenere Arbei tsbelastung und Leis­
rungserbringung anzustreben. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMSG werde es zwecks Analyse der Leistungsunterschiede 
an das BMF herantreten. 

Das BMF verwies erneut auf die derzeit laufende Entwicklung eines Management­
informationssystems. 
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J ahreszuverdienst­
grenze 

Familie 

6.1 Gemäß § 5 Abs 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes besteht kein An­
spruch auf Familienbeihilfe für jenes Jahr, das nach jenem Kalenderjahr 
liegt, in dem das Kind sein 18. Lebensjahr vollendet hat, und in dem es ein 
zu versteuerndes Einkommen bezogen hat, das den Betrag von 8 725 EUR 
übersteigt (Jahreszuverdienstgrenze). 

Vor dem In-Kraft-Treten dieser Bestimmung ab 2001 galt eine monat­
liche Zuverdienstgrenze. 

6.2 Der RH stellte fest, dass die Finanzämter den vollen Jahresbetrag als Be­
tragsgrenze auch dann berücksichtigten, wenn Familienbeihilfe in einem 
Zeitraum von weniger als einem Jahr bezogen wurde. Sie stützten sich da­
bei auf einen diesbezüglichen Erlass des BMSG. Hingegen blieben bei der 
Prüfung der J ahreszuverdienstgrenze jene Einkommensbestandteile außer 
Ansatz , die ein "Kind" (im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes) 
außerhalb des Bezugszeitraumes von Familienbeihilfen vereinnahmt hatte. 

Nach Ansicht des RH ist die Anwendung der neuen Jahreszuverdienst­
grenze in der Praxis unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes 
problematisch. So darf ein Kind, das ein ganzes Jahr Familienbeihilfe be­
zieht, monatlich durchschnittlich nicht mehr als 727 EUR verdienen, ohne 
d ie Familienbeihilfe zu verlieren. Demgegenüber hat ein anderes Kind, 
das nur mehr einen Monat Anspruch auf Familienbeihilfe hat, die Mög­
lichkeit , in diesem Monat Einkünfte von bis zu 8 725 EUR zu beziehen. 
Der RH empfahl, die J ahreszuverdienstgrenze in Fällen, in denen Familien­
beihilfen weniger als zwölf Monate bezogen werden, aliquot anzuwenden. 

6.3 Laut Mitteilung des BMSG kiinne der Empfehlung des RH nicht gefolgt werden, 
weil eine flexible Gestaltungsmöglichkeit der Nebenerwerbstätigkeit von Studieren­
den erreicht und ein sehr hoher Verwaltungsaufwand vermieden werden solle. 

6.4 Der RH erwiderte, dass unterschiedliche Sachverhalte auch zu unter­
schiedlichen Rechtsfolgen führen sollten. Im Übrigen verwies er auf das 
ebenfalls in den Vollzugsbereich des BMSG fallende Kinderbetreuungs­
geldgesetz, das eine den Empfehlungen des RH entsprechende Bestim­
mung enthält. 

Interne Kontroll- und Steuerungssysteme 

Inspektionen 7.1 Das BMSG und die Finanzlandesdirektionen führten in den letzten Jah­
ren bei den Beihilfenstellen der Finanzämter Inspektionen und so genann­
te Kontaktbesuche lediglich in geringem Ausmaß durch. Das BMF nahm 
im selben Zeitraum überhaupt keine Besuche bei BeihilfensteIlen vor. 
Vielmehr empfahl es den Finanzlandesdirektionen mündlich, von Inspek­
tionen Abstand zu nehmen . 

7.2 Angesichts der Betrugsfälle im Zusammenhang mit der erhöhten Familien­
beihilfe und der jüngsten mutmaßlichen Verfehlungen von Betriebsprü­
fern im Finanzamt Innsbruck empfahl der RH eine Wiederaufnahme der 
Inspektionstätigkei t . 

39 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)46 von 161

www.parlament.gv.at



40 

Interne Kontroll- und 

Steuerungssysteme 

Revisionsliste 

7.3 Das BMSG stimmte der Empfehlung des RH zu. 

Das BMF gab bekannt, dass eine Nettausrichtung der AufgabensteIlung der inter­
nen Revision vorgesehen sei. Damit werde eine Wiederaufnahme der Inspektions­
tiitigkeit in der bisherigen Form nicht erfolgen. 

8.1 Die zu Kontroll zwecken in Papierform erstellten monatlichen Revisions­
li sten enthielten jeweils nur ei n Achtel Prozent der im Vormonat appro­
bierten Fälle. Die Auswahl der Fälle erfolgte im Wesentlichen nach dem 
Zufallsprinzip und ohne Berücksichtig ung besonderer Risikofaktoren. 
Fälle mit der höchsten hierarchischen Approbationsstufe (durch die Grup­
penleiter) unterlagen überhaupt keiner nachgängigen Kontrolle. 

8.2 Der RH wies auf die besondere Bedeutung der Revisionslisten hin, weil 
es in der Regel der Bearbeitung ei nes Antrages nur durch einen einzigen 
Referenten bedarf, um Zahlungen auszulösen. Er empfahl im Interesse ei­
ner Steigerung der Effizienz dieses Kontrollinstruments eine sowoh l qua­
litative als auch quantitative Verbesserung, zB durch eine Steigerung der 
Treffsicherhei t , die Erhöhung der Zahl an geprüften Fällen, das Ersicht­
lichmachen der Gründe für die Auswahl des berreffenden Falles sowie 
auch die Kontrolle von Fällen mit der höchsten Approbationsstufe. 

8.3 Das BMSG befürwortete die Empfehlungen des I?H. 

Das BMF teilte mit. dass eine zusä"tzliche Revisionsliste fifr die Kontrolle der Er­
ledigungen durch Gruppenleiter vorbereitet werde. \.\I'eiters sollen ein Katalog von 
Risikofaktoren zur Fal/amwahl erarbeitet. der Umfang der Kontrolllisten neu 
festgelegt und Begründungen fifr die Fal/auswahl ersichtlich gemacht werden. 

Automationsunterstütztes Verfahren 

Verfahrens­
vereinheitlichung 

9.1 Das BMF stellt den Finanzämtern - je nach Anwendungsbereich - unter­
schi edl iche, nicht aufeinander abgestimmte elektronische Verfahren mit 
jeweils uneinhei tlichem Entwickl ungsstand zur Verfügung . Das Verfah­
ren für die Beihilfenstellen der Finanzämter war veraltet. So waren selbst 
die vom BMF formulierten Ziele, wie zB die automationsunterstützte 
Ausfertig ung sämtlicher Bescheide, nicht vollständig verwirklicht. 

9.2 Der RH reg te an, das auromationsunterstützte Familienbeihilfenverfahren, 
insbesondere zur urzung von Synergien, umfassend zu modernisieren . 

9.3 Laut Mitteilung des BMF habe die Modernisierllng und Erweitert/ng des automa­
tionsunterstiitzten Beihilfenverfahrens seit 1996 stets verschoben werden miissen. 
F iir die J ahre 2003 und 2004 sei neben der automatisierten Bescheiderstellung 
auch eine Vereinheitlichung bzw Anpassung des Beihilfenverfahrens an andere 
elektronische Verfahren der Finanzverwaltung in A1IJsicht genommen. 
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Familie elhllfenverf 
Automationsunterstütztes 

Verfahren 

Verfahrensmängel 

Management­
informat ionssystem 

lO.1 Der RH stellte in einem Fall fes t , dass ein Finanzamt aufgrund eines Ein­
gabefehlers um 32 600 EUR zu viel an Familienbeihilfe ausbezahlt hatte. 

In mehreren Fällen , bei denen elbstträger* beteiligt waren, unterliefen 
Finanzbediensteten Eingabefehler. Dabei wurde der Leisrungsbeginn irr­
tümli ch in die Zukunft datiert; diese Art von Eingaben war ungeprüft 
mög lich . Die fehlerhaften Eingaben bewirkten die Auszahlung der Bei­
hilfen aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen anstatt durch 
die elbstträger. 

* Di e Gebierskörperschafren und die gemeinnürzigen Kran kenansralren haben den Auf­

wand an Familienbei hil fe n sowi e jenen für den Mutter- Kind- Pass-Bonus für ihre 

D ienstnehmer (akrive und im Ruhesrand befindliche) aus eigenen Mitteln zu tragen. 1m 

Gegenzug sind sie von der Leisrung des Diensrgeberbeit rages befreie. 

10.2 Der RH wies auf die mangelhaften internen Kontrollmechanismen hin . 
Er empfahl die Rückforderung der zuviel ausbezahlten Familienbeihilfe, 
eine Analyse der derzeitigen Verfahrensabläufe sowie die Beseitig ung der 
Kontrolldefizi te. 

lO.3 Das BMSG verwies zur Dttrch/iihrttng al/jeil/iger Priifungsaktionen auf das 
BMF. Weiters kündigte es an. entsprechende Prüjlisten an die FinanzCirnter iiber-
1/1 itteln Ztt wollen. 

Das BMF teilte mit, dass bereits Schritte zur Rückforderung der zuviel atlSbezahl­
ten Familienbeihi/fe eingeleitet worden seien. Eingaben von in der Zukunft liegen­
den SeibsttriigerzeitrCiumen wiiren inzwischen auf hifchstens sechs Monate begrenzt 
worden. Weiters wiirden Verdachtsfäile in Kiirze an die Finanzämter zur Kontrolle 
übermittelt werden. 

11.1 Für In fo rmationen aus den Datenbeständen des BMF war einzig die 
IT- ektion des BMF zuständig. Alle übrigen Abteilungen des BMF, das 
BMSG, die Finanzlandesdirektionen sowie die Finan zämter waren für 
Auswertungen auf die IT- ektion des BMF angewiesen. 

11.2 Im Hinblick auf die geplanten Änderungen in der Finanzverwaltung und 
die damit verbundene Kompetenzvermehrung der Finanzämter erachtete 
der RH die Einrichtung eines Managemenrinformationssystems für die 
gesamte Finanzverwaltung für erforderlich. Dabei sollten für die Finanz­
dienststellen generelle und für das BMSG im Bereich des Familienlasten­
ausg leichsgesetzes eigene Auswertungsmög lichkei ten geschaffen werden. 

11.3 Das BMSG begrüßte die Empfehlung des RH. 

Das BM F verwies erneut auf die gegenwärtig laufende Entwicklttng eines Mana­
gementinformationssystenlS. 
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Aulomalionsunlerslülzles 
Verfahren 

Datengewi nnung von 
anderen teilen 

l2.l Die Finanzverwaltung erhob anspruchsbegründende Sachverhalte regel­
mäßig auch dann selbst, wenn sie anderen Stellen bereits bekannt waren 
(zB Schüler-, Lehrlings- oder Studenteneigenschaft); sie selbst verfügte 
über Informationen hinsichtlich der Höhe der Einkünfte der Abgabe­
pflichtigten. Diese Daten standen jedoch den mit dem Familienbeihilfen­
verfahren befassten teilen nicht automatisiert zur Verfügung. 

12.2 Nach Ansicht des RH soUten Sachverhalte zweckmäßigerweise nur bei einer 
Behörde verfahrensmäßig festgestellt und anderen Behörden im Bedarfs­
fall zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wären Einsparungen beim 
Verwaltungsaufwand bei gleichzeitiger Verfahrensbeschleunigung erziel­
bar. Der RH empfahl der Finanzverwaltung einen automatisierten elektto­
nischen Datenaustausch mit externen teilen . 

12.3 Laut telltmgnahme des BMSG bestünden durch eine tttzung externer Daten­
banken erhebliche Verbesserungsmijglichkeiten zu einer e/fizienteren Verwaltungs­
/ührung. 

Das BMF verwies au/ ein derzeit lau/endes Projekt zur Ver/ahrensverbessertmg. 

Anregungen zu Reformen 

Zuständigkeiten 

Länderbei trag 

13.1 Die Vollziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes obliegt in fachlicher 
Hinsicht dem BMSG und in organisatorischer Hinsicht dem BMF. Da das 
BMSG im Bereich der Familienangelegenheiten über keine nachgeordne­
ten Dienststellen verfügte, vollzog das BMF einen Großteil der Leistun­
gen aus diesem Gesetz über die Beihilfengruppen der Finanzämter. Letz­
tere unterlagen somit in fachlicher Hinsicht dem Weisungsrecht des BMSG 
und in organisatorischer Hinsi cht dem des BMF. 

13.2 Nach Ansicht des RH wirkten sich die unterschiedlichen Interessenlagen 
der beiden Ressorts auf den Vollzug des Familienlastenausgleichsgesetzes 
nachteilig !lUS. SO gab es insbesondere hinsichtlich des Personalein atzes 
Meinungsverschiedenheiten. Der RH harre bereits an lässlich seiner Über­
prüfung 1996 empfohlen zu erwägen, die gesamte Vollziehung des Geset­
zes dem BMF zu übertragen. Der RH wiederholte seine Empfehlung im 
Interesse einer Straffung der Entscheidungsstrukturen. 

l3.3 Das BMSG /ührte aus, dass E//izienzsteigerungen im Bereich der Verwaltung 
und das Erzielen von Synergieeffekten grundsiitzlich anzustreben seien, verwies je­
doch auf die besondere Ressortzugehö'rigkeit des Politikbereiches Familie. 

Laut Mitteilung des BMF werde eine ressortübergrei/ende Projektgruppe zum 
Zweck einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema eingerichtet werden. 

l 4. 1 Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen werden unter anderem 
durch Beiträge der Länder aufgebracht; sie blieben jedoch seit ihrer Ein­
führung im Jahr 1955 betraglich unverändert . Nach einer Berechnung 
des BMSG beträgt der kumulierte Einnahmenausfall des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen infolge des Fehlens einer Wertanpassung seit 1968 
899,70 Mill EUR. Wie beim Instrument der Selbstträgerschaft führte 
auch dies zu einer Verzerrung des vereinbarten Finanzausgleiches. 
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Familie elh If nver' hr 

Anregungen zu Reformen 

14.2 In Ansehung der zwischenzeitlichen Geldentwertung wiederholte der RH 
seine 1996 abgegebene Empfehlung , eine Valorisierung anzustreben. 

14.3 Das BMSG teilte mit, dass es im Rahmen der nächsten Finanzausgleichsverhand­
lungen die Frage der Valorisierung des Lä"nderbeitrages zur Diskussion stellen 
werde. 

Selbstträgerschaft Problematik 

15.1 Di e für die Gebietskörperschaften und die gemeinnützigen Kranken­
anstalten bestehende Selbstträgerschaft führte zu finanziellen Nachteilen 
für den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, aufwendigen Verfahrens­
abläufen sowie einer Verzerrung des vereinbarten Finanzausg leiches . Das 
BMSG errechnete für den Fall einer Aufhebung der Selbstträgerschaft 
einen jährlichen Vorteil für den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
von 238,50 Mill EUR. 

15.2 Der RH empfahl- wie schon anlässlich seiner Überprüfung imJahr 1996-, 
sich um eine Aufhebung des Instrumentes der Selbstträgerschafr als Beitrag 
zur Verwaltungsvereinfachung zu bemühen. Die finanziellen Folgen für die 
Selbstträger sollten zum Gegenstand von Verhandlungen über den Finanz­
ausg leich gemacht werden . 

15 .3 Das BMSG gab bekannt, dass es die nä"chsten Finanzausgleichsverhandlungen 
zum Anlass nehmen werde, die Frage der Selbstträgerscha/t zur Diskussion ztt 

stellen. 

Alternative Empfehlungen bei Beibehaltung der Selbstträgerschaft 

16. J Obwohl von der Leistung der Dienstgeberbeiträge befreit , müssen Selbst­
träge r Familienleisrungen, wie chulbücher, Schülerfreifahrten, Lehr­
lingsfreifahrten und Schulfahrtbeihilfe sowie die Fahrtenbeihilfe für Lehr­
linge, nicht selbst finanzieren. Di e Kosten hiefür übernimmt auch für 
Selbstträgerfälle der Ausg leichsfonds für Familienbeihilfen, dem infolge 
der uneinheitlichen Regelungen zur Kostenträgerschaft im Familienlas­
tenausgleichsgesetz finanzielle achteile entstehen. 

16.2 Der RH empfahl, eine systemkonforme Kostenübernahme sämtlicher Fami­
lienleistungen des Familienlastenausgleichsgesetzes zu Lasten der e1bst­
träger zu erwägen. 

16.3 Lattt Stellungnahme des BMSG würden diesbezugliehe Überlegungen vom Ergebnis 
der nächsten Finanzausgleichsverhandlungen hinsichtlich der Selbstträgerscha/t 
abhtingen. 
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Anregungen zu Reformen 

17.1 Die Verfahren zur Auszahlung der Familienbeihilfen und der Mehrkind­
zuschläge bei Selbstträgerfällen unterschieden sicb grundlegend vonein­
ander. Wäbrend die Anspruchsberechtigten die Familienbeihilfen unmit­
telbar von ibren Arbeitgebern erhielten, erfolgte die Auszablung von 
Mehrkindzuschlägen durcb das für den Ansprucbsberechtigten zuständige 
Finanzamt aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. Die 
Selbstträger hatten diesen Aufwand dem Ausgleichsfonds im Nacbbinein 
nach bescheid mäßiger Vorschreibung zinsenlos zu ersetzen. 

17.2 ach Ansicht des RH sollte sowobl für die Gewährung der Fami I ienbei-
hilfen als auch der Mehrkindzuscbläge ein einheitliches Verfahren zur An­
wendung gelangen. Insbesondere wären Zahlungen aus den Mitteln des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu vermeiden, wenn hiefür keine 
Zuständigkeit gegeben ist. Der RH empfabl, das Verfahren zur Auszah­
lung der Mehrkindzuschläge bei Selbstträgerfällen jenem der Familien­
beihilfen anzugleicben. 

17.3 Das BM G verwies auch hiezit auf das Ergebnis der nächsten Finanzamgleichs­
verhandlungen hinsichtlich der Selbstträ"gerschaft. 

18.1 Aufgrund von Ausnabmebestimmungen war es für die Finanzverwaltung 
nicht immer leicbt erkennbar, ob im Einzelfall Selbstträgerschaft vorlag. 
Die Selbstträger setzten die Finanzverwaltung nicht von ihren Fällen in 
Kenntnis. Auch die Anspruchsberechtigten waren mangels ausreicbender 
Kenntnis vielfach nicht in der Lage, Auskunft zu geben, ob sie bei einem 
Selbstträger beschäftigt waren. Zunächst unrichtig beurteilte Sachverhal­
te führten zu bescheidmäßigen Rückforderungen zinsen los gewährter Be­
träge. Die Ersätze an Familienbeihilfen zu Gunsten des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen für den Zeitraum 1998 bis Juni 2002 beliefen sich 
auf insgesamt 26,34 Mill EUR. 

18.2 Um zu vermeiden, dass der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für nicht 
von ihm zu finanzierende Fälle in Vorlage tritt, sollte eine umfassende 
und umgehende Meldepflicht der Selbstträger über derartige Sachverhalte 
erwogen werden. 

18.3 Lallt Stellungnahme des BMSG würden auch diesbezügliche Überlegungen vom 
Ergebnis der nächsten Finanzausgleichsverhandlungen in Bezug at/f die Selbsttrii­
gerscha/t abhä"ngen. 
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Schluss­
bemerkungen 

Familie ilfenverf 

19 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Es sollten Bemühungen angestellt werden, das Instrument der 
Selbstträgerschaft aufzuheben. Die finanziellen Folgen für die Selbst­
träger wären im Rahmen des Finanzausgleiches zu verhandeln. 

(2) Im Hinblick auf die zwischenzeitliche Geldentwertung sollte eine 
Valorisierung der seit 1955 betraglich unveränderten Beiträge der 
Länder zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen angestrebt wer­
den. 

(3) Die internen Kontrollsysteme sollten analysiert und bestehende 
Kontrolldefizite beseitigt werden. 

(4) Die Jahreszuverdienstgrenze von 8 725 EUR sollte in Fällen, in 
denen Familienbeihilfe weniger als zwölf Monate bezogen wird, ali­
quot angewendet werden. 

(5) Das auromationsunterstützte Verfahren im Bereich der Fami­
lienbeihilfe wäre umfassend zu modernisieren. 

(6) Im Hi n blick auf die geplanten Änderungen in der Finanzver­
waltung und die damit verbundene Kompetenzvermehrung der Fi­
nanzämter sollte ein Managementinformationssystem eingerichtet 
werden. D abei sollten für die Finanzd ien tstellen generelle und für 
das BMSG im Bereich de Familienlas tenausgleichsgesetzes eigene 
Auswertungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

(7) Im Intere e der Straffung von Entscheidungsstrukturen sollte 
erwogen werden, die gesamte Vollzieh ung des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes dem BMF zu übertragen. 

45 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 161

www.parlament.gv.at



46 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 53 von 161

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

Bereich des Bundeskanzleramtes 

Ausgewählte Werbernaßnahmen 
der Bundesregierung 

Laut dem Bundesministeriengesetz 1986 hat das Bundeskanzleramt 
die Öffentlichkeit über die Arbeit der Bundesregierung zu infor­
mieren. Nach Ansicht des RH sind unter Öffentlichkeitsarbeit die 
vielfältigen Formen einer nach außen gerichteten Information und 
damit auch werbende Tätigkeiten zu verstehen. 

Parlamentarische Anfragen zu Informations- und Werbemaßnahmen 
der Bundesregierung zeigten jedoch, dass grundlegende Meinungs­
verschiedenheiten darüber bestanden, inwieweit aus Haushaltsmit­
teln finanzierte Informations- und Werbemaßnahmen zulässig waren. 
Generelle Regelungen könnten daher den Rechtfertigungsdruck des 
B undeskanzleram tes vermi ndern. 

Für ressortübergreifende Informations- und Werbemaßnahmen un­
ter dem Titel "Österreich neu regieren - Zukunft ohne Schulden" 
wurden von November 2000 bis Mai 2001 rd 4 Mill EUR aufgewen­
det. Der RH empfahl in diesem Zusammenhang, die Bundesbe­
schaffung GmbH mit dem zentralen Media-Einkauf zu befassen. 

K enndaten zur Öffentlichkeitsarbeit im Bundeskanzleramt 

Rechtsgrundlage 

Aufgabe 

Organ isation 

Ausgaben 

für Informations- und 
Werbemaßnahmen 

Bundesministeriengesetz 1986 

Information der Öffendichkeit über die Arbei t der 
Bundesregierung 

Sektion Bundespressedienst im BKA, Stabsteile 
Öffendichkeitsarbeit bzw Regierungsinformation, 
Kabinett des Bundeskanzlers 

1997 1998 1999 2000 2001 

4,3 10,3 

in Mill EUR 

5,2 3,8 5,3 

Von 1991 bis 200 1 wendete das BKA 54,1 Mi ll EUR für Informations- und 
Werbemaßnahmen der Bundesregierung auf. Aufgrund unterschied licher 
Aufgaben des BKA und von Sonderprojekten sind die dargestellten Ausgaben 
nicht miteinander vergleichbar. 
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48 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Aufgaben 

Organisation 

Der RH überprüfte von März bis April 2002 das BKA hinsichtlich ausge­
wählter Informations- und Werbemaßnahmen der Bundesregierung. Zu 
den im Juli 2002 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BKA 
im Oktober 2002 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im 
Dezember 2002. 

Den Anlass für die Überprüfung bildeten in parlamentarischen Anfragen 
und Debatten zum Ausdruck gebrachte grund legende Meinungsunter­
schiede, inwieweit aus Haushaltsmitteln bezahlte Informations- und Werbe­
maßnahmen der Bundesregierung bzw einzelner Bundesministerien zuläs­
sig waren. Über den Bundespressedienst hat der RH dem Nationalrat in 
seinem Nachtrag zum Tätigkeitsbericht über das Verwaltungs jahr 1994 be­
richtet. 

2.l Laut dem Bundesminis teriengesetz 1986 ist die Information der Öffent­
lichkeit über die Arbeit der Bundesregierung Aufgabe des BKA. Weiter­
führende Erklärungen, wie diese Information der Öffentlichkeit über die 
Arbeit der Bundesregierung zu erfolgen hat, enthält das Gesetz nicht. 

In der politischen Diskussion wurden Begriffe wie Öffentlichkeitsarbeit, 
bezahlte Information, Kampagnen, Werbung, Public Relations oder Pro­
paganda synonym gebraucht. 

2.2 Nach Ansicht des RH sind unter Öffentlichkeitsarbeit jedenfalls die viel­
fältigen Formen einer nach außen gerichteten Information und damit 
auch werbende Tätigkeiten zu verstehen. Ein wichtiger Teil der Öffentlich­
keitsarbeit bzw von Werbemaßnahmen ist auch die systematische Erfor­
schung von Meinungen. 

Da das BKA für die In formationstätigkeit der Bundesregierung verant­
wortlich ist, hat es auch auf die Koordination ressortübergreifender Infor­
mations- und Werbemaßnahmen hinzuwirken. 

3 Im BKA waren mit Öffentlichkeitsarbeit bzw Informations- und Werbe­
maßnahmen das Kabinett des Bundeskanzlers, die Sektion III - Bundes­
pressedienst und - für die Abwicklung einzelner Kampagnen - die 

tabstelle Öffentlichkeitsarbeit befasst. 

Der RH zeigte bei der Gebarungsüberprüfung Mängel bei der Auftrags­
abwicklung unter anderem in Bezug auf eine fehlende begleitende Kon­
trolle, teuerung von Maßnahmen und Dokumentation auf. Das BKA 
änderte daraufhin die Geschäftseinteilung im Bereich des Bundespresse­
dienstes und übertrug der nunmehrigen StabsteIle Regierungsinforma­
tion die operative Unterstützung von Informations- und Werbemaßnah­
men der Bundesregierung. 
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Grundsätzliche 
Fest teHungen 

Ausgewählte W 
der Bundesregi 

na me 

4.1 Auch in anderen EU-Staaten, insbesondere in Deutschland, führten poli­
tische Diskussionen über staatliche Informations- und Werbemaßnahmen 
zu generellen Regelungen. 

4.2 In eine künftige generelle Regelung für die Öffemlichkeitsarbeit bzw die 
Informations- und Werbemaßnahmen der Bundesregierung sollten nach 
Auffassung des RH folgende Überlegungen einbezogen werden: 

(1) Die Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit bzw von Informations­
und Werbemaßnahmen aus Haushaltsmit teln ist unter Beachtung der 
Grunusätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
zulässig. Diese Maßnahmen sollten dabei formalen und zugleich inhalt­
lichen Kri'terien genügen, die den Bezug zur Arbeit der Bundesregierung 
bzw ues jeweiligen Ressorts begründen. 

(2) Die Öffentlichkeitsarbeit bzw die Informations- und Werbemaßnah­
men wären unmittelbar auf die vergangene, gegenwärtige oder aktuell 
zukünftige Tätigkeit der Bundesregierung bzw des jeweiligen Ressorts zu 
beziehen. 

(3) Die Bundesregierung bzw das Bundesministerium trirr bei allen For­
men der Öffemlichkeitsarbeit deutlich als Bundesregierung bzw Bundes­
ministerium in Erscheinung. 

(4) Die Öffentlichkeitsarbeit bzw die Informations- und Werbemaßnah­
men aus Haushaltsmitteln dürfen auch in der engeren Vorwahlzeit fortge­
setze, jedoch nicht auf parteipolitische Wahlwerbung ausgerichtet werden. 

(5) Die Grenzen zwischen der zulässigen und der unzulässigen Finanzie­
rung von Öffentlichkeitsarbeit bzw von Informations- und Werbemaß­
nahmen sind erreicht, wenn der Sachinhalt eindeutig himer die werbende 
Form zurücktritt. Dadurch werden diese Maßnahmen angreifbar. 

(6) Die Öffentlichkeitsarbeit bzw die Informations- und Werbemaßnah­
men sollten bei den Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck einer werben­
den Einflussnahme zu Gunsten einer Partei vermeiden. 

(7) Die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bzw von Informations- und 
Werbemaßnahmen durchgeführten Umfragen sollten der Erforschung der 
Meinungen und des Informationsgrades der Bevölkerung über die Arbeit 
der Bundesregierung bzw des Bundesministeriums dienen. 

Nach Ansicht des RH könnten derartige generelle Regelungen den 
Rechtfertigungsdruck des BKA vermindern. 

4.3 Dels ßKA veru'ies auf die in Delltsch/and bestehenden Leitsa'tze fi/r die Öffentlich­
keitsarbeit im VOlfeld von \'(Iahlen. 11ach denen es lJorgehe. Weiters Jeien auch die 
vom RH empfohlenen Gmndsil'tze als Maßstab bei der DlIrchjii/mmg t'on Infor­
mation.r- "nd \Verbell/aßnahmen der ßlIndesregiemng bzU' der ßundesministerien 
angeuwldt worden. Eine dariiber hinausgehende Detai//iemng dieser Grlt1zdJeitze 
sei jedoch der erforderlichm Flexibi/itil't bei einer effizienten anlassbezogenen Öffent­
lichkeitsarbeit abtril'glich. 
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Einzelfeststellungen 

Österreich neu 
regieren - Zukunft 
ohne Schulden 

4.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass generelle Regelungen für die 
Öffen tlichkeitsarbeit bzw für Informations- und Werbemaßnahmen der 
Bundesregierung sowie der einzelnen Ressorts den durch parlamenta­
rische Anfragen und Debatten ausgelös ten Rechtfertigungsdruck des BKA 
vermindern könmen. 

5.1 Die Informations- und Werbemaßnahmen umer dem Titel "Österreich neu 
regieren - Zukunft ohne Schulden" hatten das Ziel, die Ö ffen tli chkei t 
über die im Arbeitsprogramm der Bundesregie rung festgelegte Budget­
politik zu informieren. Für die diesbezüglichen Informations- und Werbe­
maßnahmen (TV-, Radiospots, Plakate, Inserate ua) war zunächst ein Betrag 
von 5,8 Mill EUR für den Zeitraum eptember 2000 bis Jänner 2001 vor­
gesehen *. 

* Der damals nach dem Bundesvergabegesetz geltende Schwellenwerc betrug 130 000 SFR 

(rd 1393 12 EUR). 

ach einer EU-weiten Imeressentensuche wurde eine Agentur als Bes t­
bieter ermitte lt und ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Das dafür vorge­
sehene Budgetvolumen für die Jahre 2000 und 2001 betrug jährlich 
1,8 Mill EUR. Der Rahmenvertrag bildete die Grundlage fü r einzelne In­
formations- und Werbeleistungen, die in Abstimmung mit dem Auftrag­
geber kurzfristig durchgeführt wurden. Der RH stellte fest, dass von No­
vember 2000 bis Mai 2001 rd 4 Mill EUR aufgewendet worden waren. 

5.2 Aufgtund des Rahmenvertrages konmen zahlreiche Einzelaufträge oh ne 
weitere offene Vergabeverfahren und damit zeitnah d urchgeführt werden. 
Die an sich zweckmäßige Vorgangsweise schränkte jedoch die Möglich­
keit ein, für den Media-Ei nkauf höhere Rabatte zu erzielen. Der RH emp­
fahl daher dem BKA, in Abstimmung mit den anderen Bundesministerien 
die Bundesbeschaffung GmbH mit dem zemralen Media-Einkauf zu be­
fassen, weil durch höhere Auftragssummen auch höhere Rabatte erreicht 
werden könmen. 

5.3 Das BKA schloss sich der Empfehlung des RH an. Weiters verwies es darauf, dass 
hiezu der zentrale Media- Einkauf in die vom Bundesminister für Finanzen zu 
erlassende Verordnung zur Bestimmung jener Güter und Dienstleistungen, die 
nach dem Bundesbeschaffung-GmbH- Gesetz zu beschaffen sind, aufzunehmen 
ware. 

Laut Mitteilung des BMF wä"re die Beschaffungsgruppe Media-Schaltung neben 
drei weiteren Beschaffungsgruppen auf fakultativer Basis der Bundesbeschaffung 
GmbH übertragen worden. Die Ressorts kö"nnten daher die Dienstleistung Media­
Schaltung auf freiwilliger Basis über die Bundesbeschaffung GmbH beziehen. 
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Einzelfeststellungen 

Internet-Adressen 

Evaluierung 

Schluss­
bemerkungen 

Ausgewahlte W rbemaßnahmen 
der Bundesregi run 

6.1 Die im Rahmen der Ausschreibung vorgeschlagenen Slogans für Informa­
tions- und Werbemaßnahmen, wie "Zukunft ohne Schulden", "Nulldefi ­
zit", "Reformdi alog" ua waren auch als Namen für Internet- Adressen vor­
gesehen. 

6.2 Der RH erzielte mit dem BKA Übereinstimmung darüber, dass geeignete 
Vorkehrungen zu treffen wären, um die für Informations- und Werbe­
maßnahmen benötigten Internet-Adressen bei Bedarf zur Verfügung zu 
haben. 

7.1 Der Grad der Wirksamkeit von Informations- und Werbemaßnahm en 
stellt eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar. 

7.2 Der RH regte an, gee ig nete Formen der Evaluierung und damit den 
Nachweis der Wirksamkei t von Informations- und Werbemaßnahmen in 
die Ausschreibungsbedingungen aufzunehmen. 

7.3 Das BKA sagte zu, dieser Anregung nach Maßgabe der /inanzieiien Auswirkungen 
nachzukommen. 

8 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Das BKA sollte generelle Regelungen für die Öffentlichkeits­
arbeit bzw die Informations- und Werbemaßnahmen der Bundes­
regierung erstellen. 

(2) Zum Nachweis der Wirksamkeit von Informations- und Werbe­
maßnahmen wären - nach Maßgabe der finanziellen Auswirkun­
gen - geeignete Formen der Evaluierung bereits in die Ausschrei­
bungsbedingungen aufzunehmen. 

(3) In Abstimmung mit den anderen Bundesministerien wäre die 
Bundesbeschaffung GmbH mit dem zentralen Media-Einkauf zu 
befassen, weil durch höhere Auftragssummen auch höhere Rabatte 
erreicht werden können. 

(4) Es wären geeignete Vorkehrungen zu treffen, um für Informa­
tions- und Werbemaßnahmen benötigte Internet-Adressen bei Be­
darf zur Verfügung zu haben. 
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Kurzfassung 

Volksoper Wien GmbH 

Die Volksoper Wien GmbH (Volksoper GmbH) wurde im Juni 1999 
gegründet. Alleingesellschafterin ist die Bundestheater-Holding 
GmbH. Sie erteilte mit einer Konzernrichtlinie eine Reihe von Wei­
sungen auch an die Volksoper GmbH, um Abweichungen von den 
Grundsätzen der parsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä­
ßigkeit möglichst rasch erkennen, darauf rechtzeitig reagieren und 
unmittelbar wirksam gegensteuern zu können. 

Die Neuorganisation der Bundestheater ist hinsichtlich der Volks­
oper GmbH im Wesentlichen positiv zu sehen. 

Die Anzahl der Besucher ging seit der Spielzeit 1998/99 ständig 
zurück. Die Ertragsauslastung als Quotient der erzielten Erlöse und 
des möglichen Erlöses aus dem Kartenverkauf (Masettenwert) sank 
seit der Spielzeit 1996/97 von 75,4 % auf 59,6 % in der Spielzeit 
2000/01. 

Untersuchungen über das Image bzw den Standort der Volksoper 
GmbH im Kulturgeschehen, das Nachfrageverhalten der Besucher 
und die Struktur der Nichtbesucher gab es nicht. Anstelle der im 
Marketingplan vom September 2000 angestrebten vier Hauptspon­
soren konnte nur ein Hauptsponsor mit entsprechend geringeren 
Sponsoringerträgen gewonnen werden. 

Der Personalstand nahm seit der Ausgliederung um neun Mitarbei­
ter ab. 

Ein Vergleich der Gebarung der Volksoper vor und nach der Neu­
organisat ion ist aufgrund der unterschiedlichen Datenstruktur und 
der unterschiedlichen Aufgabenerfüllung weder in finanzieller 
noch in personeller Hinsicht möglich. 
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K enndate n der Volksop er Wien GmbH 

Rechtsgrundlage Bundestheaterorganisationsgesetz - BThOG, BGB I I Nr 108/1998 

U nternehmensgegenstand Führung der Volksoper als repräsenratives Repertoiretheater für Oper, 
pieloper, Operette, Musical, Ballett und modernen Tanz 

Gebarungsentwicklung 1996 1997 1998 19991) 1999/2000 2) 2000/01 2) 

in Mill EUR 

Einnahmen/Erträge 

Ausgaben/Aufwendungen 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 

8,24 

27,07 

8,34 

27,60 

8,3 5 

28,76 

6,46 

20,18 

42,14 42,90 

42,08 42,53 

0,06 0,37 

Bas isabgelrung 33,08 33,52 

Spielzeit/Geschäftsjahr 1996/97 1997/98 1999/2000 2000/01 

Mi tarbei ter jeweils zum 1. September 

Besucher 

544 

354926 

289 

553 

358887 

296 

1998/99 

Anzahl 

561 

337 584 

289 

555 552 

302534 296828 

Vorstellungen 289 290 

1) Jänner bis August 
2) Erträge einschließlich der Basisabgeltung des Bundes 

P rüfungsablauf und 
-gegens tand 

Errichtung 

Kon zernrichtlinie 

Der RH überprüfte von Dezember 2001 bis Februar 2002 die Gebarung 
der Volksoper Wien GmbH (Volksoper GmbH). chwerpunkt der Über­
prüfung war die Darstellung der Veränderungen seit ihrer Ausgliederung 
im September 1999. Zu den Prüfungsmitteilungen vom Juni 2002 nah­
men die Volksoper GmbH, die Bundestheater-Holding GmbH (Bundes­
theater-Holding) sowie das Bundeskanzleramt im Oktober 2002 und die 
Theaterservice GmbH im eptember 2002 Stellung. Der RH erstattete 
seine Gegenäußerung im Dezember 2002 . 

2.1 Die Volksoper GmbH wurde gemäß dem Bundestheaterorganisationsge­
setz im Juni 1999 gegründet. Ihr Stammkapital betrug bei der Gründung 
0,15 Mill EUR; es wurde im ersten Geschäftsjahr aus Gesellschaftsmi t­
teln um 2,95 Mill EUR erhöht. Bei der Volksoper GmbH sind ein künst­
lerischer und ein kaufmännischer Geschäftsführer sowie ei n Aufsichtsrat 
bestellt; weiters ist ein Publikumsforum eingeri chtet. Alleingesellschafte­
rin der Volksoper GmbH ist die Bundestheater-Holding, die zu 100 % 
im Eigentum des Bundes steht. 

2.2 Die euorganisation der Bundestheater ist hinsichtlich der Volksoper 
GmbH im Wesentlichen positiv zu sehen. 

3 Die Bundestheater-Holding erteilte mit einer Konzernrichtlinie eine 
Reihe von Weisungen auch an die Volksoper GmbH, um Abweichungen 
von den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck­
mäßigkeit möglichst rasch erkennen, darauf rechtzeitig reagieren und un­
mittelbar wirksam gegensteuern zu können. 
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Sicherheit und 
Brandschutz 

Vo ksoper Wi G 

4. 1 Gemäß der Arbeitsstättenverordnung, BGBI Il Nr 368/1998, i t in Arbeits­
stätten, in denen der Arbeitgeber eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat, 
mindestens einmal jährli ch eine Brandalarm- und Räumungsübung 
durchzuführen. eit 1993 fand in der Volksoper keine Brandschutzübung 
mehr statr. Eine Brandalarmübung mit Räumung des Publikumsbereiches 
gab es bisher nichr. 

4.2 Der RH wies darauf hin, dass die vorgesehenen Brandalarmübungen nicht 
durchgeführt wurden. Er empfahl , die Bes timmungen der Arbei tss tätten­
verordnung einzuhalten. 

4.3 Laut Stellungnahme der Volksoper GmbH habe im J uni 2002 eine Brandschutz­
übung stattgefunden; eine Brandalarmiibttng sei zwischenzeitlich abgehalten worden. 

Besucher und Einnahmen 

Besucher- und 
Ertragsauslas tun g 

Abonnements und 
Zyklen 

Ermäßigungen 

5 D ie Anzahl der Besucher gi ng seit der Spielzeit 1998/99 ständig zurück 
0998/99 um 5,9 % ,1999/2000 um 10,4 % und 2000101 um 1,9 %). Die 
Bes ucherauslastung gi ng bereits seit 1997 /98 kontinuierl ich zurück 
(1996/97 88,6 % ,1997/98 87,4 % , 1998/99 84,3 % , 1999/2000 77,6 %, 
2000101 76,0 %). 

Die Ertragsauslastung als Quoti ent der erzielten Erlöse und des mög ­
lichen Erlöses aus dem Kartenverkauf (Mase ttenwert) - oh ne Einbezie­
hung der Di enstsitze - sank seit der Spielzeit 1996/97 von 75,4 % auf 
59,6 % in der pielzeit 2000/01. In den ersten sechs Monaten der Spiel­
zeit 2001/02 verringerte sich die Ertragsauslastung gegenüber dem Ver­
g leichszei traum der vorigen Spielzei t von 61,3 % auf 60,8 %. 

Demnach war die Besucherauslastung 2000101 gegenüber der Spielzeit 
1996/97 um 14,2 %, die Ertragsauslastung im se lben Zeitraum sogar um 
21 % geringer. 

6 Die Anzahl der verkauften Abonnements 1) sank von 1996/97 bis 2001 /02 

um 33 ,1 %, die der Zyklen2) um 30,2 %. In der pielzeit 2001102 war trotZ 
des vermehrten Verkaufs von Zyklen (plus 65 % ) die Anzahl der verkauf­
ten Abonnements und Zyklen um insgesamt 2,5 % geringer als 2000101 

bzw 32,4 % geringer als 1996/97. 

l ) Abonnement: Abmachung über den Bezug einer fesrsrehenden Anzahl von Vorsrellungen; 

2) Zyklus: Reihe in halrlich zusammengehörender Vorsrellungen, zB Premieren-Zyklus, 

Opererren-Zyklus, Mozare-Zyklus. 

7.1 Der Anteil der Normalpreiskarten sank' von 53,7 % in der pielzeit 1996/97 
auf 42,8 % in der Spielzeit 2000101. In den Spielzeiten 1999/2000 und 
2000101 gab es jeweils 35 verschiedene Arten von Preisnachlässen zwi­
schen 10 % und 100 % sowie Pauschalpreise zwischen vier EUR und sie­
ben EUR. Die durchschnittliche Anzahl der Freikarten bei Premieren be­
trug 1999/2000 21,3 % und 2000101 21 ,6 % der Gesamtplätze . 
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Besucher und Einnahmen 

Kartenvertrieb 

11arktbeobachtung 

7.2 Der RH wies auf den kontinuierlichen Anstieg bei den Ermäßigungs­
und Freikarten hin. Er empfahl , zur Erzielung höherer Erlö e den Kreis 
der An pruchsberechtigten von Ermäßigungs- und Freikarten einzu­
schränken. Die Höhe der Ermäßigungen soll te herabgese tzt und die Ver­
gabe von Freikarten bei Premieren an strengere Voraussetzungen gebun­
den werden. 

7.3 Laut Stellllngnahme der Volksoper GmbH sei die Anzahl der Dienst- lind Regie­
karten in der Spielzeit 2001 /02 gesttnken. Die Zunahme der Ermäßigungskarten, 
Zll denen auch Abonnements- lind Zyklenkarten zä'hlen, sei im Zilsammenhang 
mit dem Bemiihen der Volksoper GmbH gestanden, eine größere KlJndenbindung zu 
erzielen. In der Spielzeit 2001102 seien die Anzahl der Bes1lcher. die Einnahmen 
lind die Amlastung wieder gestiegen. 

8.1 ach den Bestimmungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes führt 
die Theaterservice GmbH den zentralen Kartenvertrieb im Aufrrag der 
Bühnengesellschaften durch, wobei die wirtSchaftliche und organisatorische 
Autonomie der Bühnengesellschaften nicht beschränkt werden darf. Die 
Theaterservice GmbH verkaufte aufgrund einer mit der Volksoper GmbH 
abgeschlossenen Rahmenvereinbarung die Karten im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf leitete sie erst 
bis zu zehn 110nate nach Erhal t an die Volksoper GmbH weiter. 

8.2 Der RH empfah l, die Rah menvereinbarung anzupassen und den Karten­
verkauf auf Rechnung der Volksoper GmbH du rchzuführen; die Einnah­
men der Theaterservice GmbH aus dem Verkauf der Karten sowie der 
Abonnements und Zyklen sollten rascher an die Volksoper GmbH weiter­
gegeben werden. Anstelle der Vorfinanzierung der durch die Theaterser­
vice GmbH für die Volksoper GmbH anzufertigenden Dekorationen und 
Kostüme sowie durchzuführenden Inves titionen mit den vorerst nicht ab­
gerechneten Vorstellungserlösen sollten erforderlichenfalls Vorauszahlun­
gen an die Theaterservice GmbH für die von ihr zu erbringenden Leisrun­
gen vereinbart werden. 

8.3 Die Volksoper GmbH lind die Theaterservice GmbH sagten dies Z1l. 

9.1 Die Volksoper GmbH führte seit ihrer Gründung im Juni 1999 lediglich 
zwei nicht repräsentative Untersuchungen der Publikumsstrukrur durch. 
Untersuchungen über das Image bzw den Standort der Volksoper GmbH 
im Kulturgeschehen, das Nachfrageverhalten der Besucher und die Struk­
rur der Nichtbesucher gab es nicht. Aufgrund der mangelnden 11arktbe­
obachtung waren der Volksoper GmbH das Ausmaß der Akzeptanz des 
angestrebten neuen Images, die Besucherstrukrur sowie das ach frage­
verhalten des Publikums weitgehend unbekannt. 

9.2 Der RH empfahl , den 11arkt regelmäßig zu beobachten und zu analysieren. 

9.3 Laut Mitteilung der Volksoper GmbH werde ab September 2002 eine viereinhalb 
Monate dauernde Pttblikumsbefragung durchgeführt werden. 
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Sponsor i ng 

Planung und 
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10.1 In den pielzeiren 1996/97 bis 2000/01 wurden zwischen 0,02 Mi!! EUR 
und 0,14 Mill EUR - in der Jubiläumssaison 1998/99000 Jahre Volks­
oper) 0,22 Mi!! EUR - an Sponsoring- und Förderungsbeicrägen erziele. 
Ansrelle der im Markeringplan vom Seprember 2000 angesrrebren vier 
Hauprsponsoren und Sponsoringercräge von 0,21 Mi!! EUR konnte nur 
ein Hauprsponsor mir entsprechend geringeren Sponsoringerrrägen ge­
wonnen werden. 

10.2 Der RH regre an, die Sponsoringakrivirären zu intensivieren . 

10.3 Die Volksoper GmbH wies darauf hin, dass ein mehrjähriger Sponsor habe gewon­
nen werden kb·nnen. 

11.1 Die Volksoper GmbH erstellre Dreijahres-, Jahres- , Invesririons- und 
Finanzpläne sowie ontrollingberichte. 

Die ab der pielzeir 1999/2000 jährlich vorgelegren Dreijahrespläne wur­
den vom Aufsichrsrar der Volksoper GmbH jeweils nur für zwei Jahre ge­
nehmige. Die erwarreten Umsatzerlöse wurden in den Dreijahresplänen 
im Zeirablauf deurlich zurückgenommen; weiters erfolgten eine Verrin­
gerung der Personal- und Berr iebsaufwendungen sowie geringere Ab­
schreibungen. 

Ein Vergleich des jeweils ersren Jahres der Dreijahrespläne mir den Ist­
werren der jeweiligen Geschäftsjahre ze igte, dass d ie Umsatzerlöse aus 
Karrenverkäufen um 0,50 Mi!! EUR 0999/2000) bzw um 0,5 7 Mi!! EUR 
(2000/01) hinter den Erwarrungen zurückblieben. Die Personalaufwen­
dungen waren um 0,58 Mi!! EUR 0999/2000) bzw 1,69 Mi!! EUR 
(2000/01) niedriger. 

11.2 Der RH empfahl, für Planungen möglichsr realisrische Grundlagen her­
anzuziehen. 

11.3 Die Volksoper GmbH wandte ein. dass die Planung der Umsatzerlbse für dC/s Ge­
schäftsjahr 1999/2000 im Jahr 1998 unter Beriicksichtigung der Umsatzerlöse 
aus 1997/98 (7.70 Mill EU R) er/olgt sei; die Kartenerlöse 1998/99 seien je­
doch all/7,08 Mill EUR gesunken, was bei der Planllng nicht vorhersehbar gewe­
sen wiire. Die zu optimistisch budgetierten Kartenerlbse wären erstmals im Budget 
2001 /02 der realen Sitllation angepasst worden. 

Die veranschlagten Personalall/wendungen. die den größten Anteil an den Ge­
sC/mtau/wendungen bilden, seien 1999/2000 um 2 % sowie 2000/01 11m 5,6 % 
unterschritten, und somit relativ genau geschdtzt worden. 
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Besucher und Einnahmen 

Weitere FeStstellung 

Rechnungswesen 

Inventar und 
Anlagenverzeichnis 

Lohn- und 
Gehaltsverrechnung 

12. 1 Di e Produktionsbudgets umfassten die Aufwendungen für die AusStat­
tung und die Honorare für das Leading Team (Ausstatter, Regisseur, Cho­
reograph usw). Anteilige Gehälter des künstlerischen und technischen 
Personals wurden darin nicht berücksich tigt. Auch bei der Kalkulation 
und Abrechnung von Gastspielen wies die Volksoper GmbH die anteili­
gen Gehälter für Techniker und Künstler nicht aus. 

12.2 Der RH reg te an, die anteiligen Personalkosten in die Kalkulation von 
Produktionen und Gastspielen aufzunehmen. Damit könnten Ziele der 
Ausgliederung, nämlich Kostenwahrheit und -transparenz, erreicht sowie 
der G eschäftsführung eine verbesserte Verhandlungs- und Enrschei­
dungsbasis zur Verfügung gestellt werden . 

12 .3 Laut Stellungnahme der Volksoper GmbH kalkuliere sie Gastspiele auf Basis einer 
Deckungsbeitragsrechnung. Es sei gewährleistet, dass bei GastspieLen die variabLen 
Kosten gedeckt seien und darüber hinaus ein Deckungsbeitrag zur Abdeckung von 
Teilen der Fixkosten erwirtschaftet werde. 

13 Eine weitere FeStstellung des RH betraf die Kunstvermittlung bei Kin­
dern und Jugendlichen . 

14.1 In der Einbring ungsbilanz der Volksoper GmbH wurden von 250 Musik­
instrumenten und Instrumententeilen nur 18 ausgewiesen und von 36 Pro­
duktionen nur elf. Die Interne Revision des Österreichischen Bundesthea­
terverbandes hatte 1995 empfohlen, den Bestand an Dienstinstrumenten 
aufzunehmen und ein Inventarkontenverzeichnis anzulegen . Seit 1995 
wurde jedoch keine Inventur mehr durchgeführt. Ab der Spielzeit 2001/02 
begann der Orchesterinspektor, das Inventar aufzuarbei ten. 

Im Anlagenverzeichnis zum 3 l. Aug ust 2001 waren Produktionen enthal­
ten , die im Zuge der Ausgliederung nicht übernommen oder bereits skar­
tiert worden waren . 

14.2 Der RH empfahl, künftig regelmäßig Inventuren durchzuführen und die 
Inventarliste laufend zu aktualisieren. Weiters sollte das Anlagenverzeich­
nis bereinigt und ausgeschiedenes bzw nicht übernommenes Vermögen 
gestri chen werden . 

14.3 Laut Mitteilung der Volksoper GmbH seien die lnventarliste im Lauf des Ge­
schäftsjahres 2001 /02 fertiggestellt und das Anlagenverzeichnis bereinigt worden. 

15.1 Die Lohl1- und Gehaltsverrechnung für die mit Monatsbezug bei der 
Volksoper GmbH beschäftigten Personen führte die Bundesrechenzel1-
trum Gesellschaft mbH durch. Die entsprechenden Daten wurden in die 
Buchhaltung der Volksoper GmbH übernommen. Die Berechnungs­
zeiträume für Grundbezüge und Mehrleistungen stimmten jedoch nicht 
überein , so dass in den beiden Systemen unterschiedliche Beträge ausge­
wiesen wurden . Eine Datenkontrolle war kaum möglich. 
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15.2 Der RH regte an, mit den anderen Konzerngesellschaften der Bundes­
theater-Holding entsprechende Standards für Kontrollen auszuarbeiten 
und diese für alle Gesellschaften für verbindlich zu erklären. 

15 .3 Die Bundestheater-Holding und die Volksoper GmbH gaben bekannt, dass mitt­
lerweile fiir alle Konzerngesellschaften verbindliche Standardkontt·ollen eingefiihrt 
worden seien. 

16 Weitere Feststellungen des RH betrafen die Transparenz der Kassengeba­
rung sowie Überprüfungen der Kartenkassen. Beim Telebanking sollte das 
Vier-Augen-Prinzip eingeführt werden. 

17 In den Geschäftsjahren 1996/97 bis 2000/01 waren jewe ils zum l. Sep­
tember zwischen 544 und 561 Personen bei der Volksoper GmbH be­
schäftigt. 

Der Personalstand nahm sei t der Ausgliederung um neu n Mitarbei ter ab. 
Der Personalstand des technischen Personals verringerte sich nach der 
Ausgliederung um 33 Personen. Gleichzeitig stieg die Anzahl des Perso­
nals des szen ischen Dienstes um elf Personen, unter anderem weil neun 
Verträge nach dem Kollektivvertrag für das technische Personal in Büh­
nendienstverträge übergeleitet wurden. 

Die von der Geschäftsführung angestrebte schlankere sowie effizientere 
Organ isationsform und der sukzessive Personalabbau wurden vor allem 
im Bereich der Technik, aber auch bei einzelnen künstlerischen Gruppen 
erreicht. Die Reduktion des Personalstandes bei den Solisten widersprach 
aber dem Ziel im Unternehmenskonzept, die Anzahl der ganzjährig ver­
pflichteten Solisten zu vergrößern. 

18 Vor der Ausgliederung betrugen die Aufwendungen für das Personal 
23,53 Mill EUR (997) bzw 24,05 Mill EUR (1998), das waren 85,2 % 
bzw 83,6 % der Gesamtaufwendungen der Volksoper GmbH. In den ers­
ten beiden Geschäftsjahren nach der Ausgliederung betrugen die Perso­
nalaufwendungen 27 ,93 Mill EUR 0999/2000) bzw 27,67 Mill EUR 
(2000/01), das entsprach 66,4 % bzw 65,1 % der Gesamtaufwendungen 
der Unternehmung . 

Die Personalaufwendungen und ihr Anteil an den Gesamtaufwendungen 
vor und nach der Ausgliederung konnten ni cht miteinander verglichen 
werden, weil sich seit der Ausgliederung unter anderem der Berech­
nungszeitraum und die Zuordnung der Aufwendungen einzel ner Perso­
nengruppen ände rten. 
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60 
Einsparungen 

Geschäftsführung 

19.1 Die Geschäftsführung der Volksoper GmbH gab der Bundestheater-Hol­
ding im September 2001 bekannt, dass im Personal bereich wegen des im 
Vergleich zum öffentlichen Dienst niedrigeren Gehaltsabschlusses in den 
ersten bei den Geschäfts jahren 1,60 Mill EUR eingespart worden wären . 

19.2 ach Ansicht des RH wurden jedoch Einsparungen von zumindest 0,14 Mill 
EUR zu Unrecht ausgewiesen, weil der Gehaltsabschluss für die Bun­
destheater für das Jahr 2001 um 7,12 EUR pro Person höher war als jener 
für den öffentlichen Dienst. Der RH empfahl, nur tatsächlich erzielte 
Einsparungen anzuführen , zumal diese Werte als Grundlage für die Ent­
scheidung des Bundes über die Erhöhung der Basisabgeltung für die 
Bundestheater herangezogen werden. 

19.3 Laut Stellungnahme der VolkJoper GmbH Jei sie bei ihrer Berechnung davon aus­
gegangen, dass der Gehaltsabschll(SS für den Zeitraum 2001 bis 2003 ein Ge­
samt paket sei, dessen einsparende Wirkung auf die gesamte Laltfzeit aufzuteilen 
ware. Deshalb seien 0.5 % zugttnsten des Jahres 2001 verbucht worden. 

19.4 Der RH erwiderte, dass zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Einsparun­
gen der Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst weder für 2002 
noch für 2003 feststand; der Einsparungsvergleich beruhte daher auf An­
nahmen. 

20 Zahlreiche Änderungen in den Kollektivverträgen für Chor, Orchester 
und technisches Personal fi.ihrten nach der Ausgliederung zu einem effizien­
teren Personaleinsatz und Einsparungen im Personalbereich. Beim tech­
nischen Personal konnten zB im Vergleich zu 1998/99 Einsparungen bei den 
Mehrleisrungen zwischen 0,25 Mill EUR (1999/2000) und 0,29 Mill EUR 
(2000/01) erzielt werden. 

21.1 Für den Stellvertreter des künstlerischen Geschäftsführers wurde eine Arbeics­
platzbeschreibung erst aufgrund einer Anfrage der Aufsichtsräte der Bun­
descheater-Holding und der Volksoper GmbH im Oktober 2001 verfasst. 
Er war in den Jahren 1998 bis 2001 für zahlreiche, sehr unterschiedliche 
Aufgaben zuständig, für die nach und nach neue Mitarbeiter aufgenom­
men wurden. 

21.2 Die Tätigkeit des Stellvertreters des künstlerischen Geschäftsführers war 
mit keinem klar abgegrenzten und vor allem keinem gleichbleibenden 
Aufgabenbereich verbunden; die Kompetenzen zwischen dem Stellvertre­
ter des künstlerischen Geschäftsführers und den zuständigen Abteilungs­
leitern waren nicht eindeutig definiert. Der RH empfahl, die erwähnte 
Position klar abzugrenzen. 

21.3 Die Volksoper GmbH teilte mit, dass ihr Aufsichtsrat die Arbeitsplatzbeschrei­
bung akzeptiert habe. 
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22.1 Bereits vor der Ausgliederung der Volksoper GmbH wurden mit zahlrei­
chen in administrativen sowie technischen Bereichen tätigen Personen 
Bühnendienstverträge abgeschlossen und ein über den Erholungsurlaub 
hinausgehender Zusatzurlaub von bis zu drei Wochen unter Beibehaltung 
der Bezüge zugesichert. Auch nach der Ausgliederung wurden jährlich 
bis zu 19 derartige Bühnendienstverträge abgeschlossen. eun Verträge, 
deren Grundlage der Techniker-Kollektivvertrag war, wurden in Büh­
nendienstverträge umgewandelt. Nach den Bestimmungen der Konzern­
richtlinie muss die Bundestheater-Holding einer solchen Umwandlung 
zustimmen. 

22.2 Der RH kritisierte, dass Bühnendienstverträge auch mit nicht künstle­
risch tätigen Personen abgeschlossen wurden und bezahlter Zusatzurlaub 
gewährt wurde. Die Bundestheater-Holding stimmte in einem Fall der 
Umwandlung des Vertrages nach dem Techniker-Kollektivvertrag in einen 
Bühnendienstvertrag erst zwei Jahre nach dessen Umwandlung zu. 

Der RH regte an, Sonderverträge mit dem administrativen Personal nach 
dem Angestelltengesetz abzuschließen und über Betriebsvereinbarungen 
die Möglichkeit für Sonderverträge nach dem Techniker-Kollektivvertrag 
zu schaffen; die Zustimmung der Bundestheater-Holding zu Verrrags­
umwandlungen wäre gemäß der Konzernrichtlinie zeitgerecht einzuho­
len. Weiters empfahl der RH, dem nicht künstlerischen Personal Zusatz­
urlaub nur gegen Entfall der Bezüge zu gewähren. 

22.3 Laut Stellungnahme der Volksoper GmbH seien Zusatzurlaube immer an die Ge­

nehmigung der Direktion gebunden und im Einzelnen bewilligllngspjlichtig: sie 
wiirden nur gewahrt werden, wenn der laufende Betrieb künstlerisch. organisato­

risch und finanziell nicht belastet werde. 

22.4 Da zusätzliche Urlaube gewährt wurden, die keine organisatorische Belas­
tung für die Volksoper GmbH darstellen, sollte nach Auffassung des RH 
überprüft werden, ob im Bereich des szenischen Dienstes personelle Über­
kapazitäten vorhanden sind. 

Solisten 

23 Nach den Bestimmungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes ist beim 
künstlerischen Personal das Ensembleprinzip zu pflegen; zur Erhöhung 
des künstlerischen Niveaus können aber Gäste eingesetzt werden. Das 
Ensemble der Volksoper GmbH bestritt mit bis zu 82,6 % den überwie­
genden Teil der jährlichen Gesamtauftrirre. 
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24.1 Trotz des mittelfristigen Ziels der Volksoper GmbH, das Ensemble um 

acht bis zwölf Sänger und Sängerinnen zu vergrößern, sank die Anzahl der 
Solisten. 

24.2 Der RH empfahl den Ausbau des Ensembles. Die dafür erforderlichen finan­
ziellen Mittel sollten durch Einsparungen bei den Gästen aufgebracht 
werden können. 

24.3 Laut Mitteilung der Volksoper GmbH sei ein Ausbau des Ensembles ohne Er­
höhung der Basisabgeltung nicht möglich. 

24.4 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, Mittel zum Ausbau des Ensem­
bles durch Einsparungen bei den Gästen freizumachen. 

25.l In den Verträgen mit den Solisten war keine Mindestanzahl der zu leis­
tenden Auftritte vereinbart. Die Solisten traten im Überprüfungszeit­
raum zwischen ein- und 110mal je Spielzeit auf. Gemessen an der Richt­
größe des Bundestheaterpensionsgesetzes, wonach die Anrechnung von 
Zeiten für die Bemessung des Ruhegenusses an mindestens 42 Auftritte 
pro Spielzeit geknüpft ist, traten im Überprüfungszeitraum zwischen 
43,8 % und 65,4 % der Solisten unterdurchschnittlich oft auf. 

25.2 Der RH empfahl, verstärkt auf einen ausgewogenen und häufigeren Ein­
satz von Ensemblemitgliedern zu achten. 

25.3 Laut Stellungnahme der Volksoper GmbH sei der Einsatz der Ensemblemitglieder 
vom Jahresspielplan abhiingig; durch den Bestandsschutz nach dem Nichtverlcinge­
rungskollektivvertragl} komme es derzeit noch zu einer geringeren Auslastung ein­
zelner Ensemblemitglieder. 

I) Zusarzabkommen zum Kollekrivverrrag, demzufolge der Arbeirgeber eine ichrverlän­
gerungserklärung zur Beendigung des Arbeirsverhälrnisses der bei ihm beschäfrigren 
Arbeirnehmer nur unrer besrimmren Bedingungen ausssprechen darf. 

Ballett 

26.1 Seit der Gründung der Volksoper GmbH wurden die Mitglieder des Bal­
letts nicht nur für Balletteinlagen in Opern und Operetten eingesetzt, 
sondern - nach Aufnahme neuer Tänzer - auch in zeitgenössischen 
Tanzproduktionen. Die Anzahl der Ballett- und Tanzabende wurde im 
Einklang mit dem Unternehmenskonzept zwar von neun 0998/99) auf 
32 (2000/01) erhöht; die Verringerung der Anzahl der möglichen Ge­
samtaufrritte des Balletts von 3 2320998/99) auf 2 106 (2000/01) be­
deutete jedoch eine durchschnittliche Auslastung des Balletts von 44 % 
0998/99) bzw 31,5 % (2000/01) . Dies entsprach einer durchschnitt­
lichen Auftrirrszahl zwischen 88 0998/99) und 63 (2000/01) je Mitglied. 

Die Neuorientierung des Balletts hatte eine Zweiteilung des Balletten­
sembles zur Folge. Der Volksoper GmbH gelang es nur bei einzelnen Pro­
duktionen, Tänzer des alten und des neuen Ensembles gleichermaßen ein­
zubinden. 
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26.2 Der RH gab zu bedenken, dass mittelfristig kein Ensemble mehr für 
Oper und Operette vorhanden und die Auslastung der Tänzer für den 
zeitgenössischen Tanz zu gering sein könnte . Er regte an, eine gleich­
mäßige Beschäftigung aller Tänzer anzuscreben; es sollten achwuchs­
tänzer im klassischen Ballett gefördert und die Ensemblegröße dem sin­
kenden Bedarf der Volksoper GmbH angepasst werden. 

26.3 Lallt Stellungnahme der Volksoper GmbH werde bei der Einstellung neuer T dinzer 
darauf geachtet. dass sie sowohl im Musiktheater als auch im zeitgenössischen 
Tanz eingesetzt werden kö"nnen. ie fö·rdere auch 1 achwttchstiinzer für das klas­
sische Ballett. Die Amlastung bei Erhöhung der Produktionen im zeitgenössischem 
Tanz sinke jedoch, weil die Beanspruchung der Kiinstler in dieser Sparte wesent­
lich höher sei als bei Einlagen in Musiktheaterprodtlktionen. 

27.1 Die Volksoper GmbH erlitt im Überprüfungszeitraum einen finanziellen 
Nachteil von zumindest 0,13 Mill EUR wegen künstlerischer Dispositio­
nen; sie wandte 1,38 Mill EUR für Produktionen auf, die aus rechclichen 
oder praktischen Gründen vorzeitig skartiert werden mussten und nicht 
im Rahmen der ursprünglichen Planung aufgeführt werden konnten. 

27.2 Der RH empfahl, bei künstlerischen Dispositionen auch die finanziellen 
Auswirkungen zu beachten. 

28 Im Oktober 1997 schloss der Direktor der Volksoper GmbH einen Ver­
trag mit einer Solistin über sechs Auftritte im OktOber 1999 ab. Der im 
Frühjahr 1998 desig nierte künstlerische Geschäftsführer versuchte, den 
Vertrag einvernehmlich zu lösen, um seine Direktionszeit ab 1. Septem­
ber 1999 nach seinem eigenen künstlerischen Konzept eröffnen zu kön­
nen. Da keine Lösung gefunden wurde, klagte die Solistin auf Zahlung 
des vertraglich zuge icherten Honorars in Höhe von 0,11 Mill EUR; es 
wurde ihr zuzüglich der Verfahrenskosten in Höhe von 0,02 Mill EUR 
zugesprochen. 

29.1 Das Musical "Gigi" wurde im Mai 1999 neu inszeniert und dabei durch 
zusätzliche Texte sowie ein zusätzliches Lied verändert. Die Aufführungs­
rechte wurden vom Rechteinhaber deshalb nicht über den 31. ] uli 1999 
hinaus verlängert. Die Ausstattung im Wert von 0,52 Mill EUR wurde 
nach nur 20 Vorstellungen skartiert. 

29.2 Der RH regte an, bei wesentlichen Änderungen von Werken rechtzeitig 
das Einvernehmen mit dem Rechteinhaber herzustellen . 
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Produktionen 

Weitere 
Feststell ungen 

30.1 In der Spielzeit 1998/99 wurden die Werke "Die Fledermaus", "Die Meis­
tersinger von Nürnberg" und "Die Zauberflöte" neu inszeniere. Alle drei 
Produktionen waren technisch sehr aufwendig, so dass aufgrund langer 
Einrichtungszeiten Bühnenproben für andere Produktionen am Tag der 
Vorstellung gekürzt werden oder ausfallen mussten . Die Ausstattung der 
Operette "Die Fledermaus" mit einem Anschaffungswert von 0,41 Mill EUR 
wurde nach nur zwölf Vorstellungen skartiert. Auch in den Geschäftsjah­
ren nach der Ausgliederung wurden einzelne Neuinszenierungen mit lan­
gen Einrichtungszeiten in das Repertoire aufgenommen. 

30.2 Der RH empfahl, die Ausstattungen technisch so zu gestalten, dass ein un­
gehinderter Proben- und Spielbetrieb im Rahmen des Repertoirebetrie­
bes aufrecht erhalten werden kann. 

30.3 Die Volksoper GmbH wandte ein. dass kurze Altjbaltzeiten für oft angesetzte klas­
sische Repertoirestiicke unerlässlich seien: technisch aufwendige, selten gespielte 
Stiicke hätten den Probell- lind Spie/betrieb nicht nachhaltig gestiirt. 

31.1 Bei der Koproduktion einer zeitgenössischen Oper gingen Mehraufwen­
dungen für die Ausstattung , für Solisten und das Orchester der Volksoper 
GmbH ausschließlich zu ihren Lasten. Das Werk sollte 2001102 viermal 
in der Volksoper aufgeführt werden . Bei Entfall dieser Aufführungsserie 
war mit dem Koproduzenten vertraglich eine Schadenersatzzahlung der 
Volksoper GmbH in Höhe von 0,01 Mill EUR vereinbart. 

Wegen des geringen Publikllmsinteresses wurde die Aufführungsserie in der 
Volksoper abgesagt. Die Volksoper GmbH wendete insgesamt 0,46 Mill 
EUR für eine Produktion auf, die kein einziges Mal in der Volksoper ge­
zeigt wurde. Der vertraglich vereinbarte Schadenersatz wurde bisher nicht 
geltend gemacht. 

31.2 Der RH empfahl, bei Koproduktionen auch die wirtschaftlichen Interessen 
der Volksoper GmbH zu wahren. Insbesondere sollten bei künstlerisch 
risikoreichen Produktionen keine Vereinbarungen über Schadenersatzzah­
lungen der Volksoper GmbH bei Entfall der Aufführungen vereinbart 
werden. 

31.3 Lallt Stellungnahme der Volksoper GmbH sei im konkreten Fall kein chadener­
satz geltend gemacht worden. weil durch die Absage kein Schaden entstanden sei. 

32 Weitere Feststellungen des RH betrafen das Kartenvertriebserfassungs­
system, die in der Einbringungsbilanz zum 1. September 1999 ausgewie­
senen "Sonderanlagen Volksoper Investitionsprogramm", die Berechnung 
der Jahresleistung von Ensemblemitgliedern für Auftritte an den Musik­
theatern der Bundestheater sowie ein Gastspiel in Japan. 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 71 von 161

www.parlament.gv.at



Schluss­
bemerkungen 

Volksoper Wi n Gm 

33 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die zwischen der Theaterservice GmbH und der Volksoper 
GmbH bestehende Rahmenvereinbarung über den Kartenvertrieb 
sollte dahingehend angepasst werden, dass der Kartenverkauf 
künftig auf Rechnung der Volksoper GmbH durchzuführen wäre. 

(2) Die Einnahmen der Theaterservice GmbH aus dem Verkauf der 
Karten sowie der Abonnements und Zyklen sollten rascher an die 
Volksoper GmbH weitergegeben werden. 

(3) Das Nachfrageverhalten der Besucher, das Image der Volksoper 
GmbH bei den Besuchern und die Struktur der Nichtbesucher soll­
ten regelmäßig beobachtet und analysiert werden. 

(4) Die Position des Stellvertreters des künstlerischen Geschäfts­
führers wäre klar abzugrenzen. 

(5) Die Zustimmung der Bundestheater-Holding GmbH zur Um­
wandlung von Techniker-Verträgen in Bühnendienstverträge wäre 
zeitgerecht einzuholen. 

(6) Bei künstlerischen Dispositionen wären auch die finanziellen 
Auswirkungen zu beachten. 

(7) Bei Koproduktionen sollten auch die wirtschaftlichen Interes­
sen der Volksoper GmbH gewahrt werden. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Schulautonomie und Dezentralisierung 

Schulautonomie und Dezentralisierung waren die wesentlichen Bei­
träge des BMBWK zum Verwaltungsinnovationsprogramm 1997 der 
Bundesregierung. Zum Teil waren schon zuvor, beginnend mit der 
14. Schulorganisations-Novelle (993), schrittweise gesetzliche und 
administrative Maßnahmen in den Bereichen pädagogische, finan­
zielle sowie organisatorische und personelle Autonomie gesetzt 
worden. 

Die den Schulen eingeräumte finanzielle Autonomie (Schulraum­
überlassung, Werbung und Sponsoring, Teilrechtsfähigkeit) ermög­
lichte im Schuljahr 1997/98 bzw im Kalenderjahr 1998 Einnahmen 
von 2,11 Mill EUR; im Schuljahr 2000/01 bzw im Kalenderjahr 2001 
wurden bereits 5,02 Mill EUR eingenommen. 

Nach Ansicht des RH sollte die Weiterentwicklung der Schulauto­
nomie vor allem die Schnittstellen zwischen Schule, Landesschulrat 
und BMBWK neu definieren. Die gleichfalls angeregte Reform der 
Oberstufe der Allgemein bildenden höheren Schulen wurde bereits 
umgesetzt. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Kenndaten zur Schulautonomie und Dezentralisierung 

Rechtsgrundlagen Änderungen des SchulorganisationsgesetzeS, 
BGBI r 32311993 , 330/1996,766/1996 und 
BGBI I Nr 20/1998, 
Schulzeitgesetz-Novelle, BGBI r 46711995, 
Änderung des Schul unrerrichtsgesetzes, 
BGBI Nr 76711996, 
Änderung des Beamten-DienstrechrsgesetZeS 1979, 
BGBI I Nr 61 /1997, 
Änderung des Familienlasrenausgleichsgeserzes 1967, 
BGBI I Nr 8/1998 

Einnahmen im Schuljahr 

Sch ul raum überlassung 

Werbung und Sponsoring 

Einnahmen im Kalenderjahr 

Teilrechrsfähigkei t 

1997/98 2000/01 

in 1000 EUR 

1 385 

607 

1998 

113 

2496 

1913 

2001 

614 

Der RH überprüfte von Jänner bis März 2002 die Gebarung im Zusam­
menhang mit Schulautonomie und Dezentralis ierung. Die Überprüfung 
umfasste eine Fragebogenerhebung beim BMBWK und allen Landes­
schulräten sowie weitergehende Erhebungen beim BMBWK, dem Lan­
desschulrat für Oberösterreich und dem Stadtschulrat für Wien. 

Umfasst waren dabei rd 500 Bundesschulen, nämlich die Allgemein bil­
denden höheren Schulen, die Berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen, die Bildungsanstalten für Kindergarrenpädagog ik und die Bil­
dungsanstalten für Sozialpädagogik (Schulen). Nicht untersucht wurden 
die Pädagogischen und Berufspädagogischen Akademien, Pädagogische 
Institute sowie die land- und forstwirrschaftlichen Schulen. 

Zu den im Juli 2002 übermirrelten Prüfungsmirreilungen nahm das 
BMBWK im Oktober 2002 Stellung. D er RH erstatrete seine Gegen­
äußerung im Dezember 2002. 

2 Schulautonomie und Dezentralisierung waren die wesentlichen Beiträge des 
BMBWK zum Verwaltungsinnovationsprogramm 1997 der Bundesregie­
rung . Ziel der Gebarungsüberprüfung war es, die einzelnen Umsetzungs­
schritre darzustellen und auf allfällige finanzielle Auswirkungen zu unter­
suchen . 

Bezüglich Schulraumüberlassung, Werbung und Sponsoring, die bereits 
1998 Gegenstand einer Überprüfung waren (TB 1998, S. 179 f), verfolgte 
der RH die sei ther eingetretene Entwicklung der Einnahmen sowie die 
Umsetzung der damals abgegebenen Empfehlungen. 
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Schulautonomie und 
Dezentralisierung 

Pädagogische Autonomie 

Schulautonome 
Lehrpläne 

Sch ulautonome 
Eröffnungs- und 
Teilungszahlen 

3.l Die aufgrund der 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI Nr 323/ 
1993, vom BMBWK verordneten Lehrpläne ermächtigten die einzelnen 
Schulen, schulauconome Lehrplanbestimmungen zu erlassen. Dementspre­
chend wurden in den Lehrplänen für die Unterstufe der Allgemein bilden­
den höheren Schulen und für die Berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen die bis dahin üblichen starren Stundentafeln * in unterschied­
lichem Ausmaß gelockert. 

• Die Srundenrafeln reilen die Gesamrwochensrundenzahl auf die einzelnen Gegensrände 

und Schulsrufen auf. 

Weiters wurde es den Schulen ermöglicht, die Inhalte des Unterrichts zu 
verändern, neue Lern- und Arbeitsformen einzuführen sowie im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts ein eigenständiges Profil zu entwickeln. 

Im untersuchten Zeitraum wurden zwischen 7,7 % (Schuljahr 1997/98) 
und 9,7 % (Schuljahr 2000/01) aller Klassen nach schulautonomen Lehr­
planbestimmungen unterrichtet. Weiters wurden ungeachtet der mög­
lichen Freiräume durch schulautonome Lehrpläne zwischen 8,7 % (Schul­
jahr 1997/98) und 15 % (Schuljahr 2000/01) aller Klassen im Schulversuch 
geführt. Laut dem Schulorganisationsgesetz darf die Anzahl der Klassen 
an öffentlichen Schulen , an denen Schulversuche durchgeführt werden , 5 % 
dieser Klassen im Bundesgebiet ni cht übersteigen . 

3.2 Der RH bemängelte daher die dargestellte Überschreitung. Seiner An­
sicht nach war diese Überschreitung überwiegend auf das Fehlen von schul­
autonomen Schwerpunktsetzungen in den OberstLlfenlehrplänen der All­
gemein bildenden höheren Schulen zurückzuführen. 

Der RH empfahl daher, die vom BMBWK eingeleitete Reform der Ober­
stufe der Allgemein bildenden höheren Schulen zügig umzusetzen . 

Der Entwurf einer entsprechenden Schulorganisationsgesetz-Novelle 
wurde zwischenzeitlich bereits zur Begutachtung versandt. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMBWK seien die entsprechenden Lehrplline bereits er­
lassen worden. 

4. 1 Die 14. Schulorganisations- Novelle räumte den Schulgemeinschaftsaus­
schüssen die Möglichkeit ein, autonom Eröffnungs- und Teilungszahlen * 
zu beschließen. Über das Ausmaß der Nutzung dieses Handlungsspiel­
raums lagen keine zusammenfassenden Daten vor. Der Landesschulrat für 
Oberösterreich und der Stadtschulrat für Wien gaben übereinstimmend 
an, dass dieser Kompetenz der Schulen in der Praxis kaum Bedeutung zu­
komme, weil die Zuweisung der Lehrerwochenstunden-Kontingente wei­
terhin von den in der Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung des 
BMBWK festgelegten Schülerzahlen ausginge. 

* Diese Zahlen geben an, bei welcher Schlilerzahl ei ne Klasse eröffner oder gerei!r werden 

darf. 
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Pädagogische Autonomie 

Schulzeitautonomie 

Wiederverwendung 
von Schulbüchern 

Finanzielle Autonomie 

Dezentralisierung der 
Budgetverwaltung 

4. 2 N ach Ansicht des RH schränkte diese Ressourcenzuweisung gesetzlich 
vorgesehene Freiräume der Schulen ein. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMBWK sei dies inhaltlich zutreffend. 

5.1 Die Schulzeitgesetz-Novelle 1995 ermöglichte es den Schulen, insgesamt 
fünf Tage "aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens" 
schulfrei zu geben. Zuvor hatten die Schulen nur einen Tag freigeben kön­
nen. Der Schulbehörde erster Instanz war es vorbehalten, bis zu vier wei­
tere Tage durch Verordnung für schulfrei zu erklären. 

Weiters übertrug die Schulzeitgesetz-Novelle die Entscheidung über die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche dem jeweiligen Schulgemeinschafts­
ausschuss. Im Schuljahr 2000101 hatten 69,3 % der Schulen zumindest in 
einzelnen Klassen die Fünf-Tage-Woche eingeführt . Der RH zeigte auf, 
dass die Einführung der Fünf-Tage-Woche zu Einsparungen beim Sach­
aufwand - an einer durchschnittlichen Wiener Schule zB 4 000 EUR 
jährlich beim Reinigungsaufwand - führen könne. 

5.2 Bei der Entscheidung über die Einführung der Fünf-Tage-Woche sollten 
aber - ungeachtet allfälliger Einsparungspotenziale - vorrangig päda­
gogische und familienpolitische Überlegungen berücksichtigt werden. 

5.3 Das BMBWK stimmte dem zu. 

6.1 Gemäß der 1998 erfolgten Neufassung des Familienlastenausgleichs­
gesetzes 1967 können wegen der Wiederverwendung von Schulbüchern 
nicht benötigte finanzielle Mittel zum Teil für Unterrichtsmittel eigener 
Wahl (zB IT-Lernprogramme, Lernspiele) verwendet werden. Im Schul­
jahr 2001 /02 standen hiefür mehr als 1,84 Mill EUR zur Verfügung . 

6.2 Durch Einsparungen bei den Schulbüchern wurde somit ein namhafter 
Betrag für die Anschaffung anderer Unterrichtsmittel verfügbar. 

7.1 Das BMBWK ermächtigte zur Stärkung der budgetären Autonomie die 
Schulen, ab l. Jänner 1998 laufende Investitionen selbständig zu planen 
und aus den ihnen zur Verfügung gestellten Budgetmitteln zu bedecken . 
Die Planung außerordentlicher Investitionen bedurfte jedoch weiterhin 
der Genehmigung des BMBWK. 

Die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen oblag - im Einverneh­
men mit den Schulen - den Schulbehörden erster Instanz. Trotz Auswei­
tung der budgetären Autonomie der Schulen kam es zu keiner Entlastung 
der Schulbehörden erster Instanz, wei l diese vermehrt zur Beratung und 
Unterstützung herangezogen wurden. 

7.2 Die Ausweitung der Zuständigkeit der Schulen in den Bereichen Beschaf­
fung und Investitionsplanung war im Hinbl ick auf das Subsidiaritäts­
prinzip zweckmäßig. Allerdings ist der zu erwartende Entlastungseffekt 
bei den Landesschulräten nicht eingetreten. 
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Finanzielle Autonomie 

Schulraum­
überlassung 

Werbung und 
Sponsoring 

Schula tonomi un 
Dezentrahsi ru 

8.1 Die Neufassung des Schulorganisationsgesetzes ermöglichte es ab Sep­
tember 1996, die für die Überlassung von Schulräumlichkeiten einge­
nommenen finanziellen Mittel im Rahmen der zweckgebundenen Gebarung 
für Zwecke der Schule zu verwenden . Die Einnahmen aus Raumüberlas­
sungen erhöhten sich von 1,39 Mill EUR (Schuljahr 1997/98) um 80 % 
auf 2,50 Mill EUR (Schuljahr 2000/01). 

Der RH harre an lässlich der Überprüfung von Schulraumüberlassung und 
Werbung eine uneinheitliche Verbuchung der Einnahmen festgestellt 
(TB 1998, S. 181, Abs 6 .2). Einer diesbezüglichen Empfehlung des RH , 
die Verwendung der Konten derart zu regeln , dass sie die Grundlage für 
Kontrolle und Steuerung bilden könnten, ist das BMBWK nicht gefolgt. 
Ob die eingeno mm enen Mittel gesetzesko nform zur Bedeckung der 
durch die Schulraumüberlassung entstandenen Mehrausgaben verwendet 
wurden, konnte wegen fehlender Kontrollmechanismen nicht fes tgestellt 
werden. 

8.2 Der RH anerkannte, dass die Schulen ihre Einnahmen aus der Überlas­
sung von Räumlichkeiten erheblich steigern konnten. Er empfahl die Um­
setzung seiner seinerzeitigen Empfehlung durch das BMBWK und das 
Einrichten von Kontrollmechanismen. 

8.3 Laut Mitteilung des BMBWK wiirden die Schulen immer wieder darauf hinge­
wiesen, wie die Einnahmen zu verbuchen seien. Die Kontrolle der Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen obliege der Schulbehö"rde erster Instanz. 

8.4 Der RH verblieb bei seinen Empfehlungen . 

9.1 Durch die Neufassung des Schulunterrichtsgesetzes waren die Schulleiter 
ab 1996 ermächtig t , Geld- oder Sachwerte als Gegenleistung für schul­
fremde Werbung zu vereinnahmen und für Zwecke der Schule zu verwen­
den. Die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring erhöhten sich von 
0,61 Mill EUR im Schuljahr 1997/98 auf 1,91 Mill EUR im Schuljahr 
2000/01. Dies entsprach einer Steigerung von 215 %. 

Ungeachtet der seinerzeitigen Empfehlungen des RH (TB 1998, S. 180, 
Abs 5.2 und S. 181 , Abs 6.2) wurden die Einnahmen weiterhin unein­
heirl ich verbucht und im Bundesland Salzburg unverändert außerhalb der 
Bundesgebarung abgewickelt. 

9.2 D er RH anerkannte die beträchtli che Steigerung der Einnahmen aus 
Werbung und Sponsoring, wies jedoch auf die seinerzeitigen Empfehlun­
gen hin . 

9.3 Das BMBWK teilte mit, es habe den Landesschulrat fiir Safzburg wiederholt 
aufgefordert, kiinftig im Einklang mit den haushaftsrechtfichen Bestimmungen 
vorzugehen, und diesbeziiglich eine leicht handhabbare Lösung vorgeschlagen. 

9.4 Der RH verblieb bei seinen Empfehlungen. 
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Finanzielle Autonomie 

Teilrechtsfähigkei t 10.1 Aufgrund der Schulorganisationsgesetz-Novelle 1998 können an den 
Schulen des Bundes Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ge­
schaffen und vom Schulleiter als Geschäftsführer nach außen vertreten 
werden. Vorgesehene Tätigkeiten sind unter anderem die Durchführung 
von Veranstaltungen sowie der Erwerb von Vermögen und Rechten durch 
unentgeltliche Rechtsgeschäfte. Teilrechtsfähige Einrichtungen haben 
nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmannes zu gebaren. Für 
die Rechnungslegung sind die für Vollkaufleute geltenden Bestimmun­
gen sinngemäß anzuwenden. Der Bund haftet nicht für Verbindlichkeiten 
im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit. 

Die Zahl der teilrechtsfähigen Einrichtungen an den Schulen erhöhte sich 
geringfügig von sechs (1998) auf 17 (2001); die erzielten Ein nahmen stie­
gen im selben Zeitraum von 0,11 Mill EUR auf 0,61 Mill EUR. 

10.2 Der RH führte die geringe Inanspruchnahme der Teilrechtsfähigkeit an 
Schulen vor allem auf das Bestehen von attraktiven Alternativen zur Akqui­
sition von Drittmitteln (zB Schulraumüberlassung, Werbung und Spon­
soring, Elternvereine) zurück. Weiters dürften der Haftungsausschluss des 
Bundes und die anzuwendenden umfangreichen Rechnungslegungsbe­
stimmungen dafür ausschlaggebend sein. 

Der RH empfahl, die maßgebenden Gründe für die geringe Inanspruch­
nahme der Teilrechtsfähigkeit zu erheben. Daraus wären Schritte zur He­
bung der Attraktivität der Teilrechtsfähigkeit abzuleiten; diese könnten 
auch eine Vereinfachung der formalen Erfordernisse umfassen. 

10.3 Das BMBWK kündigte an, im Sinne des RH an die Landesschufriite herantreten 
zu woffen. 

Organ isatorische und personelle Auto nomie 

Schulgesetzpaket 

1996 

Mitspracherechte 
bei Funktions­
bestellungen 

11.1 Durch mehrere Änderungen schulrechtl icher Vorschriften wurden Kom­
petenzen der Landesschulräte an die Schulen übertragen. Dazu zählte zB 
die Aufnahme eines Schülers während des Schuljahres und die Befreiung 
von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen. Der RH erhob je­
doch am Beispiel des Landesschulrates für Oberösterreich, dass diese Schul­
behörde vor dem dargestellten Kompetenzübergang in den betreffenden 
Angelegenheiten nur in wenigen Fällen tätig werden musste. 

11.2 Der RH stimmte daher der vom Landesschulrat für Oberösterreich vertre­
tenen Ansicht zu, dass keine nennenswerte Entlastung der Landesschulräte 
eingetreten sei. Das Ziel des Gesetzgebers, die Schulautonomie weiterzu­
entwickeln, konnte jedoch erreicht werden. 

12.1 Die Neufassung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 übertrug den 
Schulen ab 1997 bei der Bestellung des Schulleiters Mitspracherechte in 
Form einer begründeten Stellungnahme des Schulgemeinschaftsausschus­
ses. Die Zahl derartiger Stellungnahmen erhöhte sich von 19 (Schuljahr 
1997/98) auf 39 (Schuljahr 2000/01), was einer Steigerung von 68 % auf 
91 % - bezogen auf alle Schulleiterbestellungen - entsprach. 
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12.2 Der RH anerkannte, dass die Schulen ihr Stellungnahmerecht in hohem 
und steigendem Ausmaß in Anspruch genommen hatten. 

13.1 Das BMBWK stellte im Interesse einer pädagogischen Qualitätssicherung 
trotz vermehner auronomer Gestaltungsmäglichkeiten eine Internet­
applikation zur Selbstevaluation der Schulen bereit. Weiters wurde das 
Aufgabenprofil der Schulaufsicht entsprechend angepasst. 

13.2 Der RH anerkannte, dass das BMBWK der Qualitätssicherung hohen 
Stellenwert beimisst. Er empfahl , die bisher getroffenen Maßnahmen zu 
eval uieren. 

13.3 Das BMBWK verwies auf umfangreiche Arbeiten am Zentrum für Schu/entwick­
Ittng sowie auf die Ergebnisse einer Projektgruppe. 

13.4 Der RH anerkannte diese Bemühungen, hielt aber seine Empfehlung, die 
bisher getroffenen gualitätssichernden Maßnahmen zu evaluieren, aufrecht. 

14.1 In dem im Oktober 2001 von der Bundesregierung verabschiedeten Verwal­
tungsinnovationsprogramm war im Bereich Aufgabenreform und Straf­
fung von Abläufen die Weiterentwicklung der Schulautonomie unter dem 
Arbei tsti tel "Schni ttstellen Sch ule-Landesschulrat -Mi nisteri um" en thai ten. 

14.2 Der RH anerkannte, dass die Weiterentwicklung der SchulautOnomie im 
Verwaltungsinnovationsprogramm der Bundesregierung enthalten war. 
Nach seiner Ansicht ließe eine Neudefinition der angeführten Schnittstel­
len eine Beschleunigung der Informations- und Entscheidungsprozesse 
und damit auch Einsparungen erwarten. 

15 Zusammenfassend hob der RH die nachstehenden Empfehlungen 
hervor: 

Das BMBWK sollte im Sinne einer Weiterentwicklung von Schul­
autonomie und Dezentralisierung vorrangig 

(1) die bereits eingeleitete Reform der Oberstufe der Allgemein bil­
denden höheren Schulen zügig umsetzen; 

(2) die Schnittstellen zwischen Schule, LandesschuIrat und BMBWK 
neu definieren; 

(3) eine dem Haushaltsrecht entsprechende Vorgangsweise des Lan­
desschulrates für Salzburg im Zusammenhang mit Werbung und 
Sponsoring sicherstellen sowie 

(4) die bisherigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung evaluieren. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Bundespensionskasse AG 

Mit dem Vertragsbedienstetenreformgesetz aus dem Jahre 1999 wur­
den neue Vertragsbediensteten-Laufbahnen geschaffen. Die Alters­
und Invaliditätsversorgung der neuen Schemata war jedoch mit je­
ner von Beamten bzw Arbeitnehmern in Großunternehmen nicht 
vergleichbar. ie wurde daher durch eine Pensionskassenvorsorge 
ergänzt. 

Die Aufnahme der Pensionskas engeschäfte durch die im Jahr 1999 
gegründete Bundespensionskasse AG (BPK) erfolgte wegen des 
entstandenen Zeitverlustes bei der Ausschreibung der Verwaltungs­
tätigkeit erst im Oktober 2000. 

Der Ausschreibung für den Vorstand fehlte der klare Hinweis, dass 
die Vorstandstätigkeit nebenberuflich mit einer anderen hauptbe­
ruflich ausgeübten Vorstandstätigkeit verknüpft werden sollte. Die 
Vergabe der ausgelagerten Verwaltungstätigkeit erfolgte nach Wider­
ruf einer Ausschreibung und Durchführung eines neuerlichen Aus­
schreibungsverfahrens erst im August 2000. 

Die BPK erwirtschaftete mit einer vorsichtigen Veranlagungsstra­
tegie für die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einen durch­
schnittlichen jährlichen Ertrag von 3,75 %. Nach dem Performance­
vergleich der österreichischen Kontrollbank lag sie damit zwar 
über dem Durchschnitt aller Pensionskassen, erreichte aber weder 
den im Geschäftsplan vorgesehenen rechnungsmäßigen Überschuss 
von 7,5 % noch den Rechnungszinsfuß von 5,5 %. 

In den Jahren 2000 und 2001 lastete die BPK der Veranlagungs­
und Risikogemeinschaft die Vermögensverwaltungskosten zum ge­
schäftsplanmäßigen Höchstsatz an. Dies hatte zur Folge, dass der 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 2000 rd 17 % und 2001 rd 
37 % der Veranlagungserträge als Vermögensverwaltungskosten ver­
rechnet wurden. 
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P rü fungsablau f und 
-gegenstand 

Pensionskassensystem 

Begri ffsdefinition 

Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft 

Eigentümer 

K enndaten der Bundespensionskasse AG 

Republik Österreich (100 %) 

Rechtsgrundlage Bundesgesetz über die Gründung einer BlIndespensions­
kasse AG, BGBI I r 127/1999 idgF 

Bi lanzdaten 31.12.2000 31.12.2001 

in 1000 EUR 

Anlagevermögen 292 292 

U mlallfvermögen 510 786 

Eigenkapital 404 346 

Fremdkapital 398 732 

Kenndaten der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

in 1000 EUR 
Deckungsrückstellung 

Schwankungsrückstellung 

Anwartschaftsberechtigte 

Leistungsberechtigte 

4774 

21 

33987 

11227 

Anzahl 

36793 

Der RH überprüfte von Mai bisjuni 2002 die Gebarung der 1999 ge­
g ründeten Bundespensionskasse AG (BPK). Zu den im eptember 2002 
übermittelten Prüfungsmitteilungen gaben der Vorsitzende des Auf­
sichtsrates und der Vorstand im Oktober 2002 sowie das BMF im Dezem­
ber 2002 tellungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen 
im Dezem ber 2002. 

2 Bei einer Pensionskasse handelt es sich um eine Akt iengesellschaft, die 
aufgru nd einer verliehenen Konzession berechtigt ist, Pensionsleistungen 
zuzusagen bzw zu erbringen. Um die zu diesem Zweck erforderlichen 
Pensionskassenbeiträge einzunehmen und zu veranlagen, schließt sie einen 
Pensionskassenverttag mit einem Dienstgeber ab, in welchem einerseits 
ihre Leistungen an die Ansptuchsberechtigten und andererseits die an sie 
zu entrichtenden Beiträge festgelegt werden. 

3 Die Anwarrschafts- und Leisrungsberechtigten bilden hinsichtlich der 
versichetungstechnischen und der Veranlagungsrisiken eine Veranlagungs­
und Risikogemeinschaft. Diese kann enrweder beirragsorienrierr - aus 
den vereinbarten Beirrägen ergibt sich je nach Veranlagungsergebnis die 
Pensionsleistung - oder leistungsorientiert - aus der zuge agten be­
stimmten Pensionsleistung ergeben sich je nach Veranlagung ergebnis 
die Beiträge - geführt werden. 
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Pensionskassensystem 

Geschäftsplan 

Errichtung der 
Bundespensions­
kasse AG 

Bundespens onskas G 

Im Falle eines beitragsorientierten Pensionskassensystems, wie bei der 
BPK, verpflichtet sich der Dienstgeber nicht dazu, eine bestimmte Pen­
sionsleistung zu erbringen, sondern nur, Beiträge zugunsten des Dienst­
nehmers zu bezahlen. Der Aufwand für den Dienstgeber besteht nur so­
lange, als der Dienstnehmer sich im beitragspflichtigen Dienstverhältnis 
befindet. 

Das für künftige Pensionsauszahlungen zur Verfügung stehende Kapital 
stammt aus Beiträgen des Dienstgebers und allenfalls der Dienstnehmer 
sowie aus Veranlagungserträgen. Es wird teils der Deckungsrückstellung, 
teils der Schwankungsrückstellung zugeführt, wobei Letztere als Reserve 
für die Performanceschwankungen der Veranlagung dienen soll. 

4 Ein von der Finanzmarkraufsichtsbehörde genehmigter Geschäftsplan ist 
die Grundlage für die gesamte Geschäftsführung einer Veranlagungs­
und Risikogemeinschaft. Eine zentrale Rechnungsgrundlage des Geschäfts­
plans ist der rechnungsmäßige Überschuss. Dieser ist der erwartete, in 
Prozent ausgedrückte jährliche Erlös des veranlagten Vermögens, welcher 
der Deckungsrückstellung zugeführt werden soll. Im Geschäftsplan ist 
auch der Rechnungszinsfuß festgelegt. Der Rechnungszinsfuß ist jener 
Zinssatz, mit dem die zu erwartenden Leistungen bzw die notwendigen 
Beiträge versicherungsmathematisch errechnet werden. 

5.1 Mit dem Vertragsbedienstetenreformgesetz, BGBI I Nr 1011999, wurden 
die bis dahin beStehenden Verrragsbediensteten-Laufbahnen durch neue 
ersetzt. Da die Alters- und Invaliditätsversorgung der Vertragsbediensteten 
nicht mit jener von Beamten bzw Arbeitnehmern in Großunternehmen 
vergleichbar war, sollte sie durch eine Pensionskassenvorsorge ergänzt 
werden. Mit dem Bundesgesetz über die Gründung einer Bundespensions­
kasse AG, BGBI I Nr 127 /1999, wurden die gesetzlichen Voraussetzungen 
zur Umsetzung der Pensionskassenlösung geschaffen. 

Die auf Grundlage dieses Bundesgesetzes in der Gründerversammlung 
vom 1. Oktober 1999 gegründete BPK wurde im Dezember 1999 in das 
Firmenbuch eingetragen. Ihr Grundkapital von 400 000 EUR wurde zur 
Gänze von der Republik Österreich übernommen. 

5.2 Der RH vermisste eine Prüfung der Frage durch den Bund, ob eine Pen­
sionskassenvorsorge mit geringerem Aufwand durch Inanspruchnahme ei­
ner überbetrieblichen Pensionskasse zu erreichen gewesen wäre. 
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78 
Geschäftsführung und Verwaltung 

Ausschreibung für 
den Vorstand 

Ausschreibung der 
Verwaltungstätigkeit 

Beginn des Pensions­
kassengeschäfts 

6.1 Das BMF schrieb Ende August 1999 die Funktion von zwei Vorstands­
mitgliedern öffentlich aus. Zwölf Bewerbungen langten ein. In der konsti­
tuierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 1. Oktober 1999 stellte der 
Vorsitzende vor Bestellung der Vorstandsmitglieder fest, dass der über­
wiegende Teil der Verwaltungstätigkeit ausgelagert werden soll. Weiters 
sollte die Vorstandstätigkeit nebenberuflich ausgeübt und mit einer ande­
ren hauptberuflich ausgeübten Vorstandstätigkeit verknüpft werden. Diese 
Umstände waren in der Ausschreibung nicht enthalten . 

6.2 ach Ansicht des RH war das Ausschreibungsverfahren mangelhaft, weil 
ein möglicher Bewerber dem Ausschreibungstext nicht entnehmen konnte, 
dass die Vorstandstätigkei t nebenberuflich ausgeübt werden sollte. 

7. 1 Die BPK schrieb Anfang Dezember 1999 die zu vergebenden Verwal­
rungstätigkeiten aus. In der Folge führte der Umstand, dass ein Vor­
standsmitglied und ein Aufsichtsratsmitglied der BPK auch Vorstands­
mitglieder eines Bieters waren, zu einem Bieterstreit. Daraufhin widerrief 
die BPK im Mai 2000 die Ausschreibung und fülme Mitte Juni 2000 ein 
neues Verfahren durch . Der Termin zur Abgabe der Angebote wurde mit 
7. August 2000 festgelegt. 

Daraufhin langten drei Angebote ein, wobei ein bestimmter Bieter bei 
drei Angeboten beteiligt war. Dadurch waren zwar die Zuschlagskriterien 
großteils gleich zu bewerten, allerdings bestand ein merklicher Unter­
schied in der Preisges taltung. 

7.2 Der RH führt die geringe Zahl der Angebote auch auf die infolge des 
Zeitdruckes relativ kurze Frist für die Angebotsabgabe zurück. Dennoch 
erachtete der RH aufgrund seiner Berechnungen die Auslagerung der 
Verwaltungstätigkeit beim derzeitigen Geschäftsumfang für kostengüns­
tiger als eine eigene Verwaltung der BPK. 

8.1 Di e Aufnahme der Pensionskassengesc häfte erfolgte im Oktober 2000 . 
Die BPK hatte ab Jänner 2000 Akontozahlungen des Bundes entgegen­
genommen und veranlagt. Die Zahlungen konnten aber mangels Perso­
nenkonten zunächst nicht den Anwartschaftsberechtigten als Beiträge zu­
geordnet werden . Diese konnten vor Einrichtung der Personenkonten im 

eptember 2000 auch keine Eigenbeiträge leisten. 

Die vom Bund im Oktober 2000 irrtümlich doppelt bezahlten Aufnahme­
kosten * in Höhe von 252 954 EUR wurden mit den Bei trägen für Feb­
ruar 2001 abgerechnet. 

* einma lige Kos[en für die Einbeziehung eines Anwar[schafrsberech[ig[en in die Pen­

sionskasse 

8.2 Der RH führte die Anlaufschwierigkeiten und den späten Beginn des 
Pensionskassengeschäfts auf den entstandenen Zei tverlust bei der Aus­
schreibung der Verwaltungstätigkeit zurück. 
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Weitere 
Feststellungen 

G 

9 Weitere Feststellungen und Empfehlungen betrafen die Erhöhung der 
Anzahl der Anwartschaftsberechtigten mit eigenen Beitragsleiscungen . 

Gebarung der Bundespensionskasse 

Übersicht 

Verwaltungskosten­
rückstellung 

Vermögens­
verwal cungskos ten 

10 Während die BPK im Jahr 2000 einen Überschuss von 24 810 EUR er­
wirtschaftete, entstand 2001 ein Fehlbetrag von 54 246 EUR. 

1l.l Auf Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2000 begannen, war die 
Verwalcungskostenrückstellungsverordnung, BGBI 11 N r 16/2001, anzu­
wenden. Diese auf einem 5tückkostenmodell * beruhende Verordnung er­
forderte eine höhere Dotierung der Verwaltungskostenrückstellung . Nach 
dem Geschäftsplan der BPK erfolgt die Bildung dieser Rückstellung auf 
Basis von Verwaltungskosten nach Pensionsbeginn von 60 EUR pro Person 
und laufendem Pensionsbezugsjahr. Am 31. Dezember 2001 betrug der 5011-
stand der Verwaltungskostenrückstellung laut Geschäftsplan 565 058 EUR, 
während der Iststand bei 224 539 EUR lag. Entsprechend der Verord­
nung ist die Unterdeckung längstens binnen zehn Jahren auszugleichen. 

* Das Seückkoseenmodell lege die Durchschniccskoseen pro Person und laufendem Pen­

sionsjahr für die nach Pensionsbeg inn anfallenden Verwaleungskoseen fese . 

11.2 Nach Auffassung des RH wird die Bildung der Verwaltungskostenrück­
stellung aufgrund der Verordnung die Gebarungsergebnisse der BPK we­
gen der hohen Zahl der Anwartschaftsberechtigten (Ende Dezember 2001 
rd 37 000) in den nächsten Jahren besonders belasten. Wenn aber die 
tatsächlichen Verwaltungskosten bei der Pensionsauszahlung erheblich 
unter den im Geschäftsplan enthaltenen 60 EUR pro Person und laufen­
dem Pensionsjahr liegen, müsste die BPK umgehend an die Finanz­
marktaufs ichtsbehörde herantreten , um den Geschäftsplan entsprechend 
anzupassen. 

11.3 Das BMF schloss sich der Auffassung des RH an. Gerade bei der noch nicht im 
Leistungsbereich tätigen BPK sei es erforderlich, den gewählten Stückkostensatz für 
die Bildung der Verwaltungskostenrückstelltmg in regelmäßigen Abstä"nden auf 
Angemessenheit zu überprüfen. 

Die BPK gab bekannt, sie habe bereits mit der Finanzmarktaujsichtsbehifrde Kon­
takt altfgenommen und werde einen Änderungsantrag einbringen. 

12.1 In den Jahren 2000 und 2001 lastete die BPK der Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaft Vermögensverwaltungskosten zum geschäftsplanmäßigen 
Höchstsatz vom jährlich 12 Promille des durchschnittlichen verwalteten 
Vermögens an. Dies harte zur Folge, dass der Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaft 2000 rd 17 % und 2001 rd 37 % der Veranlagungserträge 
als Vermögensverwaltungskosten verrechnet wurden. 

12.2 Nach Ansicht des RH würde ein steigendes Veranlag ungsvermögen eine 
Verringerung des Promillesatzes für die Anlascung von Vermögensver­
waltungskosten rechtfertigen . 
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80 

Vermögens­
veranlagung 

Leistungszusagen 

12.3 Das BiHF stimmte dem RH Zll . dass bei der Anlastung von Vermiigensverwal­
tlmgskosten langfristig ein AllSschöpfen der zulässigen Obergrenze nicht zwingend 
er/olgen sollte. 

Der Vorstand der BPK sagte eine Reduktion der Kostentangente zu. sobald dies die 
Vorschau und das Ergebnis zulassen würden. 

13. 1 Die BPK erreichte mit einer vorsichtigen Veranlagungsstrategie zwischen 
Februar 2000 und Mai 2002 für die Veranlagungs- und Risikogemein­
schaft einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 3,75 %. Nach dem 
Performancevergleich der österreichischen Kontrollbank lag sie damit 
zwar über dem Durchschnitt aller Pensionskassen, erreichte aber weder 
den im Geschäftsplan vorgesehenen rechnungsmäßigen Überschuss von 
7,5 % noch den Rechnungszinsfuß von 5,5 %. 

Der im Jahr 2001 erzielte Veranlagungsüberschuss * von lediglich 2,12 % 
(gegenüber 6,43 % im Jahr 2000) des durchschnittlichen Vermögens lag 
deutlich unter dem im Geschäftsplan vorgesehenen rechnungsmäßigen 
Überschuss bzw dem Rechnungszinsfuß. Die dadurch erforderlich gewor­
dene Auflösung der Schwankungsrückstellung bewirkte auch eine Verrin­
gerung der beitragsorientiert erworbenen Deckungsrückstellung in Höhe 
von 296 008 EUR. 

* Veranlagungserrräge minus Verwaltungskosren der Veran lagung, ausgedrückt in Pro­
zenten des durchschnittlichen Vermögens der Veranlag ungs- und Risikogemeinschaft. 

13.2 Auch im Jahr 2002 lag das Veranlagungsergebnis unter dem geschäfts­
planmäßigen Rechnungszinsfuß. Dies wird mangels einer vorhandenen 
Schwankungsrückstellung zu einer neuerlichen Verminderung der um 
den Rechnungszinsfuß aufgezinsten Deckungsrückstellung führen, sofern 
diese nicht durch ein posi tives versicherungstechnisches Ergebnis ausge­
glichen werden kann. 

14.1 Im September 1999 wurde zwischen dem Bund und der Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst ein Kollektivvertrag über die Pensionskassenzusage 
für Bedienstete des Bundes abgeschlossen. Nach der Präambel des Vertra­
ges bestand bei den Vertragsparteien Einvernehmen darüber, eine Pen­
sionskassenpension von 10 % der letzten Bemessungsgrundlage unter fol­
genden Voraussetzungen erreichen zu wollen: 

- vorgesehener rechnungsmäßiger Überschuss 7,5 % und Rechnungszins­
satz 5,5 %; 

- durchgehende volle Beitragsleistung durch Dienstgeber und -nehmer 
bei durchschnittlichen Karriereverläufen im Rahmen der Entlohnungs­
schemata v* und h * des Vertragsbedienstetengesetzes; 

- Beitragzahlungsdauer 40 Jahre. 

* Entlohnungsschemata sind die Summe der gesetzlichen Regelungen für die Entgeltbe­
rechnung. Die Inhalte des Arbeitsplatzes definieren, welcher Entlohnungskategorie ein 

auf diesem Arbeitsplatz verwendeter VeruagsbedienSteter zuzuordnen ist. 
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Bundespensionskas e AG 
Vermögens veranlagung 

Schluss­
bemerkungen 

14.2 Der RH schloss aus Besprechungsprotokollen, dass der rechnungsmäßige 
Überschuss mir 7,5 % und der Rechnungszi nsfuß von 5,5 % ausgehend von 
der Vertragspräambel unter Vorgabe der Leisrungszusage 00 % der letzten 
Bemessungsgrundlage) sowie der Beitragshöhe (jeweils 0,75 % für Dienst­
geber und Anwartschaftsberechrig ten) ermittelt worden waren. Nach An­
sicht des RH könnte die Wahl des Rechnungszinsfußes von 5,5 % bei un­
verändert niedrigem Zinsniveau für Vermögensveranlag ungen längerfri stig 
Minderungen der erwarteten Leistungen in Höhe der Differenz aus Veran­
lagungsergebnis und Rechnungszinsfuß mit sich bringen. 

14.3 Das BMF erkliirte zu den im Gescha/tsplan der BPK vorgesehenen Zinssiitzen. 
dass diese in den J ahren 1998 lind 1999 dttrchaltS angemessen lind problemlos er­
zielbar erschienen. Deshalb sei der Geschajtsplan entsprechend der damaligen Praxis 
im J dnner 2001 bewilligt wOI'den. Generell sei das PensionskassengeschilJt lang­
fristig. wobei sich die BPK erst in der Anfangsphase befinde. 

Weiters verwies das BMF auf eine Allflage im Gescha/tsplan. u'onach bei einer 
Ä nde1'llng der /iir die Rechnungsgrundlagen maßgeblichen Verhaltnisse eine ent­
sprechende Ändemng des GeJ{hajtsplans Zll beantragen sei. Diese Bettrteilllng ob­
liege t10rerst den Organen der BPK. Es werde aber allch 11071 Aktlla1'*. Pr;t/aktllar* 
und der Finanz1llarktalljsicht ein alljailiger Handlllngsbedm/ zu prüfen sein. 

* versicherungsmarhemarische Sachversrändige 

15 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Die Bundespensionskasse AG sollte 

(1) bei steigendem Veranlagungsvermögen eine Verringerung des 
Promillesatzes für die Anlastung von Vermögensverwaltungskos­
ten in Erwägung ziehen sowie 

(2) umgehend an die Finanzmarktaufsichtsbehörde zur Änderung 
des Geschäftsplans hinsichtlich der Verwaltungskostenrückstellung 
herantreten, falls die tatsächlichen Verwaltungskosten bei der Pen­
sionsauszahlung erheblich unter den im Geschäftsplan enthaltenen 
60 EUR pro Person und laufenden Pensionsjahr liegen . 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

IT -gestützte Wirtschaftsgüterverwaltung 

Das BMLV verwaltete sämtliche militärische Versorgungsgüter bis 
1966 händisch; danach erfolgte schrittweise die Umstellung auf eine 
IT-gestützte Verwaltung. Bereits in den 70er-Jahren wurde ein 
Großteil der Versorgungsgüter IT-gestützt verwal tet. A uch die 
Wirtschaftsgüter waren zur IT -gestützten Verwaltung in diesem 
Zeitraum vorgesehen. Die diesbezüglichen Vorarbeiten blieben aller­
dings unvollendet. Langjährige Entwicklungsarbeiten mit Ausga­
ben von 14,6 Mill EUR für Fremdleistungen wurden nicht erfolg­
reich abgeschlossen. 

Ab 1999 entwickelte das BMLV ein neues, in seiner Konzeption 
modernes und le istungsfähiges IT-gestütztes Logistiksystem, wel­
ches bis 2006 alle Versorgungsgüter umfassen soll. Z ur Zeit der Ge­
barungsüberprüfung im Mai 2002 wurde der überwiegende Teil 
der Wirtschaftsgüter weiterhin händisch verwaltet. 

Der RH regte erstmals 1981 eine IT-gestützte Verwaltung der 
Wirtschaftsgüter an und wiederholte diese Empfehlung mehrmals. 
Dem BMLV ging aufgrund der verzögerten Verwirklichung dieser 
Empfehlung ein Einsparungspotenzial von bis zu 1 Mill EUR jähr­
lich verloren. 

Kenndaten des Wirtschaftsdienstes * 

Wiederbeschaffungswerc der Winschaftsgüter in Mill EUR 

Arbeitsplätze im Wirtschaftsdienst 

Kaderpersonal 

Grundwehrdienst 

* Stand Mai 2002 

510,0 

Anzahl 

3286 

1074 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

IT-gestützte 
Materialverwaltungs­
systeme 

Der RH überprüfte im Oktober 2001 und von April bis Mai 2002 im 
BMLV die Einbindung der Wirtschaftsgüter in ein IT-gestütztes Verwal­
tungssystem. 

Zu den im Juli 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen gab das BMLV 
im Oktober 2002 eine Stellungnahme ab. Der RH verzichtete auf eine 
Gegenäußerung. 

2 Die Wirtschaftsgüter im BMLV umfassten Bekleidung, persönliche Aus­
rüstung, Verpflegung, Küchenausstattung, Unterkunftsgeräte, Musik­
instrumente, Brennstoffe, Sport- und Alpingeräte ua. Der Gesamtbestand 
der Wirtschaftsgüter war über alle Dienststellen des Bundesheeres verteilt. 

3.1 Das BMLV verwaltete sämtliche militärische Versorgungsgüter (Feld­
zeug- und Luftzeuggüter) bis 1966 händisch; danach erfolgte schrittweise 
die Umstellung auf eine IT-gestützte Verwaltung. Bereits in den 70er-Jah­
ren wurde ei n Großteil der Versorgungsgüter IT -gesti.itzt verwaltet. Auch 
die Wirtschaftsgüter waren zur IT-gestützten Verwaltung in diesem 
Zei traum vorgesehen. Die diesbezüglichen Vorarbei ten blieben unvollen­
det. Der RH empfahl daher 1981, auch die Wirtschaftsgüter in das IT-ge­
stützte Materialverwaltungssystem einzubinden. 

Das BMLV begann im Jahr 1982 die Entwicklung eines neuen, leistungs­
fähigeren IT-gestützten Materialverwaltungssystems, in das in den 80er­
Jahren auch die Wirtschaftsgüter eingebunden werden sollten. Der RH 
empfahl in den Jahren 1986, 1997 und 1998 erneut, die Wirtschaftsgüter 
IT-gestützt zu verwalten. Das Entwicklungsprojekt des BMLV führte je­
doch zu keinem Erfolg. Es wurde nach rd 17-jähriger Softwareentwick­
lung 1999 beendet, ohne dass eine einzige Teilanwendung fertiggestellt 
und den Anwendern übergeben werden konnte. Die Verwaltung der 
Wirtschaftsgüter erfolgte daher weiterhin händisch . 

Das BMLV kaufte im Rahmen der angeführten Softwareentwicklung von 
1993 bis 1998 externe Leistungen im Ausmaß von 14,6 Mill EUR hinzu. 
Die Ausgaben für Fremdleistungen (1982 bis 1992) und für Eigenleis­
tungen (1982 bis 1998) konnten vom BMLV nicht beziffert werden . 

Laut dem BMLV waren von diesem Projekt Leistungen im Wert von 
5,8 Mill EUR als Vorleistungen bei der Softwareentwicklung des Nach­
folgeprojekts - einem neuen IT-gestützten Logistiksystem - anzuse­
hen. Demnach waren 8,8 Mill EUR als verlorener Aufwand zu betrachten. 

3.2 Nach Ansicht des RH hätte das BMLV schon frühzeirig wirksamen Ein­
fluss auf die unzureichende Projektentwicklung nehmen müssen. Er regte 
an, künftig ein eigenes Controlling für alle IT-Projekte einzurichten, um 
rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. 

3.3 Das BMLV nahm die Feststellungen des RH zum verlorenen Aufwand zur 
Kenntnis. Es strebe jedoch an, die vom RH als verlorenen Aufwand bezeichneten 
und bisher nicht genutzten Bestandteile der Softwareentwicklllng nachtriiglich 
nutzbringend in das neue Projekt einfließen zu lassen. 
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Wirtschaftsgüter 

IT-gestützte 
Wirtschaftsguterver Itu g 

4.1 Im April 1999 begann das BMLV ein neues Projekt für die Entwicklung 
eines IT-gestützten Logistiksystems für sämtliche militärische Versor­
gungsgüter sowie alle Wirrschafts- und Sanitätsgüter. Der Umfang dieses 
Systems soll te sich von der Materialverwalrung über die Disposicion bis 
zur Kostentechnung erstrecken und neben den allgemeinen Versorgungs­
gütern auch die spezifischen Wirtschaftsgüter umfassen. 

Der Abschluss des Projekts wurde mit Ende 2006 festgesetzt. Künftig 
waren neben diesem Logistiksystem keine weiteren IT-gestützten Versor­
gungssysteme mehr vorgesehen. Die Einbindung der gesamten Wirt­
schaftsgüter in das neue Logistiksystem war mit Ende September 2002 
geplant, wurde aber wegen Verzögerungen um 16 Monate verschoben. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im Mai 2002 erfolgte die Verwal­
tung des überwiegenden Teils der Wirtschaftsgüter weiterhin händisch. 
Lediglich ein kleiner Teil der Wirtschaftsgüter wurde IT-gestützt verwal­
tet. Diese einfachen IT-Insellösungen passten jedoch nicht in eine Ge­
samtkonzeption. 

4.2 Die Grobkonzeption des neuen Projekts entsprach einem modernen und 
leistungsfähigen IT-gestützten Logistiksystem. Der RH empfahl, die 
Wirtschaftsgüter bis Ende 2003 in das neue Logistiksystem einzubinden. 
Bei signifikanter Abweichung der Programmentwicklung vom Projekt­
plan wäre das Projekt jedoch zu hinterfragen. Weiters sollten alle logisti­
schen IT -gestützten Insellösungen durch das neue Logistiksystem ersetzt 
werden, um die Vorteile einer einheitlichen Verwaltung sowie einer zent­
ralen Auswertung und Steuerung zu erlangen. 

4.3 Laut tel/ungnahme des BMLV sei beabsichtigt, die Wirtschajtsgüter bis Ende 2003 
in das neue IT -gestiitzte Logistiksystßm einzubinden. Weiters sollen mit der Ein­
führung des neuen Logistiksystßms maglichst alle Insel/ösungen für logistische Infor­
mationssysteme abgelast werden. 

5.1 Das BMLV erfasste von 1974 bis 2002 IT-gestützt rd 5 800 der insge­
samt rd 25 000 bis 30 000 Stammdatensätze für Wirtschaftsgüter. Der 
Großteil der erfassten Stammdatensätze stammte aus den 70er-Jahren 
und war meist veraltet. 

Neben den Materialstammdaten waren auch die Anwenderanforderungen 
für die Verwaltung der Wirtschaftsgüter unvollständig. Damit fehlten 
zwei wesentliche Voraussetzungen für eine rasche und zielorientierte Ein­
bindung der Wirtschaftsgüter in das neue IT-gestützte Logistiksystem. 

5.2 Nach Auffassung des RH verfügte das BMLV seit 1966 über ausreichend 
Zeit, die Materialstammdaten aller Wirtschaftsgüter IT-gestützt zu erhe­
ben bzw die Anwenderanforderungen umfassend auszuarbeiten. Der RH 
regte an, diese Arbeiten nunmehr abzuschließen. 

5.3 Laut Mitteilung des BMLV wiirden die Anwenderanforderungen für Wirtschajts­
güter in ZtlJammenarbeit mit dem Projektteam jertiggestellt und die Erfassung der 
Materialstammdaten /iir Wirtschajtsgiiter Ende 2002 abgeschlossen werden. 

85 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)92 von 161

www.parlament.gv.at



86 
Projektkosten 

Vorteile einer 
IT -gestützten 
Verwaltung 

Projektcontrolling 

Schluss­
bemerkungen 

6.1 Das BMLV plante für die Entwicklung des neuen Logistiksystems einen 
Budgetbedarfvon 18 Mill EUR. Von 1999 bis 2001 tätigte das BMLV 
hiefür Ausgaben von 6,2 Mill EUR. Das BMLV führte im Rahmen des 
Projekts einen genauen Nachweis für extern erbrachte, nicht jedoch für 
ressorteigene Leistungen. Daher konnten die tatsächlichen Projektkosten 
nicht ermittelt werden. 

6.2 Der RH empfahl , die ressorreigenen Leistungen ebenfalls genau zu erhe­
ben, um die Kosten des Projekts berechnen zu können. 

6.3 Das BMLV sagte dies zu. 

7.1 Das BMLV stellte durch die Einbindung der Wirrschaftsgüter in das IT­
gestützte Logistiksystem eine jährliche Einsparung bis zu 1 Mill EUR in 
Aussicht. 

7.2 Der RH wies darauf hin, dass dem BMLV durch die Nichteinbindung der 
Wirtschaftsgüter in ein IT-gestütztes Logistiksystem zumindest in den 
letzten fünf J ahren dieses jährliche Einsparungspotenzial verloren ging. 
Er regte an, nach Übernahme der Wirrschaftsgüter in die IT-ges tützte 
Verwaltung die Auslasrung des Wirrschaftspersonals zu überprüfen und 
dessen Zahl gegebenenfalls zu verringern. 

7.3 Das BMLV sagte dies zu. 

8.1 Die Projekrorganisation sah die Funktion eines Projektcontrollers vor. Da 
der für diese Aufgabe vorgesehene Bedienstete des BMLV dieser Aufgabe 
nicht nachkam, nahm der Projekdeiter selbst das Projektcontrolling wahr. 

8.2 Der RH empfahl, im Hinblick auf die Komplexität des Projekts einen eige­
nen Bediensteten des BMLV mit der Aufgabe des Projektcontrollings zu 
betrauen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLV sei bereits ein geeigneter Bediensteter als Controller 
für das Logistikkonzept bestellt worden. 

9 Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Wirtschaftsgüter sollten in das neue IT -gestützte Logis­
tiksystem eingebunden werden. 

(2) Die Anwenderanforderungen für alle Wirtschaftsgüter wären 
umfassend auszuarbeiten. 

(3) Die Materialstammdaten aller Wirtschaftsgüter sollten erhoben 
werden. 

(4) Nach Übernahme der Wirtschaftsgüter in das neue Logistiksystem 
sollte die Auslastung des Wirtschaftspersonals überprüft werden. 

(5) Für das neue Logistikprojekt sollte ein eigener Bediensteter als 
Projektcontroller bestellt werden. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit und Generationen 

Ausgewählte Werbernaßnahmen 

Laut dem Bundesministeriengesetz 1986 fällt die Information der 
Öffentlichkeit über den Ressortbereich in die Zuständigkeit des 
jeweiligen Bundesministeriums. Nach Ansicht des RH sind unter 
Öffentlichkeitsarbeit die vielfältigen Formen einer nach außen ge­
richteten Information und damit auch werbende Tätigkeiten zu 
verstehen. Im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Gene­
rationen (BMSG) waren damit acht Organisationseinheiten befasst. 

Parlamentarische Anfragen zu Informations- und Werbemaßnah­
men des BMSG zeigten, dass grundlegende Meinungsverschiedenhei­
ten darüber bestanden, inwieweit aus Haushaltsmineln finanzierte 
Informations- und Werbemaßnahmen zulässig waren. Generelle 
Regelungen könnten daher den Rechtfertigungsdruck des BMSG 
vermindern. 

Entgeltliche Informations- und Werbemaßnahmen des BMSG zu 
familienpolitischen Leistungen waren nicht immer entsprechend 
gekennzeichnet. In den Jahren 2000 und 2001 war die Verteilung 
von Informations- und Werbemaßnahmen in nicht fachbezogenen 
Printmedien ungleich; die Bundesländer Kärnten und Steiermark 
wurden bevorzugt. 

K enndaten zur Öffentlichkeitsarbeit im 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 

Rech tsgrundlage Bundesministeriengesetz 1986 

Aufgabe 

Organisation 

Ausgaben 

Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des BMSG 

Kabinett des Bundesministers, Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit und weitere Organisationseinheiten 

2000 2001 

in Mill EUR 

für Informations- und Werbemaßnahmen 0,56 2,45 

Aufgrund unterschiedlicher Aufgaben des BMSG sind die dargestellten Aus­
gaben nicht miteinander vergleichbar, daher unterblieb auch ein Vergleich 
mit den Vorjahren . 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Aufgaben 

Organisation 

Der RH überprüfte von März bis April 2002 die Gebarung des BMSG 
hinsichtlich ausgewählter Informations- und Werbemaßnahmen. Zu den 
im Juli 2002 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BMSG im 
Oktober 2002 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im De­
zember 2002 . 

Den Anlass für die Überprüfungen bildeten in parlamentarischen Anfra­
gen und Debatten zum Ausdruck gebrachte grundlegende Meinungsun­
terschiede, inwieweit aus Haushaltsmitteln bezahlte Informations- und 
Werbemaßnahmen des BMSG zulässig waren. 

2.1 Laut dem Bundesministeriengesetz 1986 fällt die Information der Öffent­
lichkeit über den Ressortbereich, einschließlich des Verkehrs mit der 
Presse, dem Hörfunk und dem Fernsehen, in die Zuständigkeit des jewei­
ligen Bundesministeriums. Weiterführende Erklärungen, wie diese Infor­
mation zu erfolgen hat, enthält das Gesetz nicht. 

In der politischen Diskussion wurden Begriffe wie Öffentlichkeitsarbeit, 
bezahlte Information, Kampagnen, Werbung, Public Relations oder Pro­
paganda synonym gebraucht. 

2.2 Nach Ansicht des RH sind unter Öffentlichkeitsarbeit jedenfalls die viel­
fältigen Formen einer nach außen gerichteten Information und damit 
auch werbende Tätigkeiten zu verstehen. Ein wichtiger Teil der Öffent­
lichkeitsarbeit bzw von Werbemaßnahmen ist auch die systematische Er­
forschung von Meinungen. 

3.1 Von 1999 bis 2001 waren das Kabinett des Bundesministers, die Abtei­
lung für Öffentlichkeitsarbeit und die Sektionen III bis IX mit Informa­
tions- und Werbemaßnahmen befasst. In den Jahren 2000 und 2001 teil­
ten sich die Informations- und Werbemaßnahmen auf die zuständigen 
Organisationseinheiten wie folgt auf: 

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 

Sektion III 

Sektion IV 

Sektion V 

Sektion VI 

Sektion VII 

Sektion VIII 

Sektion IX 

Anzahl 

96 

7 

23 
57 

6 

30 

2 

1 

3.2 Der RH erachtete diese Aufgabenverteilung im BMSG als nicht zweck­
mäßig und empfahl, die Informations- und Werbemaßnahmen des Res­
sorts zentral zu steuern . 
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Grund sätzliche 
Feststell ungen 

Einzelfests tellungen 

Streuung von 
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Prinrmedien 

Ausgewäh t rb 

4.1 Hinsichtlich des Regelungsbedarfes für die Öffenr lichkeitsarbeit bzw die 
Informations- und Werbernaßnahmen wird auf die diesbezüglichen, im 
vorliegenden Bericht enrhaltenen Ausführungen über ausgewählte Werbe­
maßnahmen der Bundesregierung verwiesen. 

Im Bereich des BM G stellte der RH fest, dass im Jahr 2000 durchge­
führte enrgeltliche Informations- und Werbemaßnahmen zu familien­
politischen Leistungen nicht immer eindeutig vom redaktionellen Inhalt 
der Printmedien abzugrenzen bzw sofort als Inserat erkennbar waren . 
Hervorgerufen wurde dies durch die Ähnlichkeit des Layouts mit dem 
Zeirungstext und das Fehlen einer enrsprechenden Kennzeichnung . 

4.2 ach Auffassung des RH könnren in Abstimmung mit dem BKA erstellte 
generelle Regelungen den Rechtfertigungsdruck des BMSG vermindern. 
Weiters regte der RH an, in Hinkunft entgeltliche Informations- und 
Werbernaßnahmen enrsprechend zu kennzeichnen. 

4.3 Das BMSG vertrat die Ansicht, dass Informationsmaßnahmen zu Themen im eige­
nen Wirkungsbereich durch hauseigene Informationen und nicht durch den Bundes­
pressedienst erfolgen sollten. 

4.4 Der RH entgegnete, dass er lediglich die Erstellung genereller Regelun­
gen in Abstimmung mit dem BKA angeregt habe. Diesbezügliche Richt­
linien erachtete der RH vor allem im Hinblick auf ressortübergreifende 
Informations- und Werbernaßnahmen sowie auf die damit zusammen­
hängende Koordination als zweckmäßig. 

5.l Der RH unrersuchte die Streuung von Informations- und Werbernaßnah­
men durch das BMSG in nicht fachbezogenen Prinrmedien hinsichtlich 
ihres bundesweiten und länderspezifischen Erscheinens. Fachzeitungen, 
zB Ärztemagazine, wurden dabei nicht berücksichtigt, weil sie bestimmte 
Zielgruppen ansprechen und eine eindeutige Zuordnung nach Ländern 
bzw bundesweitem Er cheinen nicht möglich war. 

In den Jahren 2000 und 2001 erschienen in Printmedien insgesamt 
117 Werbernaßnahmen in Form von Anzeigen oder Beilagen. Von diesen 
Informations- und Werbernaßnahmen entfielen rd 56 % auf Prinrmedien 
der Bundesländer Kärnten und Steiermark mit einem Bevölkerungsanreil 
von 22 %. Bei einer 2000 geschalteten Werbekampagne "Familienkom­
petzenzen" war die Verteilung noch weniger ausgewogen. 

5.2 Der RH konnte die unrerschiedliche Informationsverteilung auf die ein­
zelnen Bundesländer nicht nachvollziehen. Er regte an, künftig auf eine 
ausgewogene treuung von Informations- und Werbernaßnahmen für 
bundesweite Themen in Prinrmedien zu achten. 

5.3 Das BMSG wies in seiner tellungnahme darauf hin, dass wegen der Einrichtung 
regionaler Pilotberatungsstellen in der Steiermark und in Kärnten nur in diesen 
Bundesicindern Informationsmaßnahmen betreffend Familienkompetenzen durchge­
fiihrt worden wä·ren. 

89 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)96 von 161

www.parlament.gv.at



90 

Weitere 
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Schluss­
bemerkungen 

5.4 Der RH hielt seine Empfehlung aufrec ht , weil die Maßnahmen nicht aus­
schließlich den beiden Pilotein richtungen (regionale Beratungsstellen) 
zuzurechnen waren. 

6 Wei tere Fes tstellungen und Empfehlungen des RH betrafen eine einmalige 
Einschaltung in verschi edenen Tageszeitungen mit bundesweiter Auflage. 

7 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(l) Das BMSG sollte die Informations- und Werbemaßnahmen des 
Ressorts zentral steuern. 

(2) In Abstimmung mit dem BKA wären generelle Regelungen für 
die Öffentlichkeitsarbeit bzw die Informations- und Werbemaß­
nahmen zu erstellen. 

(3) Entgeltliche Informations- und Werbemaßnahmen wären ent­
sprechend zu kennzeichnen. 

(4) Bei Informations- und Werbemaßnahmen in Printmedien wäre 
auf eine ausgewogene Streuung für bundesweite Themen zu ach­
ten. 
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Kurzfassung 

Transportkosten bei drei Gebietskrankenkassen 

Der RH überprüfte auf Ersuchen des Bundesministers für soziale 
Sicherheit und Generationen, Mag Herbert Haupt, "die Entwick­
lung der Transportkosten bei der Kärntner, der Niederösterreichi­
schen und der Tiroler Gebietskrankenkasse in den Jahren 1996 bis 
2000 sowie im Zusammenhang damit die Vergabepraxis an die in 
Frage kommenden Transportunternehmen". 

Der Krankentransport ist grundsätzlich von den Gemeinden im eige­
nen Wirkungsbereich wahrzunehmen. Daher sind nach den landes­
gesetzlichen Bestimmungen die Gemeinden, nicht jedoch die Kran­
kenversicherungsträger als Auftraggeber für diese Dienstleistungen 
anzusehen. Die Krankenversicherungsträger hätten lediglich jene 
Kosten, die für den Transport ihrer Versicherten entstanden sind, 
zu übernehmen. 

Überhöhte Kosten, die sich aus langen Anfahrtswegen infolge 
ungünstiger regionaler Verteilung der Rettungsstandorte ergeben, 
sollten daher nicht zu Lasten der Krankenversicherungsträger gehen. 
Diese sollten für Leerkilometer deutlich niedrigere Tarife aushan­
deln, um einen Anreiz für eine bessere Abstimmung vorhersehba­
rer Fahrten zu schaffen. Langfristig sollten sie eine Kostenübernahme 
nur mehr für die eigentliche Transportstrecke anstreben. Unter 
Einsatz moderner Technik könnte ein so genanntes "Mission Billing 
System" eine volle1ektronische Einsatzsteuerung und automatisierte 
Abrechnung der Krankentransporte ermöglichen. 

Im Jahr 2000 betrug der Anteil der Fahrtspesen und Transportkos­
ten an den Versicherungsleistungen der Gebietskrankenkassen in 
Kärnten 1,2 %, in Niederösterreich 2,1 % und in Tirol 1,3 %. Der 
RH stellte dementsprechend große Unterschiede hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von Transportleistungen fest. So entfielen auf 
100 Versicherte in Kärnten 38, in Niederösterreich 70 und in Tirol 
41 Fahrten. Mehr als die Hälfte aller Transportkosten entfiel auf 
Pensionisten, in Kärnten sogar rd 71 %. 

Zwischen 1996 und 2000 stiegen die Transportkosten in Kärnten 
um 28 %, in Niederösterreich um 22 % und in Tirol um 4 %. Im 
Jahr 2000 führte die größte österreichische Rettungsorganisation in 
Kärnten rd 93 %, in Niederösterreich rd 70 % und in Tirol rd 82 % 
aller abgerechneten Transporte durch. 

Da der Ersatz der Reisekosten 1996 durch die 53. Novelle zum ASVG 
in eine freiwillige Leistung umgewandelt wurde, schränkten die 
Krankenversicherungsträger diese Kostenerstattungen durch Sat­
zungsänderungen stark ein. In Kärnten sanken die Erstattungen zwi­
schen 1996 und 2000 um rd 87 %, in Niederösterreich um fast ein 
Drittel und in Tirol um mehr als zwei Drittel. 
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Die in den Verträgen der Gebietskrankenkassen von Kärnten und 
Niederösterreich angestrebte Aufwandsdeckelung der Transport­
kosten wurde nicht erreicht, weil zusätzlich vereinbarte Wertan­
passungen nicht kostendämpfend wirkten bzw zu beträchtlichen 
Nachzahlungen führten. In Tirol führte die Ausweitung de Krei­
ses der Anspruchsberechtigten für Transporte 1999 zu einem An­
stieg der Sitzendtransporte um rd 21 %. In Verbindung mit einer 
Tariferhöhung tiegen die Aufwendungen für derartige Transporte 
um rd 41 %. 

Wegen des nach Ansicht des RH unzureichenden Automatisie­
rungsgrades der Abrechnungen waren die durchschnittlichen Perso­
nalkosten pro Abrechnungsfall in Tirol um rd 69 % und in Nieder­
österreich um 107 % höher als in Kärnten. Durch die Abrechnung 
mittels Datenträgern könnten in Niederösterreich elf Mitarbeiter 
(jährliches Einsparungspotenzial rd 400 000 EUR) und in Tirol zwei 
Mitarbeiter (jährliches Einsparungspotenzial rd 79 000 E R) einge­
spart werden. 
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Transportkosten bei 
drei Gebietskrankenkassen 

Kenndaten zu drei Gebietskrankenkassen * 

Kärntner Gebietskrankenkasse 

Gesamtaufwand 

davon Summe der Versicherungsleistungen 

davon Fahrtspesen und Transportkosten 

Anteil der Fahrtspesen und Transporckosren an 
den Versicherungsleisrungen 

d urchschni tri icher Versichertensrand 

durchschnittliche Fahrtspesen und Transportkosren 
pro Versichertem 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 

Gesamtaufwand 

davon Summe der Versicherungsleisrungen 

davon Fahrtspesen und Transportkosten 

Anteil der Fahrrspesen und Transporrkosten an 
den Versicherungsleistungen 

d urchscbnittlicher Versichertensrand 

durchscbnittliche Fabrtspesen und Transportkosren 
pro Vers ichertem 

Tiro1er Gebietskrankenkasse 

Gesamtaufwand 

davon Summe der Versicberungsleisrungen 

davon Fahrtspesen und Transportkosten 

Anteil der Fabrtspesen und Transporckosten an 
den Versicherungsleisrungen 

durchschnittlieber Versichertenstand 

durchschnittliche Fabrtspesen und Transportkosren 
pro Versichertem 

* laut Erfolgsrechnungen 

1999 

456,81 

43 1,60 

4,96 

1,2 

272 546 

18,18 

1 218,44 

1 151,97 

24,64 

2,1 

763945 

32,26 

567,29 

538,13 

9,28 

1,7 

342630 

27,08 

2000 

in Mill EUR 

473,42 

446,27 

5,37 

in % 

1,2 

Anzahl 

274493 

inEUR 

19,57 

in Mill EUR 

1 278,36 

1 206,46 

24,77 

in % 

2,1 

Anzabl 

774099 

inEUR 

32,00 

in Mill EUR 

586,95 

556,78 

7,43 

in % 

1,3 

Anzahl 

349470 

inEUR 

21,25 

2001 

487,68 

459,17 

6,30 

1,4 

276438 

22,80 

1319,65 

1248,29 

20,72 

1,7 

780535 

26,55 

603,65 

571,85 

8,42 

1,5 

357259 

23,58 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtliche 
Grundlagen 

Aufg rund eines Ersuchens gemäß Art 126b Abs 4 Bundes-Verfassungs­
gesetz (B-VG) des Bundesministers für soziale Sicherheit und Genera­
tionen, Mag Herbert Haupt , vom 20. Juni 2001 überprüfte der RH im 
Herbst 2001 die Entwicklung im Bereich der Transportkosten bei der 
Kärntner, der Niederösterreichischen und der Tiroler Gebietskrankenkasse 
für die Geschäftsjahre 1996 bis 2000. Weiters sollte im Zusammenhang 
damit die Vorgehensweise bei Vergaben an die in Frage kommenden 
Transportunternehmungen überprüft werden . In den Prüfungsmitteilun­
gen vom März 2002 wurden soweit wie möglich auch die seither einge­
tretenen Veränderungen berücksichtigt. 

Bis Juli 2002 nahmen neben den drei überprüften Gebietskrankenkassen 
und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(Hauptverband) auch das BMSG und über dessen Einladung die Nieder­
österreichische und die Tiroler Landesregierung Stellung. Die Kärntner 
Landesregierung gab keine Stellungnahme ab. Der RH erstattete im Jän­
ner 2003 eine abschließende Gegenäußerung. 

2.1 Gemäß Art 15 B-VG fällt das Hilfs- und Rettungswesen * in die Kompe­
tenz der Länder und ist von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich 
wahrzunehmen (Art 118 Abs 3 B- VG). Daher sind nach den landesge­
setzlichen Bestimmungen die Gemeinden, nicht jedoch die Krankenversi­
cherungsträger als Auftraggeber für diese Dienstleistungen anzusehen. 
Die Länder haben unterschiedliche Landesgesetze zur Regelung der Orga­
nisation und der Aufgaben des Rettungswesens erlassen. 

* Umer Rerrungswesen ist ein Teilbereich des Gesundheitswesens zu verstehen, der fol­

gende Regelungsbereiche umfasse Leistung von Erster Hilfe an Personen, di e eine Ge­

sundheitsstörung erli rren haben; Herstellung der Transportfähigkeit und Versorg ung 

dieser Personen durch das Sanitätspersonal oder den Notarzt; Krankemransport ; Bereit­

stellung und Organisation der Ausbildung von Sanitätern und Ersthelfern. 

Nach dem Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz soll die Erbrin­
gung von Leistungen des allgemeinen Hilfs- und Rettungsdienstes sowie 
der besonderen Hilfs- und Rettungsdienste durch Zuwendungen an aner­
kannte Rettungsorganisationen gefördert werden. Im Gegensatz zum Tiro­
ler Rettungsgesetz und zum Niederösterreichischen Gemeinde-Rettungs­
dienstgesetz ist darin keine ausdrückliche Verpflichtung der Gemeinden 
enthalten, die Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Rettungsdienstes ent­
weder selbst zu besorgen oder durch Vertragsabschluss mit physischen 
oder juristischen Personen, die über geeignete Einrichtungen verfügen, 
sicherzustellen (Niederösterreich) bzw einer Rerrungsorganisation, die 
bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt, zu übertragen (Tirol). 

2.2 Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßig, den verfassungsmäßigen Auf­
trag auch im Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz entsprechend zu 
berücksichtigen. Dabei wären die Gemeinden ausdrücklich zu verpflich­
ten, die erforderlichen Leistungen des Rettungsdienstes in ihrem Ge­
meindegebiet entweder selbst zu erbringen oder durch Abschluss privat­
rechtlicher Verträge sicherzustellen. 
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Transportko t n b i 
drei Gebie skr nken assen 

2.3 Die KCirntner Landesregierung gab keine Stellungnahme ab. 

Die Niederö'sterreichische Landesregierung sowie der Hauptverband teilten die 
Auffassung des RH bezüglich der ZustCindigkeit der Gemeinden für das Rettungs­
wesen. 

Laut Stellungnahme der Tiroler Landesregierung trügen die Landesgesetze den unter­
schiedlichen Rahmenbedingungen Rechnung. 

Zulassung von Rettungsorganisationen 

Zulassungs­
voraussetzungen 

Regelungen für den 
Kostenersatz 

3 (1) In Kärnten und Tirol können nach den landesgesetzlichen Bestimmun­
gen nur gemeinnützige Organisationen, die ihre Aufgaben überwiegend 
mit ehrenamtlich tätigen Personen besorgen, als Rettungsorganisationen zu­
gelassen werden . Die Tiroler Landesreg ierung wies in diesem Zusammen­
hang darauf hin , dass das qualitativ hochstehende Rettungswesen in Tirol 
ohne ehrenamtlich tätige Personen nicht zu finanzieren wäre. 

In Niederösterreich bestehen keine diesbezüglichen Beschränkungen. 

(2) In Kärnten ist das Rote Kreuz ex lege als Rettungsorganisation aner­
kannt, ohne dass es einer weiteren Überprüfung durch die Landesbehör­
den bedarf. Zwei weitere Rettungsorganisationen sind durch Bescheid der 
Landesregierung als solche anerkannt. Darüber hinaus dürfen weitere Ret­
tungsorganisationen nur dann anerkannt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass durch Rerrungskonkurrenz * kei ne Unzukömmlichkeiten entstehen 
können . Alle anerkannten Rerrungsorganisationen unterliegen der Auf­
sicht durch die Landesregierung. 

* zB gleichzei rige Hilfe leisrung an Orr und 5relle durch mehrere Organisarionen 

Auch in Tirol ist das Rote Kreuz ex lege als Rerrungsorganisation aner­
kannt . 

In Niederösterreich ist hingegen bei jedem Vertragsabschluss mit einer 
Rettungsorganisation zu überprüfen, ob die im Gesetz genannten Zulas­
sungserfordernisse erfüllt sind. 

4.1 Im Einzelnen bestehen folgende Regelungen: 

(1) Das Kärntner Rerrungsdienst-Förderungsgese tz berechtig t die Ret­
rungsorganisationen , den Kostenersatz für die Leistungen entweder vom 
Transportierten selbst oder - aufgrund bestehender vertraglicher Rege­
lungen - von Drirren (zB Sozialversicherungsrrägern) zu verlangen. 

(2) In Niederösterreich sind die Gemeinden berecht igt , dem Leisrungs­
empfänger einen Kostenersatz mit Bescheid vorzuschreiben. Dies g ilt in­
soweit , als nicht durch Dritte (vor allem 'durch Träger der Sozialversiche­
rung oder der Sozialhilfe) Ersatz an die Gemeinde geleistet wird . Die 
Höhe des Kostenersatzes ist durch Verordnung des Gemeinderates zu be­
stimmen; derartige Verordnungen wurden jedoch nicht erlassen. 
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Zulassung von 

Rettungsorganisationen 

Rettungsdiens t­
beitrag 

(3) In Tirol sind in dem Vertrag, mit dem eine Gemeinde die Aufgaben des 
örtl ichen Rettungsdienstes einer Rettungsorganisation überträgt, auch 
die Entgelte festzulegen, welche die Rettungsorganisarion für ihre Leis­
tungen vom Leistungsempfänger verlangen darf. Dessen ungeachtet han­
delte die Tiroler Gebietskrankenkasse mit den Rettungsorgan isationen 
eigene Tarife aus. Sie war jedoch nicht in die Entgeltvereinbarung zwi­
schen den Gemeinden und den Rettungsorganisationen eingebunden. 

4.2 Der RH erachtete die Tiroler Regelung für problematisch, weil das in den 
Vert rägen der Gemeinden mit den Rettungsorganisationen festgelegte 
Entgelt ohne Mitwirkung der Krankenversicherung vereinbart wurde. 

4.3 Der Hattptverband teilte die Ansicht des RH. 

5.1 Hinsichtlich des Rettungsdienstbeitrages war festzustellen: 

(1) Das Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz verpflichtet die Ge­
meinden zur Zahlung eines jährlichen Rettungsbeitrages von 2,47 EUR je 
Einwohner an das Land auf Basis der letzten ordentlichen Volkszählung. 
Das Land hat se inerseits ei nen jährlichen Rettungsbeitrag in derselben 
Höhe zu entrichten. Aus der Summe aller Rettungsbeiträge werden nur 
die anerkannten Rettungsorganisationen gefördert. 

(2) In iederösterreich ist der Rettungsdienstbeitrag durch Verordnung der 
Landesregierung festzulegen. Er beträgt seit 1998 mindestens 1,09 EUR 
und höchstens 4,80 EUR je Einwohner. Die Gemeinden haben in den 
Verträgen mit den von ihnen beauftragten Rettungsorganisationen festzu­
legen, welchen Prozentsatz des Rettungsdienstbeitrages sie an die jeweilige 
Rettungsorganisation zu entrichten haben. 

(3) In Tirol besteht infolge der unterschiedlichen Struktur der Gemeinden eine 
große Bandbreite für die jährlich von den Gemeinden an die größte Rettungs­
organisation zu leistenden Kopfguoten . Sie lagen zwischen 0,94 EUR (im 
Bezirk Imst) und 16,79 EUR (im Bezirk Landeck). 

5.2 Der RH verwies auf eine von der Niederö'ste rreichischen Landesregierung 
beauftragte Strukturanalyse des Rettungswesens, wonach im Jahr 2000 
die Rettungsdienstbeiträge einen Anteil von lediglich 8 % bis 10 % an 
den Erlösen der Rettungsorganisationen erreichten. Hingegen machten 
die Transporteinnahmen (vor allem die Kostenersätze der Krankenversi­
cherungsträger) 70 % bis 75 % - und somit das Siebenfache - aus. 

Der RH empfahl der Niederösterreiehischen Gebietskrankenkasse, bei 
Tarifverhandlungen darauf hinzuweisen, dass nach dem Niederösterreichi­
sehen Gemeinde-Rettungsdienstgesetz die Kostenersätze der Versicher­
ten nicht höher als die Rettungsdienstbeiträge der Gemeinden sein dür­
fen. Da der höchste Rettungsdienstbeitrag mit 4,80 EUR niedriger als 
die Kärntner Kopfguote (4,94 EUR) ist, wären die in der Strukturanalyse 
vorgeschlagenen Maßnahmen rasch umzusetzen: 
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Rettungsorganisationen 
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drei Gebie krankenkassen 

Rettungsstandorte 

- eine Erhöhung der Rettungsdienstbeiträge der Gemeinden, 

- die Zusammenlegung der Leit- und Dienststellen, 

- eine bessere Abstimmung von Transporten, 

- eine klare Darstellung der Leistungen durch entsprechende Statistiken 
sowIe 

- eine bessere Information der Vertragspartner, um Vertrauen ZLl schaffen. 

Zur Verbesserung des Rettungswesens empfahl der RH auch den Gebiets­
krankenkassen in Kärnten und Tirol, für die UmsetZLlng der drei letztge­
nannten Anregungen zu sorgen. 

5.3 Die Niederösterreichische Landesregiemng teilte mit. dass eine Änderung des Nie­
derösterreichischen Gemeinde-Rettungsdienstgesetzes geplant sei. Danach solle der 
Mindestbeitrag auf 2,18 EUR angehoben und die Verpf!ichttmg des Landes Z1I/' 

S icherstellllng des iiberregionalen Retfllngs- und Krankentransportdienstes festge­
schrieben werden. Weiters sei vorgesehen, Landesmittel pir die Strukturbereinigllng 
im Leitsteflenbereich zur Verfilgung ZII stellen. 

Die Kiirntner Gebietskrankenkasse sagte die Umsetzung der Empfehlungen des 
RH zu. 

6.1 Die Rettungsorganisationen waren vertraglich berechtigt, neben der Strecke 
des eigentlichen Krankentransports auch die Anfahrt ZLlm Patienten und 
zurück zum Rettungsstandort zu verrechnen. Weil für alle Wegstrecken 
dieselben Tarife galten, bestand für die Rettungsorganisationen kein An­
reit; Leerkilometer ZLl vermeiden. 

Da viele - vor allem kleine - Gemeinden keinen eigenen Rettungs­
dienst betreiben und auch nicht Standort einer Rettungsorganisation 
sind, hängt die Höhe der Kosten des Krankentransports sehr stark von 
der regionalen Verteilung der Rettungsstandorte ab. 

6.2 Der RH hielt fest, dass die Krankenversicherungsträger nur die Kosten 
des Krankentransports ihrer Versicherten vom Wohnort in geeignete Be­
handlungseintichtungen bzw ZLlrück ZLl übernehmen haben. Überhöhte 
Kosten, die sich aus langen Anfahrtswegen infolge ungünstiger regionaler 
Verteilung der Rettungsstandorte ergeben, dürfen nicht ZLl Lasten der 
Krankenversicherungsträger gehen, weil der örtliche Rettungsdienst nach 
geltender Rechtslage - wie bereits erwähnt - den Gemeinden obliegt. 

Nach Auffassung des RH sollten die Krankenversicherungsträger für 
Leerkilometer deutlich niedrigere Tarife aushandeln, um einen Anreiz für 
eine bessere Abstimmung vorhersehbarer Fahrten ZLl schaffen. Langfristig 
sollten sie eine Kostenübernahme nur mehr für die eigentliche Transport­
strecke anstreben. 
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ASVG-Regelu ngen 
für Kranken­
transp o rte und 
Kos tenersätze 

Unter Einsatz moderner Technik (GPS*, Funk) könnte ein so genanntes 
"Mission Billing System" ei ne vollelektronische Einsatzsteuerung und auto­
matisierte Abrechnung der Krankentransporte ermöglichen. 

* GPS - Global Positioning System, e in satellitengestütztes weltweites avigations­

sys tem 

6.3 Der Hauptverband stimmte dem zu; ein "Mission Billing System" solle nach seinen 
Informationen in der Steiermark erprobt werden. 

Laut Stellungnahme der Tiroler Landesregierung haUen sich die Rettungsstandorte 
aufgrund der Topographie des Landes entwickelt. Zur Optimierung der Organisa­
tionsabldufe sei die Konzentration auf fünf BereichsleitsteIlen im Gange. 

Die Kdrntnel' und die Niederiisterreichische Gebietskrankenkasse erklarten, niedri­
gere Tarife für Leerkilometer aushandeln zu wollen. Laut Stellungnahme der Tiro­
ler Gebietskrankenkasse sei diese Empfehlung wenigstens bei den Pauschaltari/en 
für Stadtfahrten verwirklicht. 

7.1 (1) Nach dem ASVG stellen weder die Gewährung von Krankentranspor­
ten (mit einem Krankentransportwagen) noch der Ersatz von Reisekosten 
(zB bei Benu tzung öffentlicher Verkehrsmittel oder privater Kraftfahr­
zeuge) ei ne selbständige Leistung der Krankenversicherung dar. Diese 
sind lediglich zusätzlich zu bestimmten Leistungen (ärztliche Hilfe , kör­
pergerechte Anpassung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln, Zahnbehand­
lungen, Maßnahmen der Rehabilitation , Anstaltspflege) zu gewähren. 
Die dafür geltenden Bestimmungen sind - geringfügig voneinander ab­
weichend - jeweils bei den angeführten Leistungen im ASVG geregelt. 

Der Ersatz von Reisekosten wurde 1996 durch die 53. ASVG-Novelle in 
eine freiwillige Leistung umgewandelt. Laut den Satzungen der Kranken­
versicherungsträger ist dabei auf die bei Benützung des billigsten öffent­
lichen Verkehrsmittels entstehenden Kosten Bedacht zu nehmen. Im Zuge 
ihrer Sparbemühungen schränkten die Krankenversicherungsträger die 
satzungsmäßigen Kostenersätze stark ein. Dadurch verringerten sich zwi­
schen 1996 und 2000 die Reisekostenersätze in Kärnten um 8 7 %, in 
Niederösterreich um 31 % und in Tirol um 67 %. 

(2) Die Gewährung des Krankentransports stellt hingegen nach wie vor 
eine Pflichtaufgabe der Krankenversicherung dar. Daher haben die Sat­
zungen der Krankenversicherungsträger zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen geh unfähig Erkrankten der Transport mit einem Kran­
kentransportwagen zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe usw gewährt 
werden kann. Die medizinische Notwendigkeit eines solchen Transports 
muss dabei ärztlich bescheinigt sein. 

7.2 (1) Der RH wies erneut darauf hin, dass der Krankentransport grundsätz­
lich von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich wahrzunehmen ist. 
Er empfahl dem BMSG, eine Novellierung der gegenständlichen Bestim­
mungen des ASVG anzustreben; es sollte klargestellt werden, dass die 
Krankenversicherung lediglich zur Kostenübernahme in bestimmten Fällen 
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ASVG-Regelungen rur Kranken­

transporte und Kostenersätze 

Tran portk 
drei G bie kr enKillssen 

Satzungen 

Mustersatzung des 
Hau ptverbandes 

verpflichtet ist. Dabei sollten die für die Übernahme von Reise- und 
Transportkosten maßgeblichen Bestimmungen zwecks Verwalrungsver­
einfachung zusammengefasst und einheitlich formuliert werden . 

(2) Weiters war nach Ansicht des RH die Bestimmung, wonach gehun­
fähig Erkrankten der Transport mit einem Krankenrransportwagen ge­
währt werden kann , zu unscharf formuliert und hat sich in der Praxis 
nicht bewährt. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der drei über­
prüften Gebietskrankenkassen sollte daher die Verpfliehrung der Kran­
kenversicherung zur Kostenübernahme auf jene Fälle eingeschränkt wer­
den, bei denen der Transport entweder 

- liegend bzw sitzend im Trags ruhl zur Krankenbehandlung usw oder 

- zur Chemotherapie, zur Strahlentherapie bzw zur Dialyse und wieder 
zurück 

erfolgen muss. Für die übrigen Fälle könnten die Satzungen Kostenzu­
schüsse vorsehen. 

7.3 Das BMSG erachtete die EmpfehLung des RH dem Grunde nach aLs sinnvoLL und 
werde dessen Umsetzung im Zuge der nächsten oveLLierllng des ASVG prüfen. 

Auch die Kdrntner Gebietskrankenkasse beabsichtigte, die Kostenübernahme auf 
die erwähnten Fälle einzuschrä·nken. 

Der Hauptverband bestäTigte unter Hinweis auf ein von ihm eingeholtes Gutach­
ten die Beurteilung des RH, dass die Vergabe von Transport/eistungen Aufgabe der 
Gemeinden ist. Weiters stimmte er der vom RH angeregten Vereinheitlichung der 
gesetzlichen Bestimmungen zu und merkte an, dass nicht aLLe Patienten einen Ret­
tungstransport für die Anreise zu einer Chemo- bzw StrahLentherapie oder DiaLyse 
benÖTigten. 

8.1 In der Mustersatzung des Hauptverbandes war der Begriff "Gehunfähig­
keit" nicht als Voraussetzung für einen Krankentransport enthalten, ob­
wohl dies nach den Bestimmungen des ASVG erforderlich wäre . 

8.2 Der RH wies auf diesen Mangel hin und stellte ergänzend fest, dass in der 
Mustersatzung auch eine Regelung für die Übernahme von Kranken­
transportkosten im Zusammenhang mit Zahnbehandlungen fehlt. 

8.3 Der Hauptverband teilte mit, eine Änderung der Mustersatzung sei in Vorbereitung. 

Laut SteLLungnahme des BMSG umfasse die vertragsdrztLiche Hilfe auch die 
zahnä'rztLiche Versorgung. Somit bestünde bezüglich der Übernahme der entspre­
chenden Transportkosten keine RegeLttngsLücke in der MttStersatztmg. 

8.4 Der RH erwiderte, dass in den Bestimmungen der Mustersatzung über 
den Ersatz der Reisekosten die Inanspruchnahme von Zahnbehandlung 
und Zahnersatz - neben der Inanspruchnahme vertragsärztlicher Hilfe -
ausdrücklich angeführt wird. Er hielt deshalb seine Empfehlung aufrecht. 
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Satzungen 

Transportkosten­
ersätze 

Transportkosten­
anteile 

9.1 Alle drei Gebietskrankenkassen übernahmen grundsätzlich die Transport­
kosten in Höhe der vertraglich festgesetzten Tarife. Dazu zählten auch die 
Kosten der medizinisch notwendigen Beförderung mit einem Luftfahr­
zeug entsprechend der in der Mustersatzung des Hauptverbandes ver­
bindlich vorgegebenen Höhe. Bei Benützung eines privaten Kraftfahrzeu­
ges wurde das halbe amtliche Kilometergeld gewährt. 

(1) Bei Fehlen vertraglicher Tarife ersetzten die Kärnrner und die Nie­
derösterreichische Gebietskrankenkasse dem Versicherten Kosten in Höhe 
der zuletzt geltenden Tarife. 

(2) Die Tiroler Gebietskrankenkasse legte für diesen Fall im Anhang zur Sat­
zung ab 1. J uni 1997 den Kostenersatz für Sitzendtransporre mit 0,41 EUR 
pro Kilometer fest. Ab dem 20. September 2001 betrug dieser Kostener­
satz, allerdings nur für Transporte von mehr als 20 Kilometern, das halbe 
amtliche Kilometergeld . 

9.2 Der RH empfahl der Kärntner und der Niederösterreichischen Gebiets­
krankenkasse, entsprechend der Regelung der Tiroler Gebietskrankenkasse 
für den Fall eines vertragslosen Zustands vorzusorgen. Dabei sollten für 
diesen Fall Kostenersätze deutlich unter den bisherigen Tarifen vorgese­
hen werden, um den höheren Verwaltungsaufwand bei EinzeIabrechnun­
gen zu berücksichtigen . Dies verbessere im Übrigen auch die Position der 
Kassen bei Tarifverhandlungen. 

9.3 Laut Stellungnahme der Niederiisterreichischen Gebietskrankenkasse habe sie ihre 
Satzung bereits gelindert. Bei Fehlen vertraglicher Tarife ersetze sie ab AugltSt 2002 
nur mehr Kosten in Höhe des amtlichen Kilometergelds. Auch die Kärntner Gebiets­
krankenkasse stellte eine entsprechende SatZfmgsdndemng in Aussicht. 

10.1 0) Die Kärnrner Gebietskrankenkasse behielt bei Kostenerstattung nach 
Transporren mit privaten Kraftfahrzeugen und durch gewerbliche Beför­
derungsunternehmungen einen Kostenanteil in Höhe der Rezeptgebühr 
ein; dieser wird seit 1. Jänner 2001 bei Transporten durch Rettungsorga­
nisationen nicht mehr eingehoben. Anlässlich der Einführung des Be­
handlungs bei rrages-Am bulanz prüfte die Kasse, ob der organisatorische 
Aufwand für die Vorschreibung des Transporrkostenanteils angesich ts der 
zu erwartenden jährl ichen Einnahmen von 47 237 EUR vert retbar wäre. 

(2) In der Satzung der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse war 
die Einhebung eines Transportkostenanteils nicht vorgesehen. 

(3) Nach der Satzung 1995 der Tiroler Gebietskrankenkasse hatte der 
Transportierte einen Transportkostenanteil in Höhe der Rezeptgebühr zu 
tragen, wenn er nicht ausschließlich liegend befördert werden musste. 
Dieser Anteil entfiel bei besonderer sozialer Schutzwürdigkeit oder bei 
Transporten zur Durchführung einer ambulanten Dialyse. Aufgtund einer 
Satzungsänderung wurden seit Juni 1997 keine Kostenanteile mehr ein­
gehoben. 
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10.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass die Nichteinhebung des satzungsmäßi­
gen Kostenanteils bei Transporten durch Rettungsorganisationen jene Ver­
sicherten der Kärntner Gebietskrankenkasse benachteilige, die eine für 
die Kasse billigere Transportart in Anspruch nehmen. Vor allem bei kur­
zen Transportfahrten bestehe derzeit kein Anteiz, ein privates Kraftfahr­
zeug oder eine gewerbliche Beförderung anstelle des teureren Transports 
durch eine Rettungsorganisation zu wählen. 

(2) In Niederösterreich wäre die Einhebung eines Transportkostenanteils 
nach Auffassung des RH schon bisher geboten gewesen, weil die Kasse 
bis September 2000 auch die Kosten für Sitzendtransporte durch Taxis 
ohne jede Einschränkung auf bestimmte Therapien übernahm. 

(3) Der RH hielt kritisch fest, dass die Tiroler Gebietskrankenkasse trotz 
ihrer schlechten finanziellen Lage auf die Einhebung eines Transportkos­
tenanteils verzichtete. 

10.3 (1) Die Kärntner Gebietskrankenkasse gab bekannt, mit den Vertragspartnern 
fiber die direkte Einhebung des Transportkostenanteils verhandeln zu wollen. 

(2) Die Niederö'sterreichische Gebietskrankenkasse teilte mit, künftig einen Trans­
portkostenanteil einzuheben; die Vorarbeiten seien aber noch nicht abgeschlossen. 

(3) Die Tiroler Gebietskrankenkasse führte ab dem j ahr 2002 einen Kostenanteil 
fiir vertraglich geregelte Transporte in Höhe der doppelten Rezeptgebühr ein. Der 
Anteil entfallt bei Fahrten zur und von der Dialyse, Strahlert- oder Chemothera­
pie sowie Rettungseinsatzen. 

Verträge der Gebietskrankenkassen 

Unterlagen 11.1 Keine der drei Gebietskrankenkassen konnte zur Erklärung der zum Teil 
beträchtlichen Erhöhungen der Transporttarife entsprechende Unterlagen 
vorlegen. 

11.2 Der RH empfahl daher, Unterlagen über Einnahmen bzw Ausgaben und 
die Kostenstruktur der Vertragspartner einzuholen, um die Angemessen­
heit der auszuhandelnden Tarife beurteilen zu können. 

11.3 Die Kärntner und die Niederö'sterreichische Gebietskrankenkasse sagten die Anfor­
derung entsprechender Unterlagen zu. 

Die Tiroler Gebietskrankenkasse teilte mit, die Bezirksstelle einer Retttmgsorgani­
sation habe ihr schon vor jahren im Zuge ihrer Bemühungen um eine angemessene 
Kostenkalkulation Einsicht in alle Abrechnungsunterlagen gewahrt. Für den jah­
resbericht 2001 des Landesverbandes dieser Rettungsorganisation sei erstmals eine 
den handelsrecht/ichen Vorschriften entsprechende Vermö'gensrechnung von einer 
Stetlerberatungskanzlei erstellt worden. Im jahr 2002 soll auch für die Bezirks­
stellen dieser Organisation ein vergleichbarer jahresabschluss erstellt werden. 
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Verträge der 

Gebietskrankenkassen 

Kärntner 
Gebietskrankenkasse 

1.2.1 Zwischen Anfang 1996 und Ende 2000 unterhielt die Kärntner Gebiets­
krankenkasse Vertragsbeziehungen mit vier Rerrungsorganisationen und 
zwei von Ärzten betriebenen Rettungsdiensten. Nach einem starken An­
stieg der Aufwendungen kündigte die Kasse mit 31. März 1996 einen mit 
der Wirtschaftskammer Kärnten seit 1. März 1993 geltenden Gesamtver­
trag für die Taxi- und Mietwagenunternehmungen. 

Mit der größten Rettungsorganisation vereinbarte die Kärntner Gebiets­
krankenkasse sei t 1985 jährliche Pauschalsum men. Für die Zei t von 1998 
bis 2000 war eine jährliche Pauschalsumme von 3, 12 Mitl EUR , die 
durch eine so genannte Gleitklausel sowie aufgrund des Verbraucherpreis­
index valorisiert werden sollte, vorgesehen . 

l2 .2 Der RH erachtete die Vereinbarungen über die Pauschalierung für un­
zweckmäßig, weil sie infolge der vorgesehenen zweifachen Wertanpas­
sung nicht kostendämpfend wirkten. 

13.1 Anfang Jänner 2001 schloss die Kärntner Gebietskrankenkasse mit den 
Rettungsorganisationen neue und einheitliche Verträge mit Einzelabrech­
nung ab, in denen die Tarife für Krankentransporre innerhalb der Stadt­
gemeindegebiete sogar unter das Niveau von 1993 gesenkt werden konnten. 
Vertragsgegenstand ist nunmehr die Vergütung von Krankentransporren; 
die Organisation eines Rettungswesens und die Beauftragung zur Durch­
führung von otarzt-, Rettungs- und qualifizierten Krankentransporten 
ist ausdrücklich nicht Vertragsgegenstand. 

13.2 Der RH bewertete die KlarsteIlung des Vertragsgegenstandes im Sinne 
der Bestimmungen des ASVG, die nunmehr erreichte Gleichbehandlung 
aller Rettungsorganisationen sowie den Wegfall unklarer Pauschalrege­
lungen positiv. 

Niederösterreichische l4.l (1) Von Anfang 1996 bis Ende 2000 bestanden Verträge mit zwei Ret-
Gebietskrankenkasse tungsorganisationen, einer Gemeinde, die den Krankenbeförderungs­

dienst selbst betrieb, sowie einer von einer Gemeinde beauftragten priva­
ten Unternehmung. Weiters rechnete die Kasse bis 30. September 2000 
Taxifahrten direkt ab. 

Die abgeschlossenen Verträge waren weitgehend inhaltsgleich. Eine Ret­
tungsorganisation führte rd 70 % aller abgerechneten Fahrten durch, die 
zweite rd 13 %. 

Für die Jahre 1997 bis 2000 vereinbarte die Niederösterreichische Ge­
bietskrankenkasse mit bei den erwähnten Rettungsorganisationen neben 
höheren Einzeltarifen für die Mindestvergütung sowie die darüber hinaus 
gefahrenen Kilometer jährliche Deckelbeträge, die der Landesverband der 
jeweiligen Rettungsorganisation auf die Bezirks- bzw Orrsstellen aufteilte. 

Für jene Krankenversicherungsträger (zB Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter, Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
usw), die den durch die Festlegung der jährlichen Deckelbeträge erfolg­
ten Aufwandslimitierungen zustimmten, galten die ab 1. Mai 1996 gülti­
gen Tarife weiter, für alle übrigen die neuen, höheren Tarife. 
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Verträge der 
Gebietskrankenkassen 

Transportkosten b i 

drei Gebiet kr ke en 

Zusätzlich wurde ab 1998 ein Ausgleich für jene Bezirks- bzw Orrss tel­
len der Rettungsorganisationen geschaffen, in denen sich das Transport­
kostenaufkommen stark veränderte ("Ausreißerregelung"). Dies führte zu 
jährlichen Nachzahlungen bis zu 10 % der Deckelbeträge. 

(2) Darüber hinaus stellte die N iederös terreichische Gebietskrankenkasse 
1998 der g rößten Rettungsorganisation eine so genannte "einmalige Ab­
geltung" in der Höhe von 36 336 EUR für nicht kalkulierbare Aufwen ­
dungen zur Verfügung. Auch 1999 und 2000 wurde ihr diese Abgeltung 
in derselben H öhe neuerlich gewährt. Die zweite Rettungsorganisation 
erhielt in den J ahren 1998 bis 2000 jeweils 4360 EUR mit derselben Be­
gründung. 

(3) Obwohl bis Mitte November 2001 noch kein Vertragsabschluss für 
das Jahr 2001 erzielt wurde, stellten einige Bezirksstellen der Rettungs­
organisationen berei ts höhere Tarife in Rechnung. Die Niederösterrei­
chische Gebietskrankenkasse liquidierte die Rechnungen jedoch nur auf 
Basis der Tarife des Jahres 2000. 

14 .2 (1) Der RH bemängelte, dass die unklare Formulierung der Vereinbarun­
gen über die Deckelbet räge im Zusammenhang mit der "Ausreißerrege­
lung" zu beträchtlichen Nachzahlungen führte. 

(2) Er bemängelte die mehrmalige Gewährung der als "ei nmalig" bezeich­
neten Abgeltungen. 

(3) Da bis November 2001 noch keine weitere Deckelungsvereinbarung 
zustande gekommen war, drohte die Anwendung der seit 1996 um bis zu 
26 % erhöhten Einzeltarife. Bei einer schließlichen Einigung mit den beiden 
Rerrungsorganisa tionen wäre eine weitere Berichtigung jeder einzelnen 
Transportabrechnung durch die Niederösterrei chische Gebietskranken­
kasse nicht auszuschließen, was ei nen nochmaligen Verwaltungsaufwand 
nach sich zöge. 

Der RH ersuchte daher die Kasse um Bekanntgabe der für 2001 getroffe ­
nen Vereinbarungen und aller sich daraus ergebenden Folgen. 

14.3 Die Niederosterreichische Gebietskrankenkasse teilte mit, sie habe aufgrund der für 
2001 letztlich getroffenen Vereinbarung eine achzahlung von 3,5 Mill EUR 
oder rd 30 % des Deckelbetrages an die großte Rettungsorganisation leisten müssen. 
Die Anzahl der Transporte durch diese Rettungsorganisation sei um fast 10 % ge­
stiegen. 

Weiters habe die Nachzahlung an die andere der zwei erwähnten Rettungsorgani­
sationen trotz des Rückgangs um 0,08 % der von ihr durchgeführten Transporte 
0,5 Mill EUR oder 25 % des mit ihr vereinbarten Decke/betrages ausgemacht. 
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Verträge der 
Gebietskrankenkassen 

Tiroler 
Gebietskrankenkasse 

1.5.1 Von Anfang 1996 bis Dezember 2000 bestanden Verträge mit sieben Ret­
tungsorganisationen und der Wirtschaftskammer Tirol für die so genann­
ten GrÜn-Kreuz-Unrernehmungen. Weiters waren rd 120 Verträge mit 
Taxi- bzw Mietwagenunrernehmungen zur Durchführung von Sitzend­
transporten zur und von der Dialyse, Strahlen- oder Chemotherapiebe­
handlung abgeschlossen worden. 

15.2 Der RH stellte fest, dass rd 82 % aller abgerechneten Krankentransporte 
von einer einzigen Rettungsorganisation durchgeführt wurden. Diesen 
Verträgen kam daher besondere wirtschaftliche Bedeutung zu. 

16.1 (1) Die Verträge mit der größten Rettungsorganisation des Landes enr­
hielten nachfolgende Vereinbarungen: 

- Die Kosten für Liegend transporte 1) wurden von der Ti roler Gebiets­
krankenkasse grundsätzlich übernommen. Für Sitzendtransporte galten 
im Überprüfungszeitraum unrerschiedliche Regelungen: 

Bis Ende 1996 übernahm die Ti roler Gebietskrankenkasse auch die Kos­
ten für Sitzendtransporte 2) der größten Rettungsorganisation und kürz­
te deren Transportkostenrechnungen im Ausmaß des Selbstbehaltes, 
weil die Rettungsorganisation berechtigt war, von den Transportierten 
einen Selbstbehalt in Höhe der Rezeptgebühr einzuheben. 

Von 1. Jänner 1997 bis 31. März 1999 bezahlte die Tiroler Gebiets­
krankenkasse nur mehr Sitzendtransporce gehunfähig Erkrankter aus­
schließlich zur und von der Dialyse, Strahlen- oder Chemotherapie so­
wie Liegendtransporte. 

Nach dem vom 1. April 1999 bis 31. März 2000 geltenden Vertrag fie­
len Transporte von Chemo- , Strahlen- und Dialysepatienren unrer den 
neuen Begriff des so genannren Ambulanztransports 3). Der dafür gel­
tende Kilometertarif war mit 0,68 EUR um rd 28 % höher als der bis­
herige (0,53 EUR). Für die Vertragslaufzeit wurde der Aufwand mit 
5,09 Mill EUR gedeckelt. 

1) Ein solcher liegt im W esentlichen vor, wenn der Erkrankte gehunfahig ist und ihm wegen 

Gefahr für Leben oder Gesundheit die Benützung eines anderen Transportfahrzeuges 

nicht zugemutet werden kann. Ein Liegendtransport ist nur mit einem geeigne ren 

Krankentransporefahrzeug mit einem zusätzlichen Sanitäter durchzuführen. 

2) Ein solcher liegt im W esen tlichen vor, wenn der Erkrankte aufg rund seines körper­

li chen oder geist igen Zustands kein öffentli ches Verkehrsmittel benutzen kann. Di e 

Präsenz entsprechend fachlich ausgebildeten Personals im Krankentransporefahrzeug ist 

nicht ausdrücklich vorgesehen. 

3) Es gelten die g leichen Bestimm ungen wie für den Liegendcransport, allerdings mit der 

Einschränkung, dass ein Fahrer all eine ausreicht; er mu s aber als Sanitäter ausgebildet 

seIn. 
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Verträge der 

Gebietskrankenkassen 

Transportk 
dr i Geble n 

Flugrettung 

- Für das zweite Quarral 2000 galten die bisherigen Tarife ohne Vertrags­
abschluss weiter. 

- Ab 1. Juli 2000 erreichte die Tiroler Gebietskrankenkasse eine Senkung 
des Kilometertarifs um rd 20 %. Für die Vertragslaufzeit bis 30. Juni 2001 
wurde ein Pauschale von 5,31 Mill EUR vereinbart; für den Verlängerungs­
zeitraum (von 31. Juli 2001 bis 31. Dezember 2001) galt ein Höchstbe­
trag von 2,71 Mill EUR. 

(2) Demgegenüber galten für die anderen Vertragsparrner (Rettungsorga­
nisationen) der Tiroler Gebietskrankenkasse die vertraglichen Beschrän­
kungen der Si tzendtransporte auf Beförderung der Patienten zur und von 
der Dialyse, Strahlen- oder Chemotherapiebehandlung mit dem Einzeltarif 
von 0,53 EUR pro Kilometer weiter. Dieser erhöhte sich ab 1. April 1999 
und ab 1. April 2000 jeweils um einen Cent. 

[6.2 ach Ansicht des RH war die ab 1. April 1999 vertraglich festgelegte 
Abgrenzung zwischen Liegend-, Ambulanz- und itzendtransporr wider­
sprüchlich. Der RH vermerkte kritisch , dass die Vertrags bestimmung 
über den Ambulanzrransport den Kreis der Anspruchsberechtigten für 
Sitzendtransporte ausweitete. So stieg die Anzahl der Sitzendtransporre 
im Jahr 1999 um 21,3 %, was in Verbindung mit der Tariferhöhung zu 
einer Aufwandserhähung für Sitzendtransporre um 40,5 % führre. Dessen 
ungeachtet stieg jedoch auch die Anzahl der Liegendrransporre bis 1999 
weiterhin an. 

[6.3 Laut Stellungnahme der Tiroler Gebietskrankenkasse sollte der graßten Rettungs­
organisation des Landes durch die Ein/iihrung der "Ambulanztransporte" eine 
Riickverlagerung der Liegend- zu den Sitzendtransporten ermaglicht werden. Au/­
grund der Lau/zeit - ein J ahr ab April 1999 - habe die Deckelungsregelung 
erst irnJahr 2000 gewirkt. 

16.4 Der RH erwiderte, die Anzahl der itzendrransporte bzw der Aufwand 
hiefür sei zwar im Jahr 2000 gegenüber 1999 gesunken, liege aber immer 
noch deutlich höher als 1998. 

17.1 (1) Die vom Hauptverband mit der Republik Österreich (BMI) und einem 
Fillgrettungsverein abgeschlossenen Verträge über die Durchführung der 
Luftrettung waren bis 31. März 1995 befristet. Ein Neuabschluss bzw eine 
Vertragsverlängerung unterblieb, nachdem das Bundesvergabeamt be­
scheidmäßig entschieden hatte, dass der Neuabschillss bzw die Verlänge­
rung der Verträge dem EU-Vergaberecht unterliege und somit ein for­
melles Vergabeverfahren abgewickelt werden müsste . Der Hauptverband 
erhob gegen diesen Bescheid des Bundesvergabeamts Beschwerde an den 
Verfassungsgeri ch tshof. 

Dieser wurde stattgegeben, weil die Frage dem Gerichtshof der Europäi­
schen Gemeinschaften hätte vorgelegt werden müssen. Nach Zurückzie­
hung des N achprüfungsantrages stellte das Bundesvergabeamt das Ver­
fahren ein; damit fiel auch die Grundlage für das Vorabentscheidungs­
verfahren vor dem Gerichtshof der Europäi chen Gemeinschaften weg . 
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Flugrettung 

Abrechnung von 
Transportkosten 

(2) Die Krankenversicherungsträger waren nach den für sie verbindlichen 
Bestimmungen der Mustersatzung des Hauptverbands weiterhin zum 
Kostenersatz nach den darin festgelegten Tarifen verpflichtet. 

In drei Einzelfällen verrechnete ein privater Flugunternehmer im Bundes­
land Tirol den Transportierten deutlich höhere Kosten (bis zu 4 000 EUR), 
als in der Mustersatzung tariflich vorgesehen war. Auf Antrag gewährte 
ihnen die Tiroler Gebietskrankenkasse aus sozialen Erwägungen Zuschüsse 
aus dem Unterstützungsfonds. 

17.2 Der RH stellte fest, dass das BMI und der erwähnte Flugrettungsverein 
ab April 1995 die durchgeführten Lufttransporte mit den Gebietskran­
kenkassen trotz des Fehlens entsprechender Verträge zu den Tarifen der 
Mustersatzung abrechneten. 

Ein Vertragsabschluss wäre jedenfalls im Interesse der Versicherten gele­
gen. Der RH empfahl, vertraglich zu vereinbaren, dass die jeweiligen 
Rettungsleitstellen der Bundesländer nur jene Rettungsunternehmungen 
beauftragen dürfen, welche die Tarife akzeptiert haben. Falls die Ret­
tungsleitstelle bei besonderer medizinischer Dring lichkeit eine andere 
Rettungsorganisation beauftragen muss, sollte vertraglich dafür vorge­
sorgt werden, dass den Transportierten nicht ungerechtfertigt hohe Kos­
ten in Rechnung ge teilt werden können . 

17 .3 Der Hauptverband teilte mit, dass ein Ver~ragsabschl1tss insbesondere wegen der 
ungekliirten Rechtslage gegenwiirtig nicht zweckmaßig sei. Da die Anbieter in den 
Bundesliindern unterschiedliche Fiirdel'ungen und Zuschüsse erhielten, sei die Be­
reitschaft, die Tarife der Mustersatzung zu akzeptieren, nur zum Teil gegeben. Der 
Hauptverband kiinne die aitßerst unbefriedigende Situation nicht beeinflussen. sei 
aber bereit, Maßnahmen im Interesse der Versicherten zu unterstützen. 

18.1 Die Kärntner Gebietskrankenkasse rechnete die Transporte mit der größ­
ten Rettungsorganisation seit 1992 und mit der zweitg rößten seit 1997 
mittels Datenträgeraustausches ab. Die Transportfälle anderer Vertrags­
partner wurden händisch erfasst. 

In iederösterreich fand kein elektronischer Austausch der Abrechnungs­
daten statt; alle Daten wurden händisch erfasst. Erst Ende 2001 vereinbarte 
die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse den Datenträgeraustausch 
auf Basis des vom Hauptverband konzipierten Datensatzes ab Juli 2002. 

Die Tiroler Gebietskrankenkasse rechnete ab dem Jahr 1996 die Trans­
portfälle von drei Ortsstellen (ab 1998 mit einer vierten) der größten Ret­
tungsorganisation mittels Datenträgeraustausches ab. Im J ahr 2000 be­
trug der Anteil der auf elektronischem Weg abgerechneten Transportfälle 
rd 37 %. Um weitere Personaleinsparungen zu erreichen , vereinbarte die 
Tiroler Gebietskrankenkasse mit dieser Rettungsorganisation, bei nicht 
auf elektronischem Weg erfolgenden Abrechnungen ab 1. April 2002 einen 
pauschalierten Abschlag von 10 % anzuwenden. Die Transportfälle aller 
übrigen Vertragspartner wurden händisch erfasst. 
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Abrechnung von 

Transportkosten 

Lei tungsstatistik 

r nkenka en 

Der Personaleinsatz der drei Gebietskrankenkassen zur Abrechnung der 
Transportkosten stellte sich im J ah r 2000 wie folgt dar: 

Kärmen iederösterreich Tirol 

Transportfälle 858 12 576280 157515 
-~ 

Personalkosten (in EUR) 52252 727899 161 469 
--

Mitarbeiter 1,4 19,9 4,1 
-

Transportfälle pro Mitarbeiter 61294 28959 38418 

Personalkosten pro Transportfall 
(in EUR) 0,6l 1,26 1,03 

Die durchschni[[lichen Personalkosten für die Abrechn ung ei nes Trans­
portfalls waren in Tirol um rd 69 % und in iederösterre ich um 107 % 
höher als in Kärnten, was nach Ansicht des RH vor allem auf die geringere 

urzung der Möglichkei ten der IT zurückzuführen war. 

18.2 Im Hinblick auf die Höhe der möglichen Einsparungen empfahl der RH , 
die Abrechnung der Transportkosten unter utzung alle r zeitgemäßen 
Möglichkeiten der IT und des vom Hauptverband bereits era rbe iteten 
Datensatzes voranzutreiben. Dadurch wäre eine Steigerung der Produkti­
vität und eine Senkung des Personalaufwandes zu erreichen. 

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse bezifferte im Zuge der 
Gebarungsüberprüfung die mit dem angestrebten Datenträgeraustausch 
erreichbare Personalverminderung mit bis zu elf Mitarbeitern (jährliches 
Einsparungspotenzial: 400 000 EUR). 

Die Tiroler Gebietskrankenkasse erwartet sich vom bereits vereinbarten 
Datenträgeraustausch eine Verringerung des Personaleinsatzes um bis zu 
zwei Mitarbeiter (jährliches Einsparungspotenzial: 79000 EUR). 

19 Die folgende Übersicht enthält einige wesentliche Kenndaten: 

Kärmen iederösterreich Tirol 

Anzahl der abgerechneten Transportfälle 
pro lOO Versicherten im Jahr 2000 38 70 4l 

Ameil der Transporrkosten 
fUr Pensionisten im Jahr 2000 71 % 52 % 64 % 

Anstieg der Transporrkosten 
1996 bis 2000 28 % 22 % 4 % 
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chluss­
bemerkungen 

20 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Das BMSG sollte 

(1) zur Verwaltungsvereinfachung eine einheitliche Formulierung 
der Bestimmungen des ASVG hinsichtlich der Übernahme von 
Reise- und Transportkosten anstreben. 

Alle drei überprüften Gebietskrankenkassen sollten 

(2) für Leerkilometer deutlich niedrigere Tarife aushandeln, um einen 
Anreiz für eine bessere Abstimmung vorhersehbarer Fahrten zu 
schaffen sowie langfristig nur mehr eine Kostenübernahme für die 
eigentliche Transportstrecke anstreben; 

(3) sich um die Einführung eines "Mission Billing ystems" be­
mühen, das unter Einsatz moderner Technik (GPS, Funk) eine voll­
elektronische Einsatzsteuerung und eine automatisierte Abrech­
nung der Krankentransporte ermöglichen würde; 

(4) von den Vertragspartnern Unterlagen über deren Einnahmen 
bzw Ausgaben und die Kostenstruktur einholen, um die Angemes­
senhei t der auszuhandelnden Tarife beurteilen zu können. 

Die Kärntner und die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
sollten 

(5) nach dem Beispiel der Tiroler Gebietskrankenkasse für den Fall 
eines vertragslosen Zustands vorsorgen, indem sie für Kranken­
transporte deutlich unter den bisherigen Tarifen liegende Kosten­
ersätze vorsehen. 

Die Niederösterreichische und Tiroler Gebietskrankenkasse sollten 

(6) die Abrechnung der Transportkosten mit den Vertragspartnern 
unter Verwendung des bereits im Hauptverband erarbeiteten Da­
tensatzes automatisieren (jährliches Einsparungspotenzial bei der 
Tiroler Gebietskrankenkasse 79 000 EUR, bei der Niederöster­
reichischen Gebietskrankenkasse 400 000 EUR). 

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse sollte 

(7) auf die rasche Umsetzung der Maßnahmen, die in der von der 
Niederösterreichischen Landesregierung beauftragten Analyse des 
Rettungswesens vorgeschlagen wurden, hinwirken und 

(8) in den Tarifverhandlungen darauf hinweisen , dass nach dem 
Niederösterreichischen Gemeinde- Rettungsdienstge etz die Kos­
tenersätze der Versicherten nicht höher als die Rettungsdienst­
beiträge der Gemeinden sein dürfen. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Bahnhofskonzepte der 
Österreichischen Bundesbahnen; 
Schwerpunkt Bahnhofsoffensive 

Das Programm Bahnhofsoffensive der Österreichischen Bundes­
bahnen (ÖBB) hatte zum Ziel, ab dem Jahr 1997 die frequenzstar­
ken Bahnhofsstandorte zu verbessern und dabei die kommerzielle 
Nutzung zu erweitern. Zugleich ging die finanzielle Verantwortung 
für die Planung und den Bau von Bahnhofsprojekten - mit Aus­
nahme der kommerziell zu nutzenden Flächen - von den ÖBB auf 
den Bund über. 

Bei der Umsetzung des Programms Bahnhofsoffensive kam es zum 
Zeitdruck bei Planungen und Ausschreibungen sowie zu Verzöge­
rungen. Fehlende Gesamtbetrachtungen zu Programmbeginn ver­
ursachten in der Umsetzungsphase bei drei Projekten finanzielle 
Ausweitungen über 100 %. Die Darstellungen der Projektkosten 
wiesen keine einheitliche Gliederung auf. Die Wirtschaftlichkeits­
berechnungen enthielten keine Sensitivitätsanalysen. 

Beim organisatorischen Ablauf des Programms Bahnhofsoffensive 
bestanden Kompetenzkonflikte. Auch waren die Zuständigkeiten 
des Bahnhofsmanagements und des Objekt- und Liegenschafts­
managements nicht klar abgegrenzt. 

Für den Transport mobilitätseingeschränkter Personen bestand kein 
bundesweites Gesamtkonzept. 

Kenndaten der Österreichischen Bundesbahnen 

Eigentümer 100 % Republik Österreich 

Rechtsform Sondergesellschaft des Bundes (Bundesbahngesetz 1992, 
BGBl r 825 idgF) 

1998 1999 2000 2001 

in Mill EUR 

Umsatzerlöse 1989,77 2016,78 2073,97 2 117,95 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 80,94 78,07 - 23 5,2 5 122,14 

Produktivpersonalstand 
Anzahl 

(ohne Lehrlinge, ua) * 53 992 52589 50692 48509 

* im J ahresdurchschn itt 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Ziele und Umfang 
des Programms 
Bahnhof offensive 

Der RH überprüfte von ovember bis Dezember 2001 die Gebarung der 
Österreich ischen Bundesbahnen (ÖBB) hinsichtl ich der Bahnhofskonzepte 
und der damit zusammenhängenden Investitionen. Zu den Anfang Juni 2002 
übermittelten Prüfungsmitteilungen gaben der Vorstand der ÖBB im 
August 2002 und das BMVIT im Dezember 2002 Stellungnahmen ab. 
Der RH verzichtete auf eine Gegenäußerung. 

2 Der Vorstand der ÖBB fasste im Jahr 1997 den Beschluss, 23 frequenz­
starke Bahnhöfe mit einer Investitionssumme von 449,76 Mitl EUR um­
zubauen und ihre Attraktivität zu erhöhen. Damit sollte dort eine teige­
rung der Reisendenfrequenz um 5 % (das sind rd 6 Mill Reisende jährlich) 
bis zum J ahr 2010 erreicht werden. Wei ters sollte durch chaffung von 
Flächen die kommerzielle utzung erweitert werden. 

Die ÖBB erwei terten bis zum Jahr 2000 mit Zustimmung des Bundes­
ministers für Verkehr, Innovation und Technolog ie das Programm auf 
43 Bahnhöfe. Aufgrund finanzieller Beschränkungen durch das BMVIT 
reduzierten die ÖBB im März 2001 das Programm auf die 20 frequenz­
stärksten Bahnhöfe . Im nunmehrigen finanziellen Gesamrumfang von 
232,41 Mill EUR waren nur mehr der Umbau von elf und die Planungs­
kosten von neun Bahnhöfen enthalten. 

Umsetzung des Programms Bahnhofsoffensive 

Verzögerungen 3.1 In der Umsetzung des Programms Bahnhofsoffensive kam es zum Zeit­
druck bei den Planungen und Ausschreibungen sowie zu Verzögerungen. 

3.2 Die zeitliche Grobplanung des Programms war zu optimist isch. Der RH 
empfahl , den Zeitaufwand für die Umsetzung des Programms Bahnhofs­
offensive aufgrund von Erfahrungswerten und Berechnungen genau zu 
bestimmen. 

3.3 Der Vorstand der ÖBB begründete die Zeitverzogerungen mit Abstimmungs- und 
Schnittstellenproblemen zweier Geschafts- und Zentralbereiche, die das Programm 
Bahnhofso/fensive bearbeiteten. Er habe deshalb im April 2002 die er/orderlichen 
Funktionen, Kompetenzen und Aktivitälen in einer eigenen Organisationseinheit 
gebiindelt. 

Laut Stellungnahme des BMVIT sei der Zeitbedar/ für die Projektiertmgsphase 
angesichts einer regional und kommunal vielschichtigen Interessenlage, zB in Form 
von Gestaltungsbeirä"ten, kaum abschalzbar. Das BMVIT habe daher die Schie­
nenin/rastruktur/inanzierungs-Gesellscha/t mbH angewiesen, entsprechende Akti­
vitälen, zB durch Einrichtung eines begleitenden Projektbeirates "Bahnhofsoffensive", 
zu setzen. 
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Umsetzung des Programms 

Bahnhofsoffensive 

Schwer nkt B 

Behindertengerechter 
Zugang 

4.1 Wiederholte Befragungen der Bahnkunden ergaben, dass ein behinder­
tengerechter Zugang zu den Schaltern und Gleisanlagen als sehr wichtig 
empfunden wurde. Ein diesbezügliches grundsätzliches Konzept lag bei 
den ÖBB jedoch nicht vor. 

4.2 Der RH empfahl den ÖBB, ein bundesweites Gesamtkonzept für den 
Transport mobilitätseingeschränkter Personen - das sind Gehbehinderte, 
Rollstuhlfahrer, Personen mit Kinderwagen ua - zu erarbeiten. Das 
Konzept müsste objektive, nachfrageorientierte Kriterien für die Situie­
rung und AusStattung behindertengerechter Bahnhöfe enthalten. 

4.3 Der Vorstand der GBB sicherte die Ausarbeit1lng bundesweiter Gesamtkonzepte zu. 

Das BMVIT erachtete die rasche Umsetzung solcher Konzepte als Teil der eisen­
bahnrechtlichen Genehmigung für vordringlich. Ein in Zusammenarbeit zwischen 
den GBB und dem BMVIT erarbeitetes Strategiekonzept Bahnsteig sei kurz vor 
der Fertigstellung. 

Bundesmittel für das Programm Bahnhofsoffensive 

Zuordnung der 
Liegenschaften 

5.1 Die ÖBB ordneten ihre als Liegenschaftsbesitz in der Eröffnungsbilanz 
zum 1. Jänner 1994 befindlichen Bahnhöfe dem ihrer finanziellen Verant­
wortung unterliegenden Unternehmungsbereich Absatz zu. Dieser Be­
reich erhielt auch die Erträge aus der Bewirtschaftung von Liegenschaf­
ten. Im Jahr 1997 buchten die ÖBB mit Zustimmung des BMVIT die 
Anlagentestwerte aller Aufnahmegebäude (Personenverkehr) der Bahnhöfe 
mit 121,84 Mill EUR in den der finanziellen Verantwortung des Bundes 
(§ 2 des Bundesbahngesetzes 1992) unterliegenden U nternehmungsbe­
reich Infrastruktur um. 

Letztlich übertrugen die Verkehrsminister den ÖBB die Planung und den 
Bau von Bahnhofsprojekten (Infras truktur und kommerziell zu nutzende 
Flächen) jeweils mit Verordnung. Die Schieneninfrastrukturfinanzie­
rungs-Gesellschaft mbH finanzierte diese Bahnhofsprojekte. Der Unter­
nehmungsbereich Absatz der ÖBB hatte jedoch die Finanzmittel, die dabei 
auf die kommerziell zu nutzenden Flächen entfielen, dieser Gesellschaft 
zurückzuzahlen. 

5.2 Der RH bemängelte, dass das BMVIT nicht weiterhin den eindeutigen 
Vorgaben der Eröffnungsbilanz folgte. Damit wären die Bahnhöfe als An­
lagen des Absatzbereiches in der finanziellen Verantwortung der ÖBB ver­
blieben. 

5.3 Laut Mitteilung des BM VIT sei eine Einflussnahme des Verkehrsressorts nllr im 
In/rastrukturbereich gewcihrleistet. Dadurch seien ungerechtfertigte Belastungen 
von vornherein vermeidbar gewesen. Zu diesem Zweck habe das BMVIT die Schie­
nenin/rastrukturJinanziertmgs-GesellschaJt mbH beau/tragt, mit den GBB unter 
bestimmten Auflagen im Rahmen des Programms Bahnhofsoffensive Übereinkommen 
über die Finanzierung von Absatzbereichen abzuschließen. Weiters habe die Schie­
nenin/rastrttkt1lr/inanzierungs-Gesellscha/t mbH inzwischen über Alt/trag des 
BMVIT einen Leit/aden für die Au/tei/ung der Investitionskosten in die Bereiche 
Absatz und In/rastruktur bei BahnhofsgebCiuden erarbeitet. 
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Bundesmittel 'ur das Programm 

Bahnhofsoffensive 

Zugangssituation zu 
den Gleisen 

6.1 Zum Zei tpunkt der Gebarungsüberprüfung waren die Arbeiten am Bahn­
hof Feldkirch abgeschlossen. Die Bahnhöfe Graz, Innsbruck und Linz waren 
in Bau. 

6.2 Der RH hielt fest, dass die Zugangssituation zu den Gleisen bisher nicht 
ausreichend verbessert wurde. Dies war aber die wesentliche Begründung 
für die überwiegende Finanzierung des Programms Bahnhofsoffensive aus 
den Infrastrukturmitteln des Bundes. 

6.3 Der Vorstand der ÖBB teilte mit, dass bei Standorten mit großen Gleisprojekten 

die Zugangssituation zu den Gleisen und die Aufstiegshi/fen zu den Bahnsteigen 

im Rahmen separater Gleisprojekte abgewickelt werden. 

Das BMVIT riiumte ein, dass sich erfahrungsgemäß die Zugangssituation zu den 

Gleisen während der Durchführung der Baumaßnahmen eher verschlechtere. 

Kalkulationen von Kosten und Erträgen 

Kostenerfassung 

Projektgesamt -
betrachtung 

7.1 Die Kostenschätzungen für Bahnhofsprojekte, die den Genehmigungen 
durch den Vorstand der ÖBB zugrunde lagen, enthielten nicht alle Pro­
jektentwicklungskosten und waren überdies unterschiedlich strukturiert. 
Dadurch waren Auswertungen zur Kostenverfolgung teilweise nicht 
bahnhofsbezogen möglich. 

7.2 Der RH bemängelte, dass die Projektentwicklungskosten nicht eindeutig 
erfasst wurden und keine einheitliche Kostengliederung aufwiesen. Er 
regte an, bei Darstellungen und Auswertungen die ÖNORM B 1801-01 
(Kosten im Hoch- und Tiefbau, Kostengliederung) einzuhalten. 

7.3 Der Vorstand der ÖBB versicherte, dass durch die neue Organisation ab sofort die 

vollstdndige Erfassung sälnt/icher Kosten projektbezogen gesichert sei. Die bisher 

angefallenen - und unterschiedlich gegliederten - Kosten würden in ein neues 

Berichtsformat eingearbeitet werden, das der ÖNORM B 1801-01 entspräche. 

Laut Stellungnahme des BMVIT habe es die Schieneninfrastrukturjinanzie­

rungs-Gesellschaft mbH angewiesen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

8.1 Im Mai 1997 beschloss der Vorstand der ÖBB, die Bahnhöfe Linz, Graz und 
Wels mit einem Gesamtbetrag von 43,82 Mill EUR umzubauen. Durch oft­
malige Änderungen der Zielvorstellungen der Geschäftsbereiche der ÖBB 
wurden diese drei Projekte bis März 2001 auf insgesamt 90,19 Mill EUR 
(+ 106 %) ausgeweitet. 

8.2 Der RH bemängelte, dass zum Zeitpunkt des Beschlusses über das Pro­
gramm Bahnhofsoffensive im Mai 1997 keine Projektgesamtbetrachtun­
gen vorgelegen waren. Er empfahl, bereits zum Zeitpunkt des Projekt­
beschlusses den Gesamtumfang der Vorhaben zu berücksichtigen, um 
spätere Projektausweitungen zu vermeiden. 

8.3 Laut Mitteilung des BMVIT erfolge die Entwicklung der einzelnen Vorhaben in 

der Projektierzmgsphase ohne Einwirkung des BMVIT, das daher auch keine 

Kenntnis über den jeweiligen Projektstand besitze. 
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Kalkulationen von Kosten 

und Erträgen 

Schwerpunkt B nhofsoffen ive 

Investi tions­
rechnungen 

Verm arktung 

Mieterlöse 

Sensi tivi tätsanal ysen 

9.1 Die Invesritionsrechnungen der ÖBB für die Absatzmittel des Programms 
Bahnhofsoffensive ergaben teilweise Renditen unter den internen Kalku­
lationsrichtlinien der Unternehmung. Darüber hinaus wurden in den Pro­
jektanträgen der ÖBB keine Ertragsrisiken dargestellt. Die Projekte wur­
den trotz niedriger Renditen im Absatzbereich in den ÖBB-Gremien 
genehmigt. 

9.2 Der RH kritisierte den mangelhaften Nachweis der Wirtschaftlichkeit für 
den Kostenanteil des Absatzes sowie die Darstellung zu hoher Ertragser­
wartungen. Er riet den ÖBB bei Projekten mit niedriger Rendite zu kauf­
männischer Vorsicht . 

9.3 Laut Stellungnahme des ßMVIT hlitten die Ößß mittlerweile begonnen, die ein­

zelnen Projekte des Programms ßahnhofsoffensive zu restrukturieren, weil sich be­

stimmte Einzelprojekte (zß Graz) als zu groß erwiesen hä'tten. 

10.1 Der Vorstand der ÖBB legte in seinen Investitionsbeschlüssen für die Bahn­
höfe Graz und Innsbruck fest, dass vor Beginn der Baumaßnahmen 60 % 
der erwarteten Mieterlöse vertraglich gesichert sein müssen. Bei Baubeginn 
lagen die Vertragssummen bei beiden Bahnhöfen jedoch wesentlich unter 
dieser Zielsetzung. 

10.2 Der RH beanstandete, dass die ÖBB ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko auf 
sich nahmen. Er regte an, bei den noch zu realisierenden Bahnhofsum­
und -neubauten die Vorgaben des Vorstandes einzuhalten. 

10.3 Der Vorstand der Ößß sagte zu, die zllkiinftigen Projekte im Rahmen einer neuen 

Organisation wesentlich fundierter vorzubereiten. 

11.1 Gemäß den Bestimmungen des Handbuchs der ÖBB für Wirtschafdich­
keitsberechnungen müssen für geplante Investitionsvorhaben Sensiti­
vitätsanalysen * durchgeführt werden. Dabei ist jeweils innerhalb eines 
Rahmens eine Berechnung für eine günstige und ungünstige Annahme 
vorzunehmen. Der Geschäftsbereich Immobilien setzte in seinen Berech­
nungen jedoch die von ihm erstellten Basisdaten als fixe Größe ein. 

* zur Untersuchung einer Rangfolge von Alternariven 

11.2 Der RH kritisierte, dass in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen nur die 
optimistischen Parameter einflossen. Er empfahl, bei Großinvestitionen 
die vorgesehenen Sensitivitätsanalysen durchzuführen, um· die Entschei­
dungsgrundlagen für den Vorstand und Aufsichtsrat der ÖBB sowie das 
BMVIT zu verbessern. 

11.3 Der Vorstand der Ößß sicherte in seiner Stellungnahme zu, die Problematik l'on 

Sensitivitä'tsanalysen kiinftig bei Schulungen lind Seminaren verstlirkt vermitteln 

Z/l wollen. 
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Organisation 

Kom petenzkonflikte 12.1 Obwohl der organisatOrische Ablauf des Programm s Bahnhofsoffensive 
seit 1997 wiederholt geändert worden war, bes tanden im Aug ust 2001 
noch immer unterschiedliche Sichtweisen ei nzelner Geschäftsbereiche der 
ÖBB über die Aufba u- und Ablauforganisation. D ies verursachte Schwie­
rig keiten in de r Z usammenarbe it und Verzögerungen bei der Abwick­
lung. 

12.2 Der RH bemängelte, dass nach mehrjähriger Programmlaufzeit noch immer 
Kompetenzkonfli kte bestanden; er empfahl , eine geeig nete Organisations­
fo rm fes tzulegen. 

12.3 Der Vorstand der ÖBB teilte mit. dass mit Vorstandsbeschluss vom April 2002 
- wie bereits erwähnt - die Funktionen. Kompetenzen und Aktivitiiten des Pro­
gramms Bahnho/soffensive in einer eigenen Organisationseinheit gebiindelt worden 
selen. 

Bahnhofsmanagement 13. 1 D ie auf verschiedene Geschäftsbereiche verteilten Bahnhofsdienste sollten 
1999 im neu eingerichteten Bahnhofsmanagement konzentriert und ratio­
nalisiert werden. Dabei ents tand eine Parallelorganisation zu dem bereits 
bestehenden O bjekt- und Liegenschaftsmanagement. 

Schluss­
bemerkungen 

13.2 Wie der RH kri tisch ve rmerkte, füh rten in de r Folge zwei ve rschiedene 
Organi sa tionsein heiten teil weise g leiche Au fga ben am g leichen Ort 
durch. Er empfahl , eine zweckmäßigere O rganisationsform einzuführen , 
die Parallelarbei ten vermeidet. 

13.3 Der Vorstand der ÖBB teilte mit, dass im Zug einer Neustrukturierung des Ge­
schäftsbereichs Immobilien das Bahnho/smanagement mit dem Objekt- und Lie­
genschaftsmanagement zusammengelegt werden soll. 

14 Zusammenfassend hob d er RH folgende Empfehlungen hervor: 

Die ÖBB sollten 

(1) den Zeitaufwand und Gesamtumfang für d ie Vorhaben der Bahn­
hofsoffensive bereits zum Zeitp u nkt des Projektbeschlusses genau 
bestimmen; 

(2) ein bundeswei tes Gesamtkonzept für d en Transp ort mobilitäts­
eingeschränkter Personen erarbei ten; 

(3 ) be i Projektdarstellungen u nd Auswertungen die Bestimmungen 
d er ÖNORM B 1801- 01 einhalten; 

(4) bei Wirtschafdichkeitsrechnungen für Großi nvestitionen Sensi­
tivitätsanalysen durchführen sowie 

(5 ) für das P rogram m Bahnhofsoffensive und di e Bahnhofsdienste 
geeignete Organisationsformen schaffen. 
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Kurzfassung 

Österreichische Autobah nen- und Schnellstraßen AG: 
Selzthaltu nnel-Oströhre 

Nach der im Jahr 1979 erfolgten Verkehrsfreigabe der Selzthaltun­
nel- Weströhre wurde Ende 1996 die Österreichische Autobahnen­
und Schnellstraßen AG (ÖSAG) unter anderem mit der Planung 
und Errichtung der Selzthaltunnel-Oströhre beauftragt. Im Novem­
ber 2000 wurde die Oströhre dem Verkehr übergeben. Die Abrech­
nungssumme des Bauvorhabens betrug 15,95 MiU EUR. 

Die Anwendung eines neuen Bauvertragsmodells beeinträchtigte 
wegen seiner K omplexität die Transparenz der Ko tenentwicklung 
und trug dazu bei, dass während der Bauabwicklung entstandene 
Mehrkosten von den Entscheidungsträgern unentdeckt blieben 
bzw unkritisch gesehen wurden. 

Ein überhöht ausgeschriebenes Leistungsvolumen (17,70 Mill EUR; 
Abrechnungssumme 15,95 Mill EUR) vermittelte eine für die ÖSAG 
scheinbar gün tige Kostenentwicklung und führte wegen der Reduk­
tion des Leistungsumfangs zu einer Abgeltung von rd 40 000 E R 
an den Auftragnehmer. 

Bei der Angebotsprüfung blieb die Nichteinhaltung von Ausschrei­
bungsbestimmungen unentdeckt. D adurch konnte die ÖSAG die 
Möglichkeit zum Widerruf der Ausschreibung nic h t nü t zen und 
beauftragte das Bauvorhaben auf einem überhöhten Preisniveau. 

Die besondere Preisstruktur des Auftragnehmers fand bei der Fest­
legung der Abschlagslängen keine ausreichende Berücksichtigung. 
Dadurch unterblieben mögliche Einsparungen von 0,36 Mill E R. 

Durch eine unzureichende Anpassung der Vorgaben an die tatsäch­
lichen Gebirgsverformungen blieb ein Einsparungspotenzial von 
0,07 Mill EUR ungenutzt. 

Auswertungen durch Einsatz des fotOgrammmetrischen Messsystems 
zeigten Minderstärken der SpritzbetOnschale auf, die Ü berzahlungen 
von zumindest 0,12 Mill EUR verursachten. 

Die Kommunikation zwischen der örtlichen Bauaufsicht und der 
begleitenden Kontrolle einerseits sowie der Projektleitung anderer­
seits war nicht ausreichend, um den Mängeln rechtzeitig gegen­
steuern zu können. 

Nach Kenntnisnahme der Feststellungen des RH setzte die ÖSAG 
umgehend Maßnahmen zur Verminderung der vom RH aufgezeigten 
Mehrkosten. Die Bemühungen der ÖSAG führten im Dezember 2002 
zum Eingang einer Abgeltungszahlung in Höhe von 0,29 Mill EUR. 
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Kenndaten des Bauvorhabens Selzthaltunnel-Oströhre * 

Rechtsgrundlagen Verordnung BGBI r 673/1996 des damaligen 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei ten 

Gegenstand 

Umfang der 
Baumaßnahmen 

Bauloslänge 

Vergabezeitpunkt 

Privatwirtschaftliche Vereinbarungen zwischen der 
ÖSAG und den Auftragnehmern 

Autobahn A 9 Pyhrnautobahn, Richtungsfahrbahn Linz, 
Abschnitt Rottenmann - Knoten Selzthal 

Freilandstrecke, bergmännischer Tunnel, Hang­
sicherung, Galerie; Sanierung der Weströhre 

insgesamt rd 1,3 km, davon rd 0,7 km bergmännischer 
Tunnelvortrieb 

April 1998 

Vergabesumme insgesamt 17,70 Mill EUR 

Abrechnungssumme insgesamt 15,95 Mill EUR (einschließlich Preis­
gleitung, zuzüglich Zusatzaufträge) 

Bauzeit insgesamt rd 2,5 Jahre 

* Berragsangaben im gegenständlichen Berichtsbeittag sind kaufmännisch gerundet 
und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. 

Chronologie 

1979 Verkehrsfreigabe der Selzthaltunnel-Weströhre 

Dezember 1996 Übertragung des Vollausbaues der A 9 Pyhrnautobahn im Abschnitt Anschlussstelle Selzthal 
zur Planung und Errichtung an die ÖSAG mit Verordnung BGBI Nt 673/1996 

Mai 1997 

Juli 1997 

des damaligen Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Beauftragung der örtlichen Bauaufsicht (Knoten Selzthal und Selzthaltunnel) 

Beauftragung der begleitenden Kontrolle 

Beauftragung der Projektierung und Bauplanung zur Selzthaltunnel-Oströhre 

Beauftragung der Oberleitung (Planungsphase) 

Erstellung der Ausschreibungen 

Übertragung der A 9 Pyhrnautobahn mit Fruchtgenussvertrag an die Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs AG (ASFINAG) aufgrund Art I Infrastrukturfinanzierungs­
gesetz, BGBI I Nr 113/1997 

November 1997 Veröffentlichung der Ausschreibung der Tunnelbauarbeiten 

Dezember 1997 Angebotseröffnung zur Ausschreibung der Tunnelbauarbeiten 

Februat 1998 Stellungnahme der begleitenden Kontrolle zum Vergabebericht der örtlichen Bauaufsicht 

April 1998 Gegenschlussbrief für die Tunnelbauarbeiten zum Preis von insgesamt 17,70 Mill EUR 

Jänner 2000 Erste Teilschlussrechnung zum Tunnelbau 

November 2000 Verkehrsfreigabe der Selzthaltunnel-Oströhre 

Dezember 2000 Schlussrechnungslegung 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeine 
Baubeschreibung 

Projektorganisation 

Selzthalt nnel-Ostr hre 

Der RH überprüfte von Mai bis September 2001 die Gebarung der Öster­
reichischen Autobahnen- und Schnellstraßen-Aktiengesellschaft (ÖSAG) 
im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die zweite Röhre des Selzthal­
tunnels (Oströhre). 

Zu den im Jänner 2002 der ÖSAG, der Autobahnen- und Schnell­
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) und dem BMVIT 
zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm die ÖSAG im März 2002 Stel­
lung; gleichzeitig übermittelte sie eine Stellungnahme der als örtliche 
Bauaufsicht beauftragten Ziviltechniker-Unternehmung, ohne sich jedoch 
mit ihr vollinhaltlich zu identifizieren. Das BMVIT nahm im Juli 2002 
zu den Prüfungsmitteilungen des RH Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerung im Juli 2002. 

Im Oktober 2002 übermittelte der RH seine Prüfungsmitteilungen auch 
den Minderheitseigentümern der ÖSAG, den Ländern Steiermark, Kärn­
ten, Oberösterreich und Wien. Mit Ausnahme des Landes Steiermark 
nahmen diese zwischen Oktober 2002 und Jänner 2003 Stellung. Eine 
Stellungnahme des Landes Steiermark unterblieb. 

Die ÖSAG wurde am 6. Juli 2002 in die Österreichische Autobahnen­
und Schnellstraßen-Gesellschaft mbH umgewandelt. 

2 Die A 9 Pyhrnautobahn führt zwischen Rottenmann und dem Knoten 
Selzthal durch den Selzthaltunnel, von dem zunächst die - 1979 dem 
Verkehr übergebene - Weströhre ausgebaut wurde. Im Zuge des Voll­
ausbaues der Anschlussstelle Selzthal der A 9 Pyhrnaurobahn an die B 320 
Ennstal Straße wurde im Jahr 1998 mit der Errichtung der Oströhre des 
Selzthaltunnels begonnen. 

Die ÖSAG vergab die Tunnelbauarbeiten im April 1998 an eine Arbeits­
gemeinschaft. Bei einer Auftragssumme von 17,70 Mill EUR betrug die 
geprüfte Schlussrechnungssumme 15,95 Mill EUR. 

3 Im Dezember 1996 übertrug der damalige Bundesminister für wirtschaft­
liche Angelegenheiten, Mag Dr Johann Farnleitner, den Vollausbau der 
A 9 Pyhrnautobahn im Abschnitt Anschlussstelle Selzthal zur Planung 
und Errichtung an die ÖSAG. 

Die Projektleitung und -steuerung nahm die Abteilung Planung und 
Neubau der ÖSAG wahr. Die Ausschreibungsplanung, örtliche Bauauf­
sicht und begleitende Kontrolle übertrug die ÖSAG an verschiedene Zivil­
techniker. Neben ihren Standardaufgaben (zB Qualitäts-, Mengen- und 
Abrechnungskontrolle, Terminüberwachung, Wahrung der Auftraggeber­
interessen) hatte die mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragte Ziviltech­
niker-Unternehmung aucb bei der Abstimmung der Leistungsverzeich­
nisse und sonstigen Ausscbreibungsunterlagen mitzuwirken sowie die 
Angebote zu prüfen. 
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118 

Planungs­
grundlagen 

Ausschreibung 

Lohnstundenvergleich 
für Ausbruch und 
Stützung (LAST) 

4.1 Trotz umfangreicher Bemühungen war es der ÖSAG nicht möglich, vom 
Amt der teiermärkischen Landesregierung als se inerzei tigem Bauherrn 
eine umfassende Baudokumentation der im Jahr 1979 dem Verkehr über­
gebenen Weströhre zu erhalten. 

Für den Bau der Oströhre wurde 1992 ein baugeologischer Bericht verfasst 
und nach weiteren Untersuchungen das Projekt 1997 neuerlich geotech­
nisch beurteilt. 

Vergleich der baugeologischen Prognosen mit der Abrechnung 

100 % _~ ____ - -..-. ........ ....,..".,,....,..---,.:---...., 
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20 % 
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• 
druckhaftes Gebirge 

gebräches (brüchiges) 
Gebirge 

4.2 Der RH stellte fest, dass das Fehlen einer ausreichenden Dokumentation 
über den Bau der Weströhre die Planung und Ausschreibung der Oströhre 
und dadurch die Prognosesicherheit erheblich beeinträchtigte. Wegen der 
bereits wiederholt vorgefundenen Situation ei ner unzureichenden Bau­
dokumentation bestehender Tunnelröhren empfahl der RH, diesem 
Aspekt künftig besondere Beachtung zu schenken. 

5 Die ÖSAG stimmte bei der Ausschreibung des Bauvorhabens zwei neuen 
Verfahren zu ihrer Erprobung an einem Pilotprojekt zu: 

- dem Bauverrragsmodell LAST (Lohnstundenvergleich für Ausbruch 
und Stützung), das der Vergütung der zeitgebundenen Kosten während 
der Ausbruchsarbeiten dieme, und 

- dem digitalen fotogrammmetrischen Messsystem zur flächenhaften Doku­
mentation und Komrolle des Tunnelausbruchs bzw -ausbaues. 

6.1 Im Gegensatz zur ÖNORM B 2203 baute der Bauvertrag bei der Zuord­
nung der Ausbruchsarbeiten in Vortriebsklassen (Einte ilung der Aus­
bruchsarbeiten nach den erforderlichen bautechnischen Maßnahmen) 
nicht auf der Stützmi ttelzahl (Kennzahl für die Berücksich tigung der ein­
gesetzten Stützmaßnahmen) auf. Die Zuordnung in Vortriebsklassen er­
folgte unabhängig von den Stützmaßnahmen nur über Abschlagslängen 
(mittlere Arbeitstiefen des in einem Arbeitstakt geschaffenen Hohlraumes). 
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Ausschreibung 

Fotogramm­
metrisches 
Messsystem 

S Izi 1I n 

Die Bieter hatten für jede Vortriebsklasse und die in der Ausschreibung 
dafür vorgesehenen Mengen für Ausbruch und Stützmaßnahmen vertrag­
lich garantierte Leistungen anzubieten, die als Abrechnungsgrundlage für 
die zeitgebundenen Kosten dienten. 

Das Bauvertragsmodell LAST berücksichtigte aufgetretene Differenzen 
bei den Ausbruchs- und Stützmittelmengen je Vortriebsklasse zwischen 
Ausschreibung (Soll) und Bauausführung (Ist) über die Änderung der er­
rechneten Summe an Lohnstunden. Die Relation zwischen Soll und Ist 
führte zu einer Anpassung der vertraglichen Vortriebsleistung und damit 
zu einer geänderten Vergütung der zeitgebundenen Kosten. 

6.2 Der RH beurteilte die Anwendung eines neuen Bauvertragsmodells kri­
tisch und wies auf dessen fehlende bzw im Zuge der Überprüfung festge­
stellte nachteilige Anwendungserfahrungen (zB keine ausreichende Trans­
parenz von Kostenentwicklungen) hin. Er bemängelte überdies einige 
Detailansätze des Bauvertragsmodells. 

Er empfahl, künftig neue Vertragsmodelle nur nach eingehender Prüfung 
und begleitender Beobachtung ihrer Auswirkungen auf Abwicklung und 
Abrechnung anzuwenden. 

6.3 Die ÖSAG teilte die Auffassung des RH und kündigte an, nunmehr vom Einsatz 
des Modells so lange Abstand nehmen zu wollen, bis alle Probleme gelöst waren. 
Sie habe weiters das Risiko des Pilotprojekts zu minimieren versucht, indem sie die 
mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragte Ziviltechniker-Unternehmung als Ent­
wicklerin des Modells in die Planung und Ausschreibung eingebunden und auf deren 
erhöhte Haftung hingewiesen habe. 

7.1 Zusätzlich zu den üblichen Verformungsmessungen war im Leistungsver­
zeichnis für die Tunneldokumentation und Abnahme des Spritzbetons der 
Einsatz eines digitalen fotogrammmetrischen Mess- und Auswertesys­
tems vorgesehen. Mit der Lieferung der Komponenten und der Auswertung 
der Messdaten wurde die systementwickelnde Unternehmung beauftragt. 
Die Messaufnahmen im Tunnel übertrug die ÖSAG dem Auftragnehmer 
für die Bauarbeiten. 

7.2 Der RH hielt die Auslagerung der Messaufnahmen an den Auftragneh­
mer wegen der möglichen Interessenkonflikte für nicht zweckmäßig. Er 
empfahl, künftig Messarbeiten sowie die Auswertung der Messdaten in 
der Verantwortungssphäre des Auftraggebers zu belassen und deren Er­
gebnisse aktiv als Instrument der Bauüberwachung zu nutzen. 

7.3 Laut Stellungnahme der ÖSAG habe sie diese Empfehlung bereits umgesetzt. 
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Ausschreibung 

Leistungsumfang der 
Ausschreibung 

Vergabeverfahren 

Prüfung der 
Angebote 

Vertiefte 
Angebotsprüfung 

8.1 Das Leistungsverzeichnis des Bauvorhabens enthielt mehrfach Leisrungs­
positionen, die in der Folge in einem deutlich geringeren als dem ausge­
schriebenen Umfang zur Ausführung gelangten. Mengenreserven waren 
bei den Verfuhrleistungen, im Zusammenhang mit den zeitgebundenen 
Kosten (Bauzeitmodell) sowie bei Ausbruchsmengen und Stützmaßnah­
men festzustellen. 

8.2 Der RH beanstandete das überhöht ausgeschriebene Leistungsvolumen 
wegen der Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung. Für unvorhersehbare 
Leistungen wäre zwar im Rahmen der KostenschätZllng Vorsorge zu tref­
fen gewesen; solche Leistungen hätten jedoch nicht in den Ausschrei­
bungsumfang aufgenommen werden sollen. Überdies wies der RH auf den 
- verglichen mit der Ausschreibungssumme (17,70 Mill EUR) - durch 
die Mengenreserven für die ÖSAG vermirrelren Eindruck einer scheinbar 
günstigen Kostenentwicklung (Abrechnungssumme 15,95 Mill EUR) 
hin. 

Weiters stellte der RH fest, dass das überhöht ausgeschriebene Leistungs­
volumen eine wesentliche Ursache für eine vom Auftragnehmer in der 
Folge erhobene Nachtragsforderung im Zusammenhang mit Leistungs­
minderungen gegenüber dem Aufrragsvolumen darstellte. 

Der RH empfahl, ausZlIschreibende Mengen künftig genauer zu berech­
nen bzw anzusetzen. 

9.1 Die Angebote wurden von der örtlichen Bauaufsicht geprüft. Ein Bieter 
wurde wegen unbehebbarer Mängel seines Angebotes ausgeschieden, die 
Mängel in den Angeboten der übrigen fünf Bieter als behebbar bewertet. 

9.2 Im Hinblick auf die zahlreichen als behebbar gewerteten Angebotsmän­
gel regte der RH an, in die Vertragsbedingungen eindeutige Regelungen 
für die Behebung von Widersprüchen in den Angeboten aufzunehmen. 

9.3 Laut Stellungnahme der ÖSAG habe sie mittlerweile bereits entsprechende Modifi­
zierungen der Vertragstexte vorgenommen. 

10.1 Die ÖNORM A 2050 gibt vor, Angebote auch daraufhin ZlI prüfen, ob 
die Einheitspreise für höherwertige Leistungen höher angeboten wurden 
als für geringerwertige Leistungen. Angebote, die eine nicht plausible 
Zusammensetzung des Gesamtpreises aufweisen, sind ausZlIscheiden. Bei 
Fehlen eines auftragsfähigen Angebotes ist die Ausschreibung zu wider­
rufen. 
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Vergabeverfahren 
Selzthalt n I-Ostrohre 

Die Einheitspreise für den Ausbruch wurden von den verbliebenen fünf 
Bietern wie folgt angesetzt: 

EUR/m3 
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* Abschlagslängenbereiche der Vorrriebsklassen; kürzere Abschlagslängen bedeuren ein 
schwieriger zu bewältigendes Gebirgsverhalren 

** Aufrragnehmer 

Obwohl die Vorgaben zur Höherwertigkeit der ÖNORM A 2050 unter 
anderem ein Ansteigen der Einheitspreise für Vortriebsklassen mit kürze­
ren Abschlagslängen erfordert hätten, erfüllten die Angebote der verblie­
benen fünf Bieter diese Bedingung nicht. Die vorstehende Grafik zeigt 
auch die besondere Preisstrukrur, insbesondere des späteren Auftragneh­
mers (Bieter 4), im Bereich der Abschlagslänge von 1,30 m. 

Weder im Prüfbericht der örtlichen Bauaufsicht noch in der darauf beru­
henden Stellungnahme der begleitenden Kontrolle waren Hinweise auf 
die Höherwertigkeitsproblematik enthalten. Die ÖSAG hatte daher keine 
Kenntnis, dass unter anderem der spätere Auftragnehmer auch bei ver­
gleichbaren Stützmaßnahmen für die schwierigere Vortriebsklasse mit 
Abschlagslängen bis 1,30 m deutlich günstigere Gesamtkosten (zeitge­
bundene Kosten, Stützmaßnahmen, Ausbruchskosten) anbot als für die 
leichtere Vortriebsklasse mit Abschlagslängen oberhalb dieser Grenze. 

10.2 Die Nichteinhaltung der Höherwertigkeitsbestimmungen führte zu einer 
nicht plausiblen Zusammensetzung des Gesamtpreises und wäre daher als 
unbehebbarer Mangel zu werten gewesen. Dies hätte die Ausscheidung 
der verbliebenen fünf Bieter erfordert. Somit wäre kein zuschlagsfähiges 
Angebot mehr vorgelegen und die Ausschreibung demnach zu widerrufen 
gewesen. 

10.3 Die iirtliche Bauaufsicht bestätigte zwar, daJS vom späteren Auftragnehmer in der 
Vortriebsklasse mit Abschlagslä·ngen bis zu 1,30 m ein besonders niedriger Preis 
angeboten worden war, beurteilte diesen aber als erkldrbar und sah keinen groben 
Verstoß gegen die Regeln der Preis bildung. 
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Vergabeverfahren 

Vergabevorschlag und 
Zuschlagserteilung 

Die ÖSAG schloss sich der Ansicht des RH an und verwies darauf, dass sie die 
(jrtfiche Bauaufsicht bereits in die Planung eingebunden und auf die erhöhte Sorg­
falt bei der Abwicklung dieses Pilotprojekts hingewiesen habe. Im Wissen um die 
vom RH aufgezeigten Probleme hätte sie sicherlich andere Entscheidungen getrof­
fen, als ihr dies beim gegebenen Informationsstand möglich war. 

10.4 Der RH betOnte, dass die Art der Preisbildung des späteren Auftragneh­
mers im Widerspruch zu den ÖNORMEN A 2050 und B 2061 gestanden 
und auch in sich nicht schlüssig gewesen war. Auch wurde verabsäumt, 
den vom RH aufgezeigten Mängeln in den Angeboten und damit mög­
lichen Spekulationen durch Vertragsregelungen zu begegnen. 

1l.l Aufgrund des Vergabevorschlags der örtlichen Bauaufsicht erhielt das 
Angebot des Bieters 4 (in Verbindung mit zwei angebotenen Alternati­
ven) zu einem Gesamtpreis von 17,70 Mill EUR den Zuschlag. Die be­
gleitende Kontrolle schloss sich dem Vergabevorschlag an. 

In ihrem Prüfbericht erklärte die örtliche Bauaufsicht die gegenüber der 
Kostenschätzung um 20 % höheren Preise mit den schwierigen geologi­
schen Bedingungen und dem gesättigten Markt . Durch die somit geän­
derte Situation wäre das Angebot als angemessen und nicht überhöht be­
wertet worden. Die ÖSAG beauftragte den Bieter 4 im April 1998 mit 
der Ausführung der Arbeiten. 

ll.2 ach Auffassung des RH reichten die angeführten Aspekte nicht aus, um 
die Angemessenheit der Angebotspreise zu begründen. Auch vermochte 
er keine Notwendigkeit zu erkennen, zu einem überhöhten Preisniveau 
zu vergeben. 

11.3 Die ÖSA G teilte die Überlegungen des RH zur dargestellten Vergabeproblematik. 
wies aber auf einen gerade bei Lückenschlussprojekten bestehenden "regionalen und 
überregionalen politischen und faktischen Handlungsbedarf' hin. 

11.4 Der RH entgegnete, dass die Errichtung von Bauwerken ohne dringen­
den Ausführungsbedarf und mit überhöhtem Preisniveau nicht der von 
den Entscheidungsträgern wahrzunehmenden Interessenlage (sparsamer 
Mitteleinsatz) entsprechen kann. 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Ausbruchsarbeiten 12. 1 Nach dem beim Selzthaltunnel angewandten Bauvertragsmodell LAST 
bestimmte die einvernehmlich durch die örtliche Bauaufsicht und den 
Auftragnehmer festgelegte Abschlagslänge die Vortriebsklasse und damit 
die Kosten eines Tunnelabschnittes. 

Da der Auftragnehmer für die schwierigere Vortriebsklasse mir Abschlags­
längen bis 1,30 m deutlich günstigere Kosten angeboten hatte als für die 
leichtere Vortriebsklasse mi tAbschlagslängen oberhalb dieser Grenze, 
kam der Festlegung der Abschlagslänge beim Selz thaltunnel besondere 
Bedeutung zu. 
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Selzth I 
Bauabwicklung und Abrechnung 

Die Entwicklung im Grenzbereich bei 1,30 m zeigte, dass sich die Ab­
rechnungsmengen der (teureren) Vortriebsklasse gegenüber den prognos­
tizierten Mengen vervielfachten und auf mehr als der halben Tunnellänge 
zum Einsatz kamen. Demgegenüber nahmen die Mengen der (preiswerte­
ren) Vortrieb klasse auf einen Bruchteil der Ausschreibung ab. Die Ab­
schlagslängen lagen dabei über weite Strecken nur geringfügig oberhalb 
der Abrechnungsgrenze zur preiswerteren Vortriebsklasse; zum Teil war 
auch ein ungewöhnlich hoher Aufwand an Stützmaßnahmen festzustellen. 

12.2 Der RH wies darauf hin, dass die besondere Preisstruktur des Auftrag­
nehmers eine effiziente Vertretung der Interessen der ÖSAG bei der Fest­
legung der Abschlagslängen erfordert hätte. Geringfügig oberhalb der 
Abrechn ungsgrenze von 1,30 m liegende Abschlagslängen, insbesondere 
wenn diese nur durch zusätzliche Stützmaßnahmen ermöglicht wurden , 
wären demnach zu vermeiden gewesen. 

Die Anwendung der teureren Vortriebsklasse verursachte Mehrkosten . 
Insgesamt belief sich nach Einschätzung des RH das im Zusammenhang 
mit der Festlegung der Vortriebsklasse nicht genutzte Ein parungspoten­
zial auf mindestens 0,36 Mill EUR. Die über weite Strecken zweckmäßige 
Verkürzung der Abschlagslängen hätte gleichzeitig zu einer Erhöhung 
der icherheit geführt. 

12.3 Die ÖSAG schloss sich in ihrer Stellungnahme der Einschätzung des RH an und 
betonte die Inanspruchnahme von Haftungen gegenüber der ijrtlichen Bauaufsicht 
und der begleitenden Kontrolle. 

Demgegenüber sah die jjrtliche Bauaufsicht kein Einsparungspotenzial, weil ihrer 
Ansicht nach bei der Zuordnung in Vortriebsklassen vor allem nach dem Gebirgs­
verhalten, der Art der Stützmaßnahmen und der Ausbruchsmethode vorzugehen 
sei. Die begleitende Kontrolle vertrat die Auffassung, die aufgetretenen Verformun­
gen wiirden die Richtigkeit der gewählten Abschlagslä'nge bestätigen. 

12.4 Der RH nahm die von der Ö AG aufgrund seiner FeStstellungen umge­
hend gesetzten Maßnahmen zur Abwendung von Nachteilen zur Kennt­
nis und würdigte die Bemühungen der Ö AG, welche im Dezember 2002 
im Vergleichsweg zum Eingang einer Abgeltungszahlung in Höhe von 
0,29 Mill EUR führten. 

Im Übrigen stand auch für den RH außer Frage, dass sich die Festlegung 
von Abschlagslänge und Stützmaßnahmen notwendigerweise nach dem 
Gebirgsverhai ten richtet. Er wies aber darauf hin, dass der Bauvertrag die 
abrechnungsrelevante Zuordnung über die Abschlagslänge vorsah. Über­
dies stimmte nicht in allen Fällen die tatsächliche mit der abgerechneten 
Abschlagslänge überein. 

Der Argumentation der begleitenden Kontrolle vermochte sich der RH 
wegen der technischen und bauverrraglichen Zusammenhänge nicht an­
zuschließen. 
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Bauabwicklung und Abrechnung 

Anwendungs­
erfahrungen des 
Bauvertragsmodells 
LAST 

Verform ungsreserve 

13.1 Eine Gesamtbetrachrung der tatsächlichen Ausbruchskosten für einen be­
stimmten Tunnelabschnitt erforderte neben der Heranziehung der plan­
mäßigen Kosten für Ausbruch und Stützmaßnahmen auch die Berück­
sichtigung der zeitgebundenen Kosten. Wegen der Anwendung des Modells 
LAST enth ielten die zeitgebundenen Kosten auch Einflüsse aus Men­
genänderungen für Ausbruch bzw Stützmaßnahmen. 

Die Anwendung der leistungsmäßig niedrigeren, aber preislich teureren 
Vortriebsklasse mit Absch lagslängen knapp größer als 1,30 m führte in 
Verbindung mit den gewählten Stützmaßnahmen zu erhöhten zeitgebun­
denen Kosten. Eine Festlegung der Abschlagslängen mit bis zu 1,30 m 
hätte demgegenüber deren Verminderung ermöglicht. Die ÖSAG war 
über diese Zusammenhänge und die daraus resultierenden Mehrkosten 
nicht informiert, zumal die örtliche Bauaufsicht die Anwendungserfah­
rungen des Modells LAST positiv darstellte. 

13.2 Die Komplexität der verschiedenen Einflüsse beim Modell LAST trug 
nicht dazu bei, Kostenentwicklungen transparent zu machen. Überdies 
verhinderten fehlende Anwendungserfahrungen mit diesem Bauvertrags­
modell ein Erkennen der nachteiligen Auswirkungen der Abschlagslän­
genfestlegung durch die ÖSAG. 

ach Einschätzung des RH erfüllte das Modell LAST in seinem Erstein­
satz die Erwartungen nicht, weil einerseits bei der Preisbildung unge­
wöhnlich g roße Kostensprünge zwischen den Vortriebsklassen auftraten, 
deren spekulative Auswirkungen weder an lässlich der Vertragsunterferti­
gung noch während der Baudurchführung eingeschränkt wurden . Ande­
rerseits blieben während der Bauabwicklung entstandene erhebliche 
Mehrkosten von den Entscheidungsträgern unentdeckt bzw wurden von 
ihnen unkritisch gesehen. 

13.3 Während die ÖSAG den Feststellungen des RH zustimmte, vertrat die iirtliche 
Bauaufsicht die Ansicht, das neue Modell habe sich bewährt. Einsparungen gegen­
iiber den ausgeschriebenen Mengen würden dies bestätigen. Auch sei eine andere als 
die gewählte Vorgangsweise gegeniiber dem Auftragnehmer nicht durchsetzbar ge­
wesen. 

13.4 Der RH entgegnete, dass Einsparungen gegenüber den ausgeschriebenen 
Mengen aufgrund günstigerer Gebirgsverhältnisse nicht auf die Anwen­
dung des Modells LAST zurückzuführen waren. Einer Weigerung des 
Auftragnehmers, den Bauvertrag einzuhalten, hätte durch die Einschal­
rung der ÖSAG begegnet werden können. 

14.1 Das Übermaß (Vergrößerung des Ausbruchsquerschnittes als Reserve zur 
Berücksichtig ung der prognostizierten Verformung des Gebirges) wurde 
zum Teil deutlich größer festgelegt, als dies die tatsächlichen Verformun­
gen erfordert härten. Dies verursachte Mehrkosten beim Ausbruch , der 
Betonverfüllung und den zeitgebundenen Kosten. 

14.2 Der RH bezifferte das durch unzureichende Anpassung der Vorgaben an 
die tatsächlichen Gebirgsverformungen nicht genutzte Einsparungspo­
tenzial mit 0,07 Mill EUR. 
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Selzthaltun str r 
Bauabwicklung und Abrechnung 

Spri tzberons tärke 

14.3 Die ÖSAG gab zu bedenken. dass eine zu regressive Festlegung des Übermaßes zu 
Problemen in der Ausfiihrung führen kifnnte. Am Sicht der ifrtlichen Bauaufsicht 
wäre die Große der zu erwartenden Verformungen nur schwer abschä'tzbar: wegen 
der t'orfiegenden Prognose des Gebirgsverhaftens sei eine vorsichtige Fest/egung er­
forderlich gewesen. 

14.4 Der RH hielt fest, dass er die angeführte Problematik in seiner Beurtei­
lung bereits berücksichtigt hatte und auch er gewisse Reserven bei der 
Festlegung des Übermaßes befürwortet. Allerdings wäre deren Größenord­
nung zu überdenken und künftig unter Einbeziehung aller KostenfaktOren 
eine wirtschaftliche Optimierung der Übermaßfestlegung vorzunehmen. 

15.1 Der Einsatz des digitalen fotOgrammmetrischen Mess- und Auswertesys­
tems sollte insbesondere zur Kontrolle und Dokumentation der Stärke des 
zur Sicherung der Ausbruchsflächen aufgebrachten Spritzbetons dienen. 
Die Software für eine unmittelbare Darstellung der Spritzbetonstärke war 
während der Bauarbeiten noch nicht verfügbar. Ab der Schlussrechnungs­
legung \~ar diese Auswertungsform zwar möglich, wurde jedoch von der 
örtlichen Bauaufsicht nicht zur Rechnungsprüfung eingesetzt; diese stützte 
sich vielmehr auf konventionelle Messungen zur Feststellung der Spritz­
betonstärke. 

Den vom Auftragnehmer vorgelegten Beilagen zur Schlussrechnung waren 
unter anderem ein mit dem fotOgrammmetrischen Messsystem ermittelter 
Mittelwert der Spritzbetonstärke sowie die Schichtstärke einer bereichs­
weise erforderlichen Sofortsicherung mit Spritzbeton zu entnehmen. In 
Summe unterschritten diese beiden Werte an zahlreichen Stellen die laut 
Ausschreibung geforderten Mindestmaße und standen damit im Wider­
spruch zu der von der örtlichen Bauaufsicht anerkannten Abrechnung. 

Die der ÖSAG zum Großteil nur elektronisch übergebenen Auswertun­
gen waren nur beim Hersteller nach Konvertierung auf die letzte Version 
der Software lesbar. 

15.2 Der RH kritisierte die Abnahme der nicht vertragskonformen Spritzbeton­
arbeiten und die fehlende Urgenz der erforderlichen Auswertungen. Er 
beanstandete weiters, dass die vom Auftragnehmer selbst ausgewiesenen 
Minderstärken nicht berücksichtigt worden waren. 

Anhand der auf Betreiben des RH ausgewerteten Messergebnisse beziffer­
te er die aus den nicht vertragsgemäß erbrachten Spritzbeton-Leistungen 
und deren Auswirkungen auf die zeitgebundenen Kosten entstandenen 
Überzahlungen mit zumindest 0,12 Mill EUR. Der RH beanstandete, 
dass dieses Einsparungspotenzial nicht genutzt worden war. Er empfahl, 
in Hinkunft Minderleisrungen zeitnah mit entsprechenden Rechnungs­
kürzungen zu berücksichtigen. 

Weiters empfahl der RH, in Hinkunft ein Mindestmaß an Auswertungen 
in herkömmlicher Papierform zu archivieren und bei der Übernahme 
elektronischer Daten auf deren unmi ttelbare Zugriffs- und Auswertungs­
möglichkeit zu achten. 

15.3 Die ÖSAG setzte den Auftragnehmer von der nicht vertragsgemäßen Amfühmng 
des Spritzbetons in Kenntnis und stoppte die Auszahlung der Schlussrechnung. 
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126 

Zusatzangebot für 
Minderleistungen 

Zusammenfassende 
Beurteilung 

16.1 Die Differenz zwischen Auftrags- und Schlussrechnungssumme veranlasste 
den Auftragnehmer, im Wege eines Zusatzangebotes eine "Nachteilsab­
geltung" in Höhe von 0,18 Mill EUR zu fordern. Die Redukti on des Leis­
tungsumfanges war auf das gegenüber der Prognose günstigere Gebirgs­
verhalten und die Mengenreserven der Ausschreibung zurückzuführen. 
Unter Berücksichtig ung des Prozessrisikos erhielt der Auftragnehmer eine 
Abgeltung in Höhe von rd 40 000 EUR. 

16.2 Der RH beanstandete, dass die Mehrkosten von rd 40 000 EUR letztlich 
auf die Mengenreserven in der Ausschreibung zurückzuführen waren. 

16.3 Die ÖSAG stimmte der Einschätzung des RH zu. 

17.1 Im Rahmen ihres Leistungsbildes hatte die örtliche Bauaufsicht die ÖSAG 
unter anderem bei der wirtschaftlich optimalen Verwirklichung des Pro­
jekts zu unterstützen und Entscheidungskriterien für die Projektleitung 
auszuarbei ten. 

Die Beurteilung des als Pilotprojekt eingesetzten Bauvertragsmodells 
LAST durch die örtliche Bauaufsicht war durchwegs positiv. Nachdem 
auch die begleitende Kontrolle die erfolgreiche Anwendung des Modells 
bestätigt hatte, schrieben es die ÖSAG bzw die ASFI AG bei wei teren 
Tunnelbauvorhaben neuerlich aus. 

Für die Abwicklung des gegenständlichen Bauvorhabens hatte die ÖSAG 
eine Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von Schäden Dritter bzw jener 
Schäden, die sich die Projektbeteiligten gegenseitig zufügen (Kreuzhaft­
pflicht), abgeschlossen . Im Juli 2001 übermittelte die ÖSAG unter Be­
zugnahme auf die vom RH festgestellten Mehrkosten dem Versicherer eine 
Meldung mit einer geschätzten Schadenssumme von 0,36 Mill EUR. Die 
Bemühungen der ÖSAG zur Verminderung der vom RH aufgezeigten 
Mehrkosten führten im Dezember 2002 im Vergleichsweg zum Eingang 
einer Abgeltungszahlung in Höhe von 0,29 Mill EUR. 

17.2 Die Kommunikation über die vom RH aufgezeigten Problem felder zwi­
schen der örtlichen Bauaufsicht und der begleitenden Kontrolle einerseits 
sowie der ÖSAG andererseits war nicht ausreichend, um den Mängeln be­
reits während der laufenden Abwicklung gegensteuern zu können. 

Weiters empfahl der RH, die Ergebnisse von Pilotprojekten vor weiteren 
Einsätzen einer unabhängigen Beurteilung zuzuführen. 

17.3 Zur Verbesserung der Transparenz des Modells LAST schlug die iirtliche Bauauf­
sicht vor, künftig monatlich dessen Kosteneinflüsse auf die Abrechnung detailliert 
darzustellen, und regte weiters an, die Entscheidungen im Zuge der Ausbruchsarbeiten 
umfassend und zeitnah zu begründen, zu dokumentieren und an die ÖSAG weiter­
zuleiten. 

Die ÖSAG stimmte den Feststellungen des RH ausdrücklich z/t und kündigte an, 
auf die Tätigkeit der i;'rtlichen Bauaufsicht und der begleitenden Kontrolle noch mehr 
Augenmerk legen zu wollen. Auch beabsichtige sie, gemeinsam mit der ASFINAG 
die Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten aufzubereiten und bei weiteren 
Vorhaben zu berücksichtigen. 
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Schluss­
bemerkungen 

17.4 Der RH entnahm den von der örtlichen Bauaufsicht beabsichtigten Ver­
besserungen eine indirekte Zustimmung zu seinen Feststellungen, nahm 
zur Kenntnis, dass die ÖSAG nach seiner Kritik umgehend Maßnahmen 
zur Verminderung der aufgezeigten Mehrkosten gesetzt hatte und be­
grüßte den Eingang der Abgeltungszahlungen. Er verfolgt die derzeit von 
der ASFINAG und der ÖSAG betriebenen Verbesserungen der Standards 
für die Dokumentation und die Abrechnung von Tunnelbauwerken mit 
großem Interesse. 

18 Wegen der bereits wiederholt vorgefundenen Situation einer unzu­
reichenden Baudokumencation bestehender Tunnelröhren empfahl 
der RH, diesem Aspekt künftig besondere Beachtung zu schenken. 
Darüber hinaus empfahl der RH, künftig 

(1) neue Vertragsmodelle nur nach eingehender Prüfung und be­
gleitender Beobachtung ihrer Auswirkungen auf Abwicklung und 
Abrechnung anzuwenden, 

(2) Messarbeiten sowie die Auswertung der Messdaten in der Ver­
antwortungssphäre des Auftraggebers zu belassen, 

(3) auszuschreibende Mengen genauer zu berechnen bzw anzuset­
zen sowie in die Vertragsbedingungen eindeutige Regelungen für 
die Behebung von Widersprüchen in den Angeboten aufzunehmen, 

(4) eine wirtschaftliche Optimierung der Übermaßfestlegung vorzu­
nehmen und dabei alle Kostenfaktoren zu berücksichtigen, 

(5) Minderleistungen zeitnah mit entsprechenden Rechnungskür­
zungen zu berücksichtigen, 

(6) ein Mindestmaß an Auswertungen in herkömmlicher Papier­
form zu archivieren und bei der Übernahme elektronischer Daten 
auf deren unmittelbare Zugriffs- und Auswertungsmöglichkeit zu 
achten sowie 

(7) die Ergebnisse von Pilotprojekten vor weiteren Einsätzen einer 
unabhängigen Beurteilung zuzuführen. 
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Personal 

Personalstand 

Bereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 

Personal-, Organisations- und IT -Angelegenheiten 

Entsprechend dem Beschluss der Bundesregierung betreffend den 
Personalabbau reduzierte das BMWA seinen Personalstand 2000 
und 2001 um 2,5 rx- pro Jahr. 

Im Rahmen der Reorganisation der Zentralleitung wurden Ein­
sparungsmöglichkeiten nicht konkret quantifiziert. Die Kosten für 
die externe Unternehmens beratung betrugen rd 710 000 EUR. 

Der neuen Aufbauorganisation des BMWA gingen keine entspre­
chende Aufgabenerfassung und - kritik voraus. 

Die in der Sektion Außenwirtschaftspolitik getätigten IT-Beschaf­
fungen erfolgten teilweise nicht haushaltsrechtskonform und stan­
den in keinem angemessenen Verhältnis zum Bedarf. 

Kenndaten des BMWA 1) 

Rechtsgrundlage Bundesministeriengesetz 1986 

in 1000 EUR 

Ausgaben der 1998 1999 2000 2001 2002 2) 

Zen trallei tung 

Personal 39477 41869 46474 47129 44963 

Sonstige 17257 16885 21492 20720 23748 

Summe 56734 58754 67966 68149 68711 

1) bis April 2000 BMwA 

2) Voranschlag 

Der RH überprüfte von November 2001 bis Jänner 2002 die Gebarung 
des BMWA bezüglich Personal, Organisation und IT. Prüfungsschwer­
punkt war die Bewertung der bisherigen Reorganisationsmaßnahmen und 
der Weiterentwicklung der IT. Zu den im Mai 2002 zugeleiteten Prü­
fungsmitteilungen nahm das BMWA im September 2002 Stellung. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerung im November 2002. 

2 Die Erhöhung des Personalstandes im April 2000 resultierte vor allem aus 
der Übernahme der drei den Ressorrbereich Arbeit repräsentierenden Sektio­
nen des vormaligen BMAGS mit 190 Bediensteten. Gleichzeitig wurde die 
Sektion Bundesstraßen mit 106 Bediensteten an das BMVIT abgegeben. 

Im Jänner 2002 wurden die 41 Bediensteten der bis dahin nachgeordne­
ten Berghauptmannschaften in die Zentralleitung übernommen . 

129 

III-29 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)136 von 161

www.parlament.gv.at



P r on I 

130 

Personalaufwand 

Arbei tsmarktpolitik 

Der Personals rand der Zentralleirung des BMWA (bis April 2000 BMwA) 
entwickelte sich von 1998 bis 2001 wie folgt: 

Stichtag Mitarbeiter Vollbeschäftigungs-
äg ui valente 

l. Jänner 1998 1 091 1 059 

1. Jän ner 1999 1 115 1 079 

1. Jänner 2000 1 116 1074 

1. April 2000 1229 1 182 

l. Jänner 2001 1 193 1 147 

1. Jänner 2002 1 202 1 151 

Die entsprechend dem Beschluss der Bundesregierung vorgegebene Per­
sonalredllktion um 2,5 % pro Jahr wurde vom BMWA 2000 und 2001 
im gesamten Ressort erfüllt. 

3 Der Personalallfwand in den Jahren 2000 und 2001 war durch den Trans­
fer von Sektionen allfgrund des Bundesministeriengesetzes 2000 sowie 
den Beschluss der Bundesregierung betreffend den Personalabbau gekenn­
zeichnet. Er entwickelte sich wie folgt: 

Jahr 

1999 

2000 

2001 

Gesam taufwand 

in Mill EUR 

4 1,9 

46,5 

47,4 

Aufwand je Vollbe-
schäftig ungsäg ui valen t 

inEUR 

38800 

41000 

41400 

Der Anteil für Überstunden, Mehrleistungsvergütungen (Funktionsab­
geltung für Abteilungsleiter), Belohnungen, Dienstjubiläen und freiwilli­
ge Sozialleistungen betrug 1999 rd 2,88 Mill EUR, 2000 rd 3,15 Mill 
EUR und 2001 rd 2,96 Mill EUR. 

4. 1 Im Jahr 1994 wurde die Arbeitsmarktverwaltung aus der Sektion Ar­
beitsmarkt des damaligen BMAS ausgegliedert und in die neue Bundes­
geschäftsstelle des Arbei tsmarkrservice Österreich übertragen . Die ver­
bleibende Sektion mit der neuen Bezeichnung "Beschäftigungspolitik und 
Grundsatzfragen von Wirtschafts- und Sozialpolitik" wurde im April 2000 
in das BMWA eingegliedert . Im Jahr 2001 wurde der Insolvenz-Ausfall­
geld-Fonds aus der Sektion in die IAF-Service GmbH (Insolvenz-Aus­
fallgeld-Fonds Service Gesellschaft mbH) ausgegliedert. 

4.2 Eine Überprüfung der verbliebenen Aufgaben der seit 2002 wiederum 
mit "Arbeitsmarkt" bezeichneten Sektion wurde nicht vorgenommen. 
Durch Abbau vorhandener Doppelgleisigkeiten mit anderen Sektionen 
bzw Bundesministerien und unter Berücksichtigung des von der Bundes­
geschäftsstelle des Arbei tsmarktservice abgedeckten brei ten Aufgaben­
spektrums wäre nach Ansicht des RH eine Verringerung des Personal­
standes der Sektion (derzeit 78 Personen) möglich. 
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Personal 

Hochbau 

Reorganisation 

Verwaltungsreform 

P r on 1-, llOn 
un IT-·n ..... ,r .... n ... nh te 

4.3 Laut Stellungnahme des BMWA habe die Sektion nach Aufbau der Bundesge­

Jcha/tsstelle des Arbeitsmarktservice 1994 eine Restrukturierung vorgenommen, 

die, wie auch die Ausgliederung des l nsolvenz-Amfallgeld-Fonds im}ahr 2001, 

eine Reduzierung des Personalstandes zur Folge gehabt habe. In der Geschä/ts­

und Personaleinteilung 2002 sei der Aufgabenschwerpunkt auf die Aufsicht. Poli­

tikberatung und Erstellung von Konzepten gelegt worden. 

4.4 Da die Geschäfts- und Personaleinteilung 2002 ohne Aufgabeneva­
luierung erstellt wurde, sind nach Ansicht des RH durch den Abbau von 
Doppelgleisigkeiten (zB in Grundsatzfragen der WirtSchaftspolitik oder 
auf dem Gebiet der Frauenangelegenheiten) und eine damit verbundene 
Reorganisation der Aufgaben weitere Personaleinsparungen möglich. 

5.1 Anfang 2001 wurden die rd 1 500 bundeseigen verwalteten Immobilien, 
Baurechte und Superäd ifikate in das Eigentum der 1992 errichteten Bun­
desimmobiliengesellschaft mbH übergeführt. Dadurch verlor die Sektion 
Bundeshochbau die operative Mitwirkung in Bundeshochbauangelegen­
hei ten bezüglich der Liegenschaftsverwaltung und der baLltechnischen 
Betreuung, die bis dahin rd 80 Bedienstete wahrgenommen hatten . 

ach der Auflösung der Sektion wurden die verbliebenen 131 Bedienste­
ten in die neue Sektion Tourismus und historische Objekte eingegliedert. 
Ihre Tätigkeit umfasste unter anderem die bisherigen hoheitlichen Auf­
gaben, die Fachaufsicht der nachgeordneten Dienststellen und die Unter­
stützung des Bundesministers bei der Ausübung der Eigentümerrechte. 
Eine neue Aufgabendefinition und Evaluierung des Personalbedarfes des 
Bundeshochbaus erfolg te trotz des erheblichen Wegfalls von Aufgaben 
nicht. 

5.2 Der RH empfahl, das Personaleinsparungspotenzial im Wege ei ner Auf­
gabenevaluierung auszuschöpfen. 

5. 3 Laut Mitteilung des BMWA seien die Aufgaben des Bundeshochbaus bereits neu 

definiert worden. Eine Verringerung des Personalstandes sei durch Vorruhe- lind 

Aftersruhestä'nde eingeleitet worden. 

6.1 Im Rahmen des Reformprojekts "Impuls 01 " der Bundesreg ierung beauf­
tragte das BMF im H erbst 2000 einen Unternehmensberater, die Administ­
ration in den Bundesministerien zu analysieren . Ein Teil der vom BMF ab­
gegol tenen Leistungen betraf Beratungs leistungen für jedes Ressort . 

Das BMWA rich tete für dieses Verwaltungsreformvorhaben sechs Arbeits­
g ruppen unter Beiziehung von Mitarbeitern aller Sektionen ein, die zahl­
reiche Verbesserungsvorschläge entwickelten . Es erbrachte für die Arbeits­
gruppen ressortinterne Leistungen von 285 Personentagen; das entsprach 
Kosten von 62 700 EUR. 
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Reorganisation 

Ziele des Struktur­
reform projekts 

Geschäfrs- und Per­
sonaleinteilung 2002 

Im Anschluss an das Verwaltungsreformprojekt leitete das BMWA im 
Mai 2001 ein ressortinternes Strukturreformprojekt ein, das in der Folge 
von der Ressortleitung unter Beiziehung eines Managementconsultants 
abgewickelt wurde. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden vom Mana­
gementconsulrant jedoch nicht oder nur ansatzweise übernommen. 

6.2 Die ressortinternen Leistungen für das Strukturreformprojekt blieben so­
mit weitgehend ungenutzt. Der RH empfahl, das bisher gesammelte 
Fachwissen zu evaluieren und für weitere Reformprozesse zu nutzen. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMWA wiirden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen in ab­
schließenden Re/ormprozessen berücksichtigt werden. 

7. 1 Ziel des Strukrurreformprojekts war die optimale Anpassung der Organi­
sation der Zentrallei tung an die dem BMWA neu übertragenen A ufga­
ben, an die Anforderungen der aktuellen Wirtschaftspolitik sowie an die 
bereits erfolgten und noch bevorstehenden Ausgliederungen . Als Vorga­
ben des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, Dr Martin Barten­
stein, waren die Verminderung der Zahl der Organisationseinheiten sowie 
die Vermeidung einer besoldungsmäßigen Schlechterstellung von Mitar­
beitern zu berücksichtigen. 

Einsparungsmöglichkeiten wurden jedoch nicht konkret quantifiziert. 

Im Rahmen des Reformvorhabens beauftragte bzw bezahlte das BMWA 
externe Beratungsleisrungen für das Strukturreformprojekt, für die Leis­
tungserfassung und die in Auftrag gegebene Umsetzungsbegleirung von 
rd 710000 EUR. 

7.2 Der RH bemängelte das Fehlen einer Quantifizierung möglicher Ein­
sparungsziele als wesentliche Grundlage für die Beurteilung des Projekt­
erfolges und der Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Mittel. Er regte an, 
künftig Ziele von Strukturreformvorhaben vor und nach der Projekt­
durchführung zu bewerten. 

7.3 Lallt Mitteilung des BM WA stehe die Konkrefisierung von Einsparungszielen einer 
sachorientierten Optimierung der Aufbau-und Ablall.fstruktllr des BMWA entgegen. 

7.4 Der RH bezeichnete die Quantifizierung von Reformvorschlägen als 
Maßstab zur Beurteilung und Reihung der Vorhaben. 

8.1 Der im September 2001 vorliegende Strukturreformbericht des Manage­
mentconsultants wurde unverzüglich in einer neuen Geschäfts- und Per­
sonaleinteilung umgesetzt. Eine vorangehende Prüfung, ob Leistungen 
und Aufgaben in den Sektionen entbehrlich wären oder von anderen 
Rechtsträgern wahrgenommen werden sollten sowie welche Arbeitsabläufe 
gestrafft und mit geringerem Personalbedarf bewältigt werden könnten, 
unterblieb jedoch. 
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Reorganisation 

Auflösung der 
Gruppen 

Zielerreichung 
des trukturreform­
projekts 

ach Umsetzung der neuen Geschäfts- und Personaleinteilung wird die 
AufbauorganisatOn starr aus bisher zehn Sektionen, 16 Gruppen, 120 Ab­
teilungen und 66 Referaten nur mehr aus sieben Sektionen (fünf Sektio­
nen und zwei Center), drei Bereichen und zwölf Bereichsstellverrretern, 
109 Abteilungen sowie 35 Referaten bestehen. 

8.2 Der RH bemängelte das Versäumnis einer detaillierren Aufgabenerfas­
sung und -kritik vor der Erstellung der neuen Geschäfts- und Personal­
ei nteilung. Er beurteilte jedoch die mit der Zusammenlegung von Sektio­
nen verbundenen Einsparungen positiv. Die nahezu 50 % ige Reduktion 
der Zahl der Referate ergab allerdings keine finanziellen Einsparungen. 

Der RH empfahl , die Zahl der Abteilungen im Rahmen der Aufgaben­
evaluierung und Bereinigung von Mehrfachkompetenzen zu reduzieren. 

8.3 Das BMWA erachtete die rasche Änderung der Alt/bauorganisation ftir notwen­

dig. Parallel dazu sei die Analyse der Aufgaben nicht vernachlässigt worden. Bei 

der Entscheidung über den Bestand einer Abteilung habe die Frage nach der geeig­

neten Organisatio1lSstmktur für eine effiziente Aufgabenerftillung im Vordergrund 

gestanden. 

8.4 Der RH wies erneut auf die Notwendigkeit einer Aufgabenkritik hin. 

9.1 Die Hierarchieebene der im BMWA eingerichteten Gruppen wurde auf­
gelöst, die Gruppenleiter mit der besoldungsmäßig g leichgestellten 
Funktion von Bereichsleitern bzw Bereichsstellvertretern sowie zusätzlich 
mit der Lei tung einer Abteilung betraut. Dafür wurden tei I weise neue 
Abteilungen geschaffen. 

9.2 Nach Ansicht des RH ollten Abteilungen nur bedarfsbezogen gegründet 
werden . 

9.3 La"t Stellungnahme des BMWA sei die Maßnahme aufWlI1lSch des Btmdesminis­

ters ftir Wirtschaft lind Arbeit, Dr Martin Bartenstein, erfolgt, um die Vollauslas­

t!mg der Fiihmngsspanne und den Bezug zur konkreten Atifgabenerftillllng in den 

Abteilungen zu wahren. 

9.4 Der RH hielt eine nicht bedarfsorienrierre Schaffung von Abteilungen für 
unzweckmäßig. 

10. 1 Das BudgetptOgramm der Bundesregierung für die Jahre 2000 bis 2003 
sah vor, die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung auf dem iveau des 
Jahres 2000 zu stabilisieren. Die neue Geschäfts- und Personaleinteilung 
des BMWA ließ die Bewertung der Planstellen unverändert. Die kosten­
reduzierende Wirkung der Strukturreform resultierre daher nur aus der 
Verringerung der Zahl der Mitarbeiter. 
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134 

O rganisation 

Mi nisterkabi nett 

Geschäftsordnung 

Dokumentenablage 

10.2 Das bisherige Projekt zur Suukturreform sowie die Geschäfts- und Perso­
naleinteilung 2002 waren als erster Schritt zu den Zielsetzungen des Bud­
getprog ramms zu sehen. Der RH empfahl dem BMWA, die Aufgaben­
evaluierung und Aufgabenreform fortzusetzen, die Tätigkeiten auf die 
Kernfu nktionen zu konzentrieren und die noch bestehenden Mehrfachzu­
ständigkeiten bei der Umsetzung der neuen Geschäfts- und Personalein­
teilung zu bereinigen. 

10.3 Das BM WA sagte dies zu. 

1l.l Das Kabinett des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit umfasste 
22 Mitarbeiter. Der mit der Strukturreform befasste Managementconsul­
tant stellte fest, dass das Kabinett durch die zunehmende Befassung mit 
operativen Aufgaben überlastet war. Durch die Reorganisation des BMWA 
wurde dieses Problem nicht gelöst. 

11.2 Das Kabinett sollte nach Ansicht des RH grundsätzlich für den Wir­
kungskreis auf der Ebene des Bundesministers zur Verfügung stehen, 
nicht aber für operative Tätigkeiten , die von der Linienorganisation zu er­
füllen sind. 

11.3 Das BM WA stimmte dem zu. 

12. 1 Die Zuständigkeiten , Verantworrlichkeiten und Vorschriften über die akten­
mäßigen Erledigungen waren teilweise in der neuen Geschäfts- und Perso­
naleinteilung und teilweise in der für die Bundesministerien bestehenden 
einheitlichen Kanzleiordnung geregelt; ferner bestanden rd 285 Einzel­
ermächtigungen. Über ei ne Geschäftsordnung verfügte das BMWA niche. 

12.2 Da die Ablauforganisation im BMWA durch die Schaffung der Center als 
Sektionen mit Querschnittskompetenz nicht mehr eindeutig definiert 
war, erschienen dem RH zusätzliche Richtlinien unerlässlich, um die Ab­
laufs trukruren und Zuständigkeiten zu regeln. Er regte an, eine Geschäfts­
ordnung zu erlassen. 

12.3 Das BMWA sagte dies zu. 

13.1 Die Abteilung Energiepolitik der Sektion Energie bearbeitete sämrliche 
im Jahr eingelangten rd 1 900 Geschäftsstücke in Aktenform. 

13.2 Der RH empfahl wegen des hohen Verwalrungs- und Dokumentations­
aufwandes eine Kategorisierung der Eingangsstücke in zu behandelnde 
Geschäftsstücke und in kanzleimäßig nicht zu erfassendes Informations­
material. 

13.3 Das BMWA sagte dies Zll. 
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In formations technologie 

IT -Abteilung 

Strategische Planung 

14.1 Die IT-Abteilung des BMWA war im Juni 2000 mit durchschnittlich 
38 Mitarbeitern besetzt. Ihre Aufgaben umfassten die Beschaffung, Be­
triebsführung und Wartung der zentralen IT ysteme, des etzwerkes, der 
Applikationen und der dezentralen Anwender-pe sowie weiters konzeptive 
Tätigkeiten. Die IT- Abteilung und die zentralen IT- Anlagen waren im 
Gebäude der Bundesrechenzentrum Gesellschaft mbH situiert. Für Anla­
gen, Sach- und Personalaufwand fielen 2000 Kosten von rd 4,65 Mill EUR, 
und 2001 von rd 4,03 Mill EUR an. 

eun Mitarbeiter der IT- Abteilung waren für die Entwicklung, Be­
triebsführung und Betreuung der bundesweit eingesetzten Applikation 
Grundstücksdatenbank zuständig. 

14.2 Der RH anerkannte die Tätigkeit der IT- Abteilung. Er verwies auch auf 
die erfolgreiche Führung sowie die zentrale Bedeutung der elektronischen 
Grundstücksdatenbank. Diese gehörte jedoch nicht zur Kernkompetenz 
des BMWA und es bestanden infolge ihrer technischen Sonderstellung 
keine Synergiebeziehungen mit den übrigen Aufgaben der IT- Abteilung. 
Der RH empfahl daher, sie samt zuständigem Personal in die nachgeord­
nete Dienststelle Bunde amt für Eich- und Vermessungswesen, welche 
die digitale Katastermappe der Grundstücksdatenbank führt, auszulagern. 

14.3 Laut Mitteilung des BMWA werde die Verlagerung der elektronischen Gmnd­
stiicksdatenbank zum Bundesamt für Eich- und Vermessungs wesen bereits über­
prüft. 

1;.1 Die IT-Plan ung der Jahre 2000 und 2001 bestand nur aus kurzen stich­
wortartigen Verzeichnissen über die IT-Vorhaben; Jahresplanungen und 
strategische Richtungsvorgaben fehlten. Aufgrund des Arbeitsschwerpunkts 
der technischen Einbindung der damals bestehenden drei Arbeitssektionen 
in die IT- Systeme des BMWA und der einjährigen Weiterbetreuung der 
an das BMVIT abgegebenen Sektion Bundesstraßen konnte im Jahr 2000 
von den geplanten IT- Investitionen in der Höhe von 1 Mill EUR nur rd 
ein Drittel umgesetzt werden. Ein Konzept, um diesen Entwicklungs­
rückstand im Jahre 2001 aufzuholen, lag nicht vor. 

1;.2 Der RH bemängelte das Fehlen einer entsprechenden IT-Planung lind 
IT-Strategie sowie eines Konzepts für den Abbau des Entwicklungsrück­
standes. 

1;.3 Lallt Stellungnahme des BMWA wiire imjahr 2000 der Integration der drei 
Arbeitssektionen neben der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes höChste Prioritiit 
zugekommen. 

l5.4 Ungeachtet dessen erachtete der RH eine strategische IT- Planung sowie 
strategische Grundsatzentscheidungen über neue Technologien für not­
wendig. 
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Informationstechnologie 

Outsourci ngkonzept 

Outsourcing der 
IT -Betriebsführung 

16.1 Das Vorhaben des BMWA, die IT-Abteilung und deren Mitarbeiter in 
eine Servicegesellschaft mbH auszugliedern, wurde vom Ministerrat im 
Jänner 2001 abgelehnt. Daraufhin prüfte eine vom Ministerbüro einge­
setzte Arbeitsgruppe die Möglichkeiten eines Outsourcings der IT-Ab­
teilung. 

Im Mai 2001 erhielt eine Beratungsunternehmung den Auftrag, eine "Sour­
cing-Strategie" für die IT -Dienstleisrungen des BMWA zum Preis von 
35 000 EUR auszuarbeiten, ohne dass zuvor Vergleichsangebote einge­
holt worden waren. Dem Angebot lagen keine vom BMWA festgelegten 
Zielvorgaben zugrunde. Die Absicht des BMWA, vollständig auszuglie­
dern, wurde der beauftragten Beratungsunternehmung lediglich münd­
lich mi tgetei I t. 

16.2 ach Ansicht des RH wären mehrere Angebote einzuholen gewesen. Der 
RH bemängelte weiters das Fehlen einer schriftlichen Zielvorgabe und 
die Einschränkung des Auftrags auf ein vollständiges Outsourcing ohne 
Prüfung von Alternativen. 

16.3 Lallt Mitteilung des BMWA sei wegen der KomJllexitiit des Leistllngsgegenstandes 
altf Vergleichsofferte verzichtet worden. Andere Varianten Jeien gepri1ft, mangels 
Zustimmung durch das BMF jedoch nicht weiter L1erfolgt worden. 

16.4 Der RH hielt in seiner Entgegnung Vergleichsangebote grundsätzlich für 
notwendig. Die ins Treffen geführte Prüfung von Alternativen zur Service­
gesellschaft bzw zum Outsourcing war aus den vorgelegten Unterlagen 
nicht ersichtlich. 

17.1 Mit Beginn der Outsourcingmaßnahmen durch das BMWA kündigten 14, 
überwiegend jLingere, hochqualifizierte Mitarbeiter aus dem Bereich der 
Schlüsseltechnologien des Internet und Netzwerkmanagements; zwei Be­
dienstete traten in den Ruhestand. Der Personalstand der IT -Abteilung 
reduzierte sich dadurch von 38 Mitarbeitern im Juni 2000 auf 22 im 
März 2002. Da das Ausscheiden der Mitarbeiter mit einem Know-how­
Verlust verbunden war, mussten die Kenntnisse bzw Leisrungen für diese 
Bereiche extern zugekauft werden. 

Die geplante vollständige Auslagerung der IT-Betriebsführung erfolgte 
in einem zweistufigen Vergabeverfahren unter Mitwirkung der Bundesbe­
schaffung GmbH. Das BMWA beauftragte den Bestbieter mit der IT-Be­
triebsführung zu Kosten von 1,27 Mill EUR pro Jahr. Diesen Kosten 
standen jährliche Einsparungen aufgrund der Verringerung des Personal­
standes um 16 Mitarbeiter gegenüber. 

17.2 Bei durchschnittlichen Jahreskosten von 51000 EUR je IT-Mitarbeiter ge­
mäß den Richtwerten des BMLS hätten die Einsparungen fiktiv 816000 EUR 
betragen. Tatsächlich belief sich die Personalkosteneinsparung gegenüber 
dem Jahr 2000 auf nur 248 000 EUR, weil vorwiegend jüngere, niedrig 
eingestufte Mitarbeiter - mit gegenüber den Richtwerten unterdurch­
schni ttlichen Jahreskosten - ausgetreten waren. 
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Internetplattform 

Internetplattform­
Export 

Papierlose 
Außenwirtschafts­
administration 

Perso 
und IT 

Nach Einschätzung des RH wird die Outsourcingmaßnahme zu jähr­
lichen Mehrkosten von rd 1 Mill EUR führen und stellt somit keinen Ein­
sparungserfolg dar. 

17.3 Lallt Mitteilung des BMWA habe es seine Plankosten für die Otttsourcingmaß­
nahme unterschritten. 

17.4 Der RH hielt seine Bewertung angesichts der aufgezeigten Mehrkosten 
aufrecht. 

18.1 Die Initiative für eine Präsenz des BMWA auf der gemeinsam mit der 
Wircschaftskammer Österreich geplanten" I n ternetplattform-Export" 
ging von einer Abteilung der Sektion Außenwirrschaftspolitik aus, die 
ein eigenes Internet-Portal für notwendig erachtete. Die IT-Abteilung 
verwies hingegen auf die Leistungsfähigkeit des bestehenden Internetsys­
tems und auf den, wegen der geplanten Auslagerung der IT-Betriebs­
führung, verhängten Investitionsstopp. 

Aufgrund der ablehnenden Haltung der IT-Abteilung setzte sich der In­
ternet-Beauftragte der Sektion Außenwirtschaftspolitik mit der Bundes­
beschaffung GmbH in Verbindung, die im Einvernehmen mit dem BMF 
einer Vergabe von acht Pe-Arbeitsplätzen samt einem Server durch das 
BMWA zustimmte. Nach erfolgter Vergabe wurden Investitionen von rd 
53000 EUR getätigt. 

18.2 Der RH bemängelte die isoliert vom Gesamt-IT-Konzept des BMWA 
und im Widerspruch zum offiziell verhängten IT-Investitionsstopp für 
eine einzelne Sektion getätigten IT-Investitionen sowie die Erteilung von 
Aufträgen an die Bundesbeschaffung GmbH durch den Internet-Beauf­
tragten der Sektion Außenwirtschaftspolitik. Er empfahl, IT-Beschaffun­
gen nur von der IT-Abteilung durchführen zu lassen und einen einzigen 
Auftraggeber für die Zusammenarbeit mit der Bundesbeschaffung 
GmbH zu benennen. 

18.3 Das BMWA sagte dies zu. 

19. 1 Weiters war geplant, eine papierlose Außenwirrschaftsadministration 
zwecks Erteilung einer elektronischen Einfuhrbewilligung in vier Stufen 
zu verwirklichen. Stufe 1 betraf die Antragstellung des Importeurs per 
E-Mail, Stufe 2 die elektronische Verarbeitung durch das BMWA ein­
schließlich der Einholung der Genehmigung der EU-Kommisssion, Stufe 3 
die bescheidmäßige Zuerkennung der Genehmigung mittels elektroni­
scher Signatur und Stufe 4 die Ausfuhrbewilligungen. 

Ein technisches Gesamtkonzept lag diesem Vorhaben nicht zugrunde; die 
technischen lösungen zu den einzelnen Stufen wurden erst durch die je­
weiligen Auftragnehmer zu den IT -Beschaffungen ausgearbeitet. 
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IT-Sysreme 

Der Interner-Beauftragre der Sekrion Außenwirrschafrspolirik ging in 
der Folge zu direkren Besrellungen - entweder relefonisch oder per 
E-Mail - über, ohne jedoch über eine Anweisungsbefugnis gemäß Bun­
deshaushalrsgeserz zu verfügen. Schließlich nahmen die Besrellvorgänge 
eine Dynamik an, die der Budgerabreilung keinen Überblick mehr über 
die Vorbelasrungen gewähree. 

Bis April 2002 waren bereirs Ausgaben von rd 604 000 EUR getärigr 
worden. Während der Gebarungsüberprüfung leirete das BMWA Maß­
nahmen für eine künftig ordnungsgemäße Abwicklung weirerer Beschaf­
fungen ein. 

19.2 Der RH stell re fest, dass die beiden ersren Ausbaustufen funkrioniercen 
und somit eine Verwalrungsvereinfachung für die Wireschaft darstellen. 
Er bemängelte jedoch das Fehlen einer projektmäßigen Planung bzw eines 
technischen Gesamtkonzepts sowie die teilweise Nichteinhalrung haus­
haltsrechtlicher Bestimmungen bei den Bestellungen. 

19.3 In seiner Stellungnahme begründete das BMWA die allfgetretenen MiingeL mit der 
Eigendynamik der EntwickLung ohne Abstimmung mit dem IT - Konzept. Die ge­
ordnete AbwickLung der Beschaffungsv01'giinge sei zwischenzeitlich sichergesteLLt 
worden. 

20.1 Im Rahmen der Außenwirrschafrsadministration waren unrer Berücksich­
tigung auch künftig geplanter Bereiche insgesamt 17 Mitarbeitern der 
Sektion Außenwirrschaftspolitik neue IT-Arbeitsplätze zuzuweisen. Die 
Investitionen betrafen allerdi ngs 73 pe, 19 Server für Inrernet, Daten­
banken, Mai! und Darensicherung, vier Firewalls, Netzwerkkomponenren 
sowie eine komplett neue Verkabelung für die mit den neuen pe beteil­
ten Arbeitsplätze. 

Da die IT-Abreilung aus Sicherheitsgründen nicht bereit war, das neue 
IT- etzwerk in der Sektion Außenwireschaftspolitik mit dem bestehen­
den erzwerk des BMWA und dessen IT-Anwendungen zu verbinden, 
waren für die mit dem neuen System beteilten Bediensteten jeweils zwei 
pe und zwei Bildschirme erforderlich. 

20.2 Die getätigten Investitionen bzw Beschaffungen standen in keinem ange­
messenen Verhältnis zum Bedarf (künftig höchstens 17 Bedienstete zur 
Administration der Einfuhrbewilligungen). Der RH regte an, diese IT­
Systeme in den Veranrworcungsbereich der IT-Abteilung zu übercragen 
und die IT-Berriebsführung dem im Rahmen des Outsourcingprojekts 
bereits beauftragten externen Dienstleister zu übergeben. 

20.3 In seiner Stellungnahme sagte das BMWA zu, die Bemiihungen ZM Integration 
der papier/osen Außenwirtschaftsadministration in das IT - Gesamtkonzept fort­
zusetzen. 
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Schluss­
bemerkungen 

P r on 
und IT-Anae 

21 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Ergebnisse der zur internen Verwaltungs reform eingerichte­
ten sechs Arbeitsgruppen sollten evaluiert und für weitere Reform­
projekte genutzt werden. 

(2) Die Aufbauorganisation sollte auf Grundlage einer Aufgabenkri­
tik erstellt werden. 

(3) Strukturreformprojekte wären vor und nach der Durchführung 
zu bewerten, um die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes und den 
Projekterfolg evaluieren zu können. 

(4) Die Ablauforganisation wäre durch eine Geschäftsordnung zu 
regeln. 

(5) Die IT-Betriebsführung der für die papierlose Außenwirt­
schaftsadministration angeschafften 73 pe sowie IT-Anlagen wäre 
dem im Rahmen des Outsourcingprojekts bereits beauftragten ex­
ternen Dienstleister zu übertragen. 
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

10 

Europäischer Sozialfonds, Ziel 3 -
Zuverlässigkeitserklärung 2000; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Das BMWA ist mit der finanziellen Abwicklung und der gesamten 
österreich ischen Koordinierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
in der Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 betraut. 

Die Abstimmung der in der Ausgabenbescheinigung an die Europäische 
Kommission angeführten Einzelpositionen ergab keine Beanstandung. 

Die Kontrolle der finanziellen Abwicklung des Europäischen Sozial­
fondsprogramms war unzureichend. 

Kenndaten des Europäischen Sozialfonds 

Geplante Ausgaben 2000 bis 2006 für 
Förderungen im Ziel 3 

Förderungsgeber: 

Europäischer Sozialfonds 

Bund 

sonstige öffentliche 

private 

Summe 

Ausgaben 2000 

Ausgaben 1. und 2. Quartal 2001 

Ausgabenmeldung vom August 2001 

Ausgabenmeldung vom Juli 2002 

in Mill EUR 

548,20 

581,07 

45,12 

85,41 

1 259,80 

76,26 

38,26 

114,52 

130,86 

Der Europäische Rechnungshof prüfte im Februar 2002 aus Anlass der von 
ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU abzuge­
benden Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 2000 die Geba­
rung des BMWA hinsichtlich der Verwaltung der Mittel des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), Ziel 3 (Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Er­
leichterung der Eingliederung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in 
das Erwerbsleben) in der Programmperiode 2000 bis 2006. Weiters prüfte 
er anhand eines Projekts des Arbeitsmarktservice Niederösterreich schwer­
punktmäßig die Abrechnung der ESF-kofinanzierten Maßnahmen sowie 
die Einhaltung der diesbezüglich geltenden EU-Richtlinien. 
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Ausgaben­
b escheinigung 

Finan zkontrolle im 
Rahmen des ESF 

Der RH begleitete die Erhebungen des Europäischen Rechnungshofes in 
Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung . Zu den Prüfungsmitteilun­
gen vom September 2002 nahm das BMWA im Okrober 2002 Stellung. 
Der RH verzich tete auf eine Gegenäußerung, wei l sich das BMWA seinen 
Empfehlungen im Wesendichen anschloss. 

2.1 Fondskorrespondierendes Ressorr für den ESF war das BMW A. Ihm oblag die 
finanzielle Abwicklung der Förderungen sowie die Koordinierung der damit 
verbundenen Verwaltungstätigkeiten. Die vom BMWA im August 2001 der 
Europäischen Kommission übermittelte Ausgabenbescheinigung für den 
Zeitraum Jänner 2000 bis Juni 2001 diente der Rückerstattung der im Rah­
men des Ziels 3 vom Bund vorfinanzierten Mittel durch den ESF. 

2.2 Die Abstimmung des in der Ausgabenbescheinigung gemeldeten Gesamt­
betrages von 114 519 880 EUR mit den Einzelpositionen ergab keine Be­
anstandung. 

3.1 Endbegünstigte im Rahmen der ESF-Förderung waren das Arbeitsmarkt­
service, das BMBWK, das BMSG sowie das BMWA. Das BMWA ver­
pflichtete als fondskorrespondierende Stelle die Endbegünstigten, die 
widmungsgemäße Verwendung der Mittel selbst zu prüfen. 

Lediglich die Innenrevision des Arbeitsmarktservice führre in der gegen­
wärtigen Programmplanungsperiode regelmäßig Prüfungen der ESF-För­
derungen durch. 

3.2 Der RH empfahl dem BMWA, auf die Einhaltung der regelmäßigen 
Kontrollverpflichtung der widmungsgemäßen Verwendung der Förde­
rungsmittel durch die Endbegünstigten zu achten. 

4.1 Das BMWA karn seiner Verpflichtung zur Durchführung von Kontrollen 
an hand einer angemessenen Anzahl von Stichproben (mindestens 5 % der 
gesamten Ausgaben) nicht nach. 

4.2 Die Prüfung des Bestehens entsprechender Konrrollmechanismen bei den 
Endbegünstigten ist Aufgabe der Innenrevision des BMWA. Diese hätte 
einen entsprechenden Prüfraster zu entwickeln, um eine kontinuierliche 
Kontrolle der Verwendung der Förderungsmittel zu gewährleisten. 

4.3 Das BMWA sagte dies zu. 
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Schluss­
bemerkungen 

Euro eh r OZ nd 

5 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Das BMWA sollte auf die Einhaltung der regelmäßigen Kontroll­
verpflichtung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungs­
mittel durch die Endbegünstigten achten. 

(2) Die Innenrevision des BMWA sollte einen Prüfraster entwickeln, 
um eine kontinuierliche Kontrolle der Verwendung der Förderungs­
m ittel zu gewährleisten. 

Wien, im Mai 2003 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

[Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder] 

A H NG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 

im Amt befindliche Entscheidungsträger in Blaudruck 
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Aufsieh tsrat 

Vorsi rzender 

Stellvertreter 
des Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

\ olksoper \\ ien (JmbH 

DrGeorgSPRl G _R 
(sei t 10. Juli 1999) 

D r Kar! PISKA 
(seit der Gründung bi s 14 . Juli 1999) 

Dr )Jeter RADEL 
(seit 14. J uli 1999) 

Dommiqut ME TllA 
(sei t 10. Jul i 1999) 

Dkfm Angelika KOP ITSCH 
(sei t 10. Juli 1999) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Vorstand 

Bundcspcll'iiOIl'i1 as<;e AG 

Dkfm Ferdinand LACINA 
(24. Dezember 1999 bis 19. Juni 2002) 

Dkfm Dr Helmut KAPL 
(seit 10. Juli 2002) 

Dr \Xi ilhelm GLOSS 
(seit 24. Dezember 1999) 

M.tg Pau] A. KOCHER 
(seit 24. Dezember 1999) 

Rudolf BÖHM 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

(24. Dezember 1999 bis 31. März 2003) 

Eri t h ACHLElTNER 
(seit l. April 2003) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

tellverrreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

Generaldi rek tor 

Generaldirektor­
tellvertreter 

A HA 

Entscheidungsträger 

o terrcichl"che Bunde bahnen 

Dr Helmut SCHUSTER 
(25. März 1993 bis 9. Februar 2001) 

Ir, 1)/ R. ROTTMEYER 
(seit 8. März 2001) 

Gerhard NOWAK 
(26. März 1996 bis 1. Oktober 1999) 

DI Dr Rudolf STREICHER 
(28. April 1998 bis 8. März 2001) 

Dr H einz DÜRR 
(8. März 2001 bis 5. März 2002) 

Wdhtlm l1A I:3E RZETTL 
(seit 1. Oktober 1999) 

Dr Wolfgang RElTl-IOFl:R 
(seit 2. Mai 2002) 

DI Dr Helmut DRAXLER 
(1. August 1993 bis 31. Juli 2001) 

Dlpl I:3w RLiJigtr VOR \1 WALDE 
(seit 1. August 2001) 

DI Helmut HAI ITZ 
(l. März 1982 bis 31. Jänner 2003) 
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Oslerreichische Bundesbahnen 

Mitglieder Mag Ancon HOSER 
(1. August 1997 bis 31. Juli 2001) 

DI Fritz PROKSCH 
O. August 1993 bis 31. Juli 2001) 

Dr Gerhard STINDL 
(1. August 1997 bis 31. Juli 2001) 

Ftrdlnand ~CHMIDT 
(sei t 1. August 2001) 

Dr Altred ZlMMl:RMA j\" 

(seit 1. Jänner 2003) 

Mag Frich SÖLLlNCJER 
(seit 1. Mai 2003) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Aufsich tsrat 

Vorsi tzender 

Stell vertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

Ü')tcrrcichischc Autobahncn- und 
Schncllstraßen- Akticngesellschaft* 

DI Dr Richard SCHENZ 
(23. April 1993 bis 5. Juli 2002) 

DI Bernhard MEINDL 
(16. August 1996 bis 7 . Juli 1999 und 20. Juli 2000 bis 5 . Juli 2002) 

Peter GOTTLlEB 
(7. Juli 1999 bis 20. Juli 2000) 

Dr Engelbert SCHRAGL 
(23 . April 1993 bis 21. April 1998) 

DI Alois SCHEDL 
(23. April 1993 bis 5. Juli 2002) 

DI Franz LÜCKLER 
(21. April 1998 bis 5 . Juli 2002) 

Österreichi .. che Autobahnen- und 
Schnellstraßen- Gesellschaft mbH *" 

0 1 Dr Richard CHENZ 
(seit 6. Juli 2002) 

01 Bernbard MEINOL 
(seit 6. Juli 2002) 

DI Franz LÜCKLER 
(6. Juli 2002 bis 20. Dezember 2002) 

DI Alois SCHEOL 
(seit 6. Juli 2002) 

* Die Ösrerreichische Aurobahnen- und Schnel1suaßen-Akriengese l1schafr wurde am 
6. ] uli 2002 in die Ösrerreichische Aurobahnen- und Schnel1srraßen- Geselischafr mbH 
umgewandelr. 
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